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15 gute Gründe, vida-Mitglied zu sein!

Mit 
Gewerkschaft

Ohne
Gewerkschaft

Jährliche Lohnerhöhung 
(nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz)

JA NEIN
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Informationen rund um deinen Kollektivvertrag JA NEIN

Kostenlose Beratung, Rechtsschutz und gerichtliche  Vertretung bei 
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

JA NEIN

Berufshaftpfl ichtversicherung bis 100.000 Euro JA NEIN

Berufsrechtsschutzversicherung bis 20.000 Euro JA NEIN

Arbeitslosenunterstützung und außerordentliche Unterstützung 
für unverschuldet in Notlage geratene Kolleg:innen

JA NEIN

Bildungsunterstützungen JA NEIN

Attraktive Urlaubsangebote und bis zu 
1000 Vergünstigungen mit der vida-Card

JA NEIN

Kostenloses Mitgliedermagazin „vida“ JA NEIN

Streikunterstützung JA NEIN

Spitaltaggeld bei Unfällen (Freizeit- und Berufsunfall) JA NEIN

Invaliditäts- und Todesfallversicherung JA NEIN

Begräbniskostenbeitrags-Versicherung JA NEIN

Hilfe bei Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz JA NEIN

Diese 15 Vorteile kannst du über Nacht verlieren! NEIN JA

DEINE

vida-CARD-
VORTEILSPLATTFORM

Hol dir über 

1.000 Angebote

Schau vorbei auf 

vida.at/vorteil

Es zahlt sich aus, vida-Mitglied zu sein!

vida – was ist das?
vida ist die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft und vertritt 

Arbeitnehmer:innen aus über 75 Berufsgruppen von der Lehre bis zur Pension.

                    vida ist deine Stimme!

  vida kämpft für faire Arbeitsbedingungen und ge-
rechte Löhne.

 vida verhandelt mit den Arbeitgebern mehr als 150 
Kollektivverträge, bis zu sechzig Jahr für Jahr neu, 
die eine jährliche Lohnerhöhung, Weihnachts- und 
Urlaubsgeld sowie vieles mehr festlegen.

vida unterstützt Betriebsrät:innen, Jugendvertrauens-
rät:innen und Behindertenvertrauenspersonen bei 
ihrer Arbeit mit rechtlichem Rat, mit Infor ma tions-
material oder bei der Verhandlung von Betriebsver-
einbarungen.

 vida setzt sich national 
und international für die 
politischen Grundrechte 
aller Mitglieder ein.

vida ist deine Plattform!

vida online 
Alle News, Themen und Ange-
bote der vida � ndest du auf 
vida.at! Und damit dir garantiert nichts mehr 
entgeht, abonniere den vida-Newsletter unter 
vida.at/newsletter

vida vernetzt
vida ist nicht nur online, sondern auch interaktiv. 
Du � ndest uns auf Facebook, Instagram & X.

vida informiert
Du bekommst das vida-Magazin 
nicht nur per Post ins Haus, du 
kannst es auch online nachlesen. 
Alle Ausgaben � ndest du unter
vida.at/magazin

! Und damit dir garantiert nichts mehr 

WIR LEBEN GEWERKSCHAFT

WIR LEBEN GEWERKSCHAFT

www.vida.at
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

du hältst die aktualisierte Neuauflage deines Kollektivvertrages in Händen. Darin sind wichtige An-
sprüche aus deinem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmerInnen einer Branche,

• verhindert, dass die ArbeitnehmerInnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kön-
nen,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die österreichischen Gewerkschaften verhandeln jedes Jahr über 850 Kollektivverträge mit den zu-
ständigen Arbeitgeberverbänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein besteh-
ender verbessert werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst
nach mehreren Verhandlungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum
Streik erzeugen.

Als Gewerkschaftsmitglied trägst du entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir in Verhandlungen
Forderungen im Interesse der ArbeitnehmerInnen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei
dieser Gelegenheit herzlich für deine Mitgliedschaft bedanken.

Solltest du zu deinem Kollektivvertrag oder deinem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir dir
gerne zur Verfügung.

Wir danken für dein Vertrauen in unserem Einsatz für unsere Mitglieder!

Roman Hebenstreit Barbara Teiber, MA
Vorsitzender Gewerkschaft vida Vorsitzende GPA

Mag.ª Anna Daimler, BA Mario Ferrari
Generalsekretärin Gewerkschaft vida Bundesgeschäftsführer GPA

Solltest du Fragen haben, stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Die Kontaktdaten des Fachbereiches Soziale Dienste der Gewerkschaft vida findest du auf
www.vida.at/sozialedienste.

http://www.vida.at/sozialedienste
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KOLLEKTIVVERTRAG
der Berufsvereinigung von ArbeitgeberInnen in Rettungs- und zugehörigen Sanitätsberufen

(BARS)

§ 1 Vertragschließende Parteien

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen der

Berufsvereinigung von ArbeitgeberInnen in Rettungs-
und zugehörigen Sanitätsberufen (BARS),
Hollergasse 2-6, 1150 Wien, einerseits

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,

Gewerkschaft GPA,
Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

und

der Gewerkschaft vida,
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,

andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt

1. Fachlich:
für die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes BARS

2. Persönlich:
für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die
dem fachlichen Geltungsbereich unterliegen

3. Örtlich:
für das gesamte Bundesgebiet Österreichs.

§ 3 Allgemeine Aufnahmebestimmungen

Als Voraussetzungen für die Beschäftigung gelten:

1. die erforderliche körperliche und geistige Eignung,

2. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche
Vertrauenswürdigkeit und

3. die erfolgreiche Absolvierung der für die Verwen-
dung notwendigen Ausbildung

§ 4 Dienstzettel

Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen erhalten
unverzüglich nach Arbeitsbeginn bzw bei jeder inhalt-
lichen oder bezugsrechtlichen Änderung des Arbeits-

verhältnisses einen Dienstvertrag oder Dienstzettel ge-
mäß § 2 Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz
(AVRAG).

§ 5 Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, das Dienstgeheimnis zu wahren. Dies gilt
für alle Angelegenheiten, die mit der Ausübung des
Dienstes in Zusammenhang stehen und umfasst so-
wohl die Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß
§ 6 Abs 1 und 2 Datenschutzgesetz (DSG) als auch
die Verschwiegenheit über alle organisationsbezoge-
nen Informationen und Daten, die dem Arbeitnehmer
bzw der Arbeitnehmerin im Rahmen des Dienstverhält-

nisses bekannt werden. Diese Pflichten gelten auch
über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus.

(2) Insbesondere ist es dem Arbeitnehmer bzw der Ar-
beitnehmerin untersagt, in Sozialen Medien oder
sonstigen Internet- oder Messaging-Diensten jegliche
Art von Informationen, die im Zusammenhang mit der
Ausübung seines Dienstes stehen, zu posten, zu teilen
oder auf sonstige Weise an andere Personen weiterzu-
geben.
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§ 6 Sorgfaltspflicht

(1) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, sich mit den Vorschriften des Arbeitgebers
bzw der Arbeitgeberin vertraut zu machen und diese
zu wahren. In Ausübung des Dienstes hat der Arbeit-
nehmer bzw die Arbeitnehmerin, soweit vorgesehen,
die vorgeschriebene Dienstkleidung zu tragen. Der Ar-
beitnehmer bzw die Arbeitnehmerin hat die ihm bzw

ihr anvertrauten Kraftfahrzeuge, Geräte und sonsti-
gen Gegenstände mit Sorgfalt zu behandeln und zu
pflegen.

(2) Er bzw sie hat das Ansehen und die Interessen des
Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin durch untadeli-
ges Benehmen zu wahren.

§ 7 Alkohol- und Drogenmissbrauch

(1) In Ausübung des Dienstes ist der Genuss von alko-
holischen oder sonstigen die Arbeitsfähigkeit beein-
trächtigenden Substanzen strengstens untersagt. Der
Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin hat auch da-
rauf zu achten, dass er bzw sie seinen bzw ihren Dienst
stets in arbeitsfähigem Zustand antritt.

(2) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, sich im Falle des Verdachtes einer Alkoholi-

sierung oder eines Drogenmissbrauches über Auffor-
derung des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin einem
Alko-Test bzw einer Untersuchung auf Drogen zu un-
terziehen, wobei der Arbeitgeber bzw die Arbeitgebe-
rin die Kosten des geforderten Tests trägt. Das Recht
des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin, im Falle eines
positiven Testergebnisses den Ersatz der Kosten vom
Arbeitnehmer bzw von der Arbeitnehmerin zu begeh-
ren, wird dadurch nicht beeinträchtigt.

§ 8 Aus-, Fort- und Weiterbildung

(1) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, an den vom Arbeitgeber bzw von der Arbeit-
geberin angeordneten und / oder gesetzlich vorge-
schriebenen Kursen, Seminaren, Lehrgängen und
Vorträgen teilzunehmen, soweit nicht berücksichti-
gungswürdige Interessen des Arbeitnehmers bzw der
Arbeitnehmerin der Teilnahme entgegenstehen. Er
bzw sie hat den Nachweis der mit Erfolg abgelegten
Prüfungen zu erbringen.

(2) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin wird zur
ständigen Aus-, Fort- undWeiterbildung seiner Arbeit-
nehmer bzw Arbeitnehmerinnen im notwendigen Aus-
maß beitragen, sodass diesen stets alle erforderlichen
Kenntnisse zur Ausübung des Dienstes verfügbar sind.

(3) Soweit Schulungs- und Fortbildungsveranstaltun-
gen vom Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin an-

geordnet und / oder gesetzlich vorgeschrieben wer-
den, sind diese als Arbeitszeit zu bezahlen und haben
nach Möglichkeit während der Normalarbeitszeit
stattzufinden.

(4) Eine Bildungskarenz oder -freistellung kann nach
den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen
gewährt werden.

(5) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin ist ver-
pflichtet, alle notwendigen Kosten zu tragen, die im
Zusammenhang mit von ihm bzw ihr angeordneten
Maßnahmen gemäß Absatz 1 stehen.

(6) Auf Verlangen des Betriebsrates ist über Schu-
lungsmaßnahmen zu beraten.

§ 9 Urlaubsanspruch

(1) Der Urlaub richtet sich nach den jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Begünstigte Behinderte im Sinne des § 2 Behinder-
teneinstellungsgesetzes haben in jedem Urlaubsjahr
Anspruch auf einen Sonderurlaub im Ausmaß von
2 Werktagen. Dieser Anspruch erhöht sich bei einer
Behinderung von 70% auf 3, ab 80% auf 6 Werktage.
Bei einem in diesem Urlaubsjahr angetretenen Kur-

aufenthalt, der im unmittelbaren Zusammenhang
mit der Behinderung steht, entfällt dieser Sonderur-
laub.

(3) Allen Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen ge-
bührt für jedes Arbeitsjahr ein bezahlter Urlaub von
30 Werktagen. Das Urlaubsausmaß erhöht sich nach
5-jähriger Betriebszugehörigkeit auf 31 Werktage,
nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit auf 32 Werk-
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tage, nach 15-jähriger Betriebszugehörigkeit auf
34 Werktage und nach 20-jähriger Betriebszugehö-
rigkeit auf 36 Werktage. Diese Regelung gilt als Vor-

griff auf die Erhöhung des Urlaubs nach 25 Dienstjah-
ren gemäß § 2 Abs 1 Urlaubsgesetz.

§ 10 Versetzungen und Verwendungsänderungen

Bei einer mehr als durchgehend zwei Wochen dauern-
den Verwendung in einer höheren Tätigkeit ist für die
Dauer der Verwendungsänderung die Differenz der

Entgelte der beiden Verwendungsgruppen als Zulage
zu bezahlen. Im Übrigen gelten die einschlägigen ge-
setzlichen Bestimmungen.

§ 11 Arbeits- und Sicherheitskleidung

(1) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin hat die zur
Erfüllung der Dienstpflichten notwendige Arbeits- und
Sicherheitsbekleidung entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften und allfälligen anwendbaren internen
Vorschriften oder Richtlinien des Arbeitgebers bzw
der Arbeitgeberin zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, diese Kleidung sorgsam zu verwenden und
für die Reinigung Sorge zu tragen. Der Arbeitgeber
bzw die Arbeitgeberin hat die Möglichkeit die Reini-

gung selbst durchzuführen. Übernimmt der Arbeit-
nehmer bzw die Arbeitnehmerin die Reinigung, erhält
er bzw sie dafür eine Reinigungspauschale in der Hö-
he von € 15,- 12-mal jährlich.

(3) Über die Anzahl der dem Arbeitnehmer bzw der Ar-
beitnehmerin zur Verfügung zu stellenden Beklei-
dungsstücke und die Tragedauer sowie die Art der
Reinigung sind auf Betriebsvereinbarungsebene ent-
sprechend bedarfsorientierte Regelungen zu treffen.

§ 12 Kündigungsfristen

(1) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin kann das
Dienstverhältnis durch vorherige Kündigung zum 15.
oder zum Letzten eines Kalendermonats lösen. Die
Kündigungsfrist beträgt in den ersten beiden Dienst-
jahren des Arbeitnehmers bzw der Arbeitnehmerin
6 Wochen und erhöht sich
nach Vollendung des 2. Dienstjahres auf 2 Monate,
nach Vollendung des 5. Dienstjahres auf 3 Monate,
nach Vollendung des 15. Dienstjahres auf 4 Monate,
und nach Vollendung des 25. Dienstjahres auf 5Mona-
te.

(2) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann
das Dienstverhältnis unter Einhaltung einer einmona-
tigen Kündigungsfrist zum 15. oder zum Letzten eines
Kalendermonats lösen. Es kann vereinbart werden,
dass bei Führungs- bzw Schlüsselkräften diese Kündi-
gungsfrist bis zu einem halben Jahr ausgedehnt wer-
den kann, doch darf die vom Arbeitgeber bzw von der
Arbeitgeberin einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als
die mit dem Arbeitnehmer bzwmit der Arbeitnehmerin
vereinbarte Kündigungsfrist.

§ 13 Arbeitszeitrechtliche Bestimmungen

Für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen gelten
das Arbeitsruhegesetz (ARG) und das Arbeitszeitgesetz
(AZG) in der jeweils geltenden Fassung. Die Nichtgel-

tung einzelner arbeitszeitrechtlicher Bestimmungen in
außergewöhnlichen Fällen ex lege bleibt davon unbe-
rührt.

§ 14 Wöchentliche bzw tägliche Arbeitszeit

(1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt
grundsätzlich 40 Stunden, die tägliche Normalarbeits-
zeit grundsätzlich 8 Stunden.

(2) Abweichend von der Regelung des AZG sind in die-
ser Normalarbeitszeit vom Arbeitgeber bzw von der
Arbeitgeberin bezahlte Pausen von je 30 Minuten pro

Arbeitstag enthalten, ausgenommen jene Bereiche,
für welche in den Anhängen andere Regelungen vor-
gesehen sind.

(3) Bei einer täglichen Arbeitszeit, die 6 Stunden nicht
überschreitet, wird diese Pause aliquot bemessen.
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§ 15 Ruhezeit

(1) Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen haben
grundsätzlich Anspruch auf eine ununterbrochene
11 Stunden tägliche und 36 Stunden wöchentliche, zu-
sammenhängende Ruhezeit.

(2) Aufgrund der Ermächtigung des § 12 Abs 2 AZG
wird die ununterbrochene Ruhezeit unter den dort an-
geführten Bedingungen in Einzelfällen auf mindestens
neun Stunden verkürzt.
Eine entsprechende Verkürzung der Ruhezeit ist in den
Bereichen Rettungs- und Krankentransportdienst, ein-
schließlich Ambulanz- und Katastrophenhilfsdienst,
möglich. Voraussetzung ist das Vorliegen einer Situa-
tion, die eine Verkürzung der Ruhezeit notwendig

macht, insbesondere unvorhergesehene Ereignisse
(zB zeitkritische Notfälle).
Zur Sicherstellung der Erholung des Arbeitnehmers
bzw der Arbeitnehmerin sind weitere Maßnahmen zu
treffen, falls die Ruhezeit weniger als 10 Stunden be-
trägt. Diese Maßnahmen werden unter Beiziehung
des arbeitsmedizinischen Dienstes festgelegt.

(3) Bei einer Ruhezeitverkürzung unter 10 Stunden wird
dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehmerin zum Aus-
gleich ein Zeitguthaben im Ausmaß des 2-fachen
der Ruhezeitverkürzung gewährt. Dieses Zeitguthaben
wird innerhalb von 13 Wochen (bzw 3 Monaten) nach
den Wünschen des Arbeitnehmers bzw der Arbeitneh-
merin verbraucht.

§ 16 Ruhezeit auf Reisen

(1) Ruhezeit bei Reisen mit Erholungsmöglichkeiten:
Aufgrund der Ermächtigung des § 20b Abs 3 AZG wird
festgelegt, dass ausreichende Erholungsmöglichkei-
ten, welche eine Verkürzung der täglichen Ruhezeit
erlauben, bestehen, sofern ein Aufenthalt in einer an-
gemessenen Unterkunft, während der Reisezeit ge-
währleistet ist.

(2) Ruhezeit bei Reisen ohne Erholungsmöglichkeiten:
Aufgrund der Ermächtigung des § 20b Abs 4 AZG wird
für den Fall, dass während der Reisezeit keine ausrei-
chenden Erholungsmöglichkeiten bestehen, unter
den, dort und in § 20b Abs 5 AZG angeführten Bedin-
gungen (Verkürzung nur zweimal pro Kalenderwoche)
die tägliche Ruhezeit auf neun Stunden verkürzt.

§ 17 Dienstplanerstellung

Die Lage der Normalarbeitszeit und ihre Änderung ist
gemäß § 19c Abs 1 AZG zu vereinbaren. Dort, wo ein
Dienstplan erforderlich ist, ist dieser jeweils spätestens
zwei Wochen im Vorhinein bekannt zu geben. Für den

vereinbarten Durchrechnungszeitraum ist jeweils ei-
nen Monat im Voraus ein Rahmendienstplan zu erstel-
len, der die voraussichtliche Diensteinteilung festlegt.

§ 18 Gleitende Arbeitszeit

Bei gleitender Arbeitszeit kann mittels Betriebsverein-
barung gemäß § 4b Abs 4 AZG die tägliche Normalar-

beitszeit auf 10 Stunden ausgedehnt werden (Beilage
1, Mustervereinbarung).

§ 19 Andere Verteilung der Normalarbeitszeit

(1) Einarbeitung von Fenstertagen
Aufgrund der Ermächtigung des § 4 Abs 3 AZG wird
bestimmt, dass der Einarbeitungszeitraum gemäß § 4
Abs 2 AZG durch Betriebsvereinbarung über das im
§ 4 Abs 3 1. Satz AZG bestimmte Maß von 13 Wochen
verlängert werden kann.

(2) Ermächtigungen der Betriebsvereinbarungen
Aufgrund der Ermächtigung des § 4 Abs 6 AZG wird
zugelassen, dass in Betriebsvereinbarungen Regelun-
gen über die Ausdehnung der Normalarbeitszeit nach
§ 4 Abs 6 und über die Übertragung von Zeitguthaben

nach § 4 Abs 7 AZG getroffen werden, wobei in einzel-
nen Wochen eines 13-wöchigen (bzw 3-monatigen)
Durchrechnungszeitraumes die Normalarbeitszeit
auf 45 Stunden und die tägliche Normalarbeitszeit
auf 10 Stunden ausgedehnt wird. Dies erfolgt unter
der Bedingung, dass der zur Erreichung der durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit erforderliche Zeitaus-
gleich jedenfalls in mehrtägigen zusammenhängen-
den Zeiträumen verbraucht wird.
Der Durchrechnungszeitraum von 13 Wochen gilt
grundsätzlich für alle von diesem Kollektivvertrag er-
fassten Rechtsträger, sofern nicht in einer der Anhän-
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ge zu diesem Kollektivvertrag etwas anderes festge-
legt wird.

(3) Tägliche Normalarbeitszeit bei 4-Tagewoche
Die tägliche Normalarbeitszeit kann bei regelmäßiger
Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit auf vier
Tage auf zehn Stunden/Tag ausgedehnt werden.

(4) Überstunden bei 4-Tagewoche
Es wird zugelassen, dass die Arbeitszeit bei Verteilung
der Wochenarbeitszeit auf 4 Tage an diesen Tagen
durch Überstunden bis auf 12 Stunden ausgedehnt
werden kann.

Die Betriebsvereinbarungen werden zu solchen Ar-
beitszeitverlängerungen ermächtigt.

(5) Normalarbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft
Aufgrund der Ermächtigung des § 5 Abs 1 Z 1. AZG
wird zugelassen, dass bei Arbeitsbereitschaft gemäß
§ 5 Abs 1 Z 2. AZG im Bereich des Rettungs- und Kran-
kentransportdienstes einschließlich Ambulanz- und
Katastrophenhilfsdienst die wöchentliche Normalar-
beitszeit auf 60 Stunden, die tägliche Normalarbeits-
zeit auf 12 Stunden ausgedehnt wird.

§ 20 Lenkzeitenregelung

(1)Gemäß § 13b Abs 2 und 3 AZG werden für KFZ-Len-
ker bzw KFZ-Lenkerinnen unter den dort genannten
Bedingungen zusätzlich zu den nach § 7 Abs 1 AZG zu-
lässigen Überstunden weitere Überstunden zugelas-
sen. Festgehalten wird, dass diese Sonderregelung
nur für solche Lenker bzw Lenkerinnen zulässig ist,
bei denen das Lenken eines KFZ im Vordergrund der
arbeitsvertraglichen Pflichten steht.

(2) Gemäß § 14a Abs 1 AZG wird zugelassen, dass die
tägliche Lenkzeit bis auf 9 Stunden, zweimal wöchent-
lich jedoch bis auf 10 Stunden täglich ausgedehnt
wird.

(3) Gemäß § 14a Abs 2 AZG wird unter den dort ange-
führten Bedingungen zugelassen, dass die wöchentli-
che Lenkzeit bis auf 56 Stunden verlängert wird.

(4) Gemäß § 15a Abs 3 AZG wird zugelassen, dass un-
ter den dort angeführten Bedingungen die tägliche
Ruhezeit für Lenker bzw Lenkerinnen der im § 15a
AZG angeführten Kraftfahrzeuge dreimal wöchentlich
auf mindestens neun zusammenhängende Stunden
täglich verkürzt wird.

(5) Für KFZ-Lenker bzw KFZ-Lenkerinnen wird gemäß
§ 16 Abs 4 AZG eine Verlängerung der Einsatzzeit
von Lenkern bzw Lenkerinnen bis auf 14 Stunden zuge-
lassen. Dies gilt nicht für Lenker bzw Lenkerinnen, für
die aufgrund der arbeitsvertraglichen Pflichten nicht
das Lenken eines Kraftfahrzeuges im Vordergrund
steht (§ 16 Abs 5 AZG).

§ 21 Zeitguthaben bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Aufgrund der Ermächtigung des § 19e Abs 2 AZG wird
festgelegt, dass für Guthaben an Normalarbeitszeit
bei Beendigung des Dienstverhältnisses ein Zuschlag

nicht gebührt, wenn der Arbeitnehmer bzw die Arbeit-
nehmerin vorzeitig unbegründet austritt oder das
Dienstverhältnis durch Entlassung endet.

§ 22 Rufbereitschaft

(1) Alle Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer erhal-
ten für jede Stunde der Rufbereitschaft ab 01.01.2025
eine Abgeltung von € 4,26 brutto.

(2) Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die vor dem
01.01.2024 eine höhere als die in Abs 1 genannte Ab-
geltung für Zeiten der Rufbereitschaft erhalten haben,
erhalten diese auch weiterhin. Allerdings werden die-
se höheren Abgeltungen so lange nicht erhöht bzw
valorisiert, bis der in Abs 1 genannte Betrag die ur-
sprüngliche höhere Abgeltung übersteigt.

(3) Erfolgt im Rahmen der Rufbereitschaft eine Ar-
beitsaufnahme, so ist die Wegzeit (gerechnet vom
Wohnort bzw Arbeitsort) als Arbeitszeit zu entlohnen.

(4) Aufgrund der Ermächtigung des § 20a Abs 1 AZG
ermächtigt der Kollektivvertrag die Betriebsvereinba-
rung, festzulegen, dass Rufbereitschaft innerhalb ei-
nes Zeitraumes von drei Monaten an 30 Tagen verein-
bart werden kann.
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§ 23 Regelungen gemäß Arbeitsruhegesetz

Gemäß § 12a Arbeitsruhegesetz (ARG) werden folgen-
de zur Verhinderung eines wirtschaftlichen Nachteils
sowie zur Sicherung der Beschäftigung notwendigen
Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe
zugelassen:

Arbeiten aufgrund von Großschadensereignissen,
Epidemien oder sonstigen nicht planbaren Ereignis-
sen, die Leben und Gesundheit von Menschen gefähr-
den, und Übungen (maximal 2 pro Kalenderjahr) da-
zu, in dem zur Bewältigung jeweils erforderlichen Zeit-
ausmaß.

§ 24 Lohn- und Gehaltsordnungen

Die den Arbeitnehmern bzw den Arbeitnehmerinnen
gebührenden Löhne und Gehälter, einschließlich der
Zulagen und Zuschläge sowie sonstige entgeltrele-
vante Bestimmungen einschließlich solcher über die
Abgeltung von Dienstreisen und der Reinigung von Ar-
beits- und Sicherheitskleidung sind in den Lohn- und
Gehaltsordnungen der dem fachlichen Geltungsbe-

reich dieses Kollektivvertrages unterliegenden Arbeit-
geber bzw Arbeitgeberin enthalten. Deren Inhalte
werden als landesspezifische Anhänge zu diesem Kol-
lektivvertrag festgehalten. Diese Anhänge sind als in-
haltliche Bestandteile des Kollektivvertrages verein-
bart.

§ 24a Lehrlinge

(1) Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt ab
01.01.2025:

im 1. Lehrjahr ......................................... € 941,80
im 2. Lehrjahr ......................................... € 1.197,10
im 3. Lehrjahr ......................................... € 1.423,50
im 4. Lehrjahr ......................................... € 1.860,80

(2) Die Arbeitszeit beträgt bei Lehrlingen 37,5 Stunden
pro Woche. Die Pausen werden nicht bezahlt.

(3) Im Rahmen einer allfälligen Berufsreifeprüfung
(sogenannte „Lehre mit Matura“) haben Lehrlinge
auf Verlangen Anspruch auf bezahlte Freistellung,
zur Vorbereitung auf Prüfungen, in Summe jedoch
max. 10. Tage innerhalb des gesamten Lehrverhältnis-
ses.

§ 24b Ferialpraktikanten

(1) Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikantinnen er-
halten ein Entgelt, das dem Lehrlingseinkommen für
das 2. Lehrjahr gemäß § 24a dieses Kollektivvertrages
entspricht.

(2) Als Ferialpraktikantinnen bzw Ferialpraktikanten
dürfen Personen bis zur Vollendung des 19. Lebensjah-
res beschäftigt werden. Die maximale durchgehende
Beschäftigungsdauer beträgt zwei Monate. Die Be-
schäftigung hat während der Ferien zu erfolgen.

§ 24c Kinderzulage

(1) Jede Arbeitnehmerin bzw jeder Arbeitnehmer er-
hält für jedes Kind, für das vom Finanzamt nachweis-
lich Familienbeihilfe bezogen wird und das im ge-
meinsamen Haushalt mit der Arbeitnehmerin bzw
demArbeitnehmer lebt, eine Kinderzulage in der Höhe
von EUR 30,00 monatlich.

(2)Der Bezug der Kinderzulage ist unabhängig davon,
ob die Ehegattin bzw der Ehegatte oder die Lebensge-
fährtin bzw der Lebensgefährte der Arbeitnehmerin
bzw des Arbeitnehmers eine Kinderzulage bezieht
bzw bezogen hat. Sofern das Kind aus verschiedenen

Gründen (zB: Scheidung) nicht im gemeinsamen
Haushalt lebt, steht der Arbeitnehmerin bzw dem Ar-
beitnehmer auch dann die Kinderzulage zu, wenn sie
bzw er nachweislich verpflichtet ist, für das Kind Unter-
halt zu leisten.

(3) Die dem Zweck der Familienförderung gewidme-
ten, unter anderem Titel wie etwa Haushalts- oder Fa-
milienzulagen geleisteten Zahlungen sind auf die Kin-
derzulage nach dieser Bestimmung anzurechnen.
Günstigere Regelungen werden nicht geschmälert.
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§ 25 Verwendungsgruppen

(1) Der vorliegende Kollektivvertrag bestimmt, dass
die in den Lohn- und Gehaltsordnungen der Arbeitge-
ber bzw der Arbeitgeberin enthaltenen Löhne, Gehäl-
ter, Zulagen und Zuschläge sowie sonstigen entgelt-
relevanten Bestimmungen, soweit sie in den Anhän-
gen dieses Kollektivvertrages festgehalten werden,
als Bestandteile des Kollektivvertrags Geltung haben.
Da die in diesen Anhängen als Grundlagen der Ein-
gruppierungen der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin
beinhalteten Verwendungsgruppen sohin weiter an-
zuwenden sind, werden die im folgenden vereinbarten
Bestimmungen über Verwendungsgruppen erst in

Kraft treten, wenn die entsprechenden Regelungen
der Anhänge ihre Wirksamkeit verloren haben wer-
den.

(2) Die Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerinnen wer-
den in die nachstehenden Verwendungsgruppen ent-
sprechend ihrer Verwendungsart (Planstelle) einge-
stuft. Bei Verwendung eines Arbeitnehmers bzw einer
Arbeitnehmerin in unterschiedlichen Bereichen ent-
scheidet die überwiegende Verwendungsart. Voraus-
setzung für die Einstufung ist die der Verwendungs-
gruppe entsprechende Ausbildung.

§ 26 Verwendungsgruppenschema

A. Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin des Rettungs- und Krankentransportdienstes
einschließlich Ambulanz- und Katastrophenhilfsdienst (KAT)

Verwendungsgruppe A.1.:
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin in Ausbildung,
Hilfskräfte, Reinigungskräfte, Essenszusteller und Es-
senszustellerinnen

Verwendungsgruppe A.2.:
Rettungssanitäter bzw Rettungssanitäterin, die auch
als Sanitätseinsatzfahrer bzw Sanitätseinsatzfahrerin
Verwendung finden kann
Ausbildungsvoraussetzungen:
gesetzliche Rettungssanitäterausbildung

Verwendungsgruppe A.3.:

– Notfallsanitäter bzw Notfallsanitäterin

– Leitstellendisponenten bzw Leitstellendisponentin
von Bezirks- und Bereichsleitstellen

– Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterin im Rettungs-
und Krankentransportdienst sowie im Ambulanz-
und Katastrophenhilfsdienst mit entsprechender
Zusatzausbildung (zB Beauftragter bzw Beauftrag-
te gemäß Medizinproduktegesetz, Hygienebeauf-
tragter bzw Hygienebeauftragte, Praxisanleiter
bzw Praxisanleiterin).

Ausbildungsvoraussetzungen:
wie A2 sowie jeweils erforderliche fachspezifische Aus-
bildungen, zB Leitstellenkurs nach den Richtlinien des
Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin, Notfallsanitäter-
ausbildung

Verwendungsgruppe A.4.:

– Leiter bzw Leiterin von Bereichsleitstellen

– Dienstführer bzw Dienstführerin

– Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterin mit hoher Ei-
genverantwortung (Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merin, die selbständige und eigenverantwortliche
Tätigkeiten, zu denen besondere Fachkenntnisse
und praktische Fähigkeiten notwendig sind, aus-
führen und weisungsberechtigt sind, zB bezirks-
übergreifende Sachbearbeitertätigkeiten).

Ausbildungsvoraussetzungen:
Leitstellenleiter bzw Leitstellenleiterin: Einschlägige
Führungskräfteausbildung nach den Richtlinien des
Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin oder gleichwerti-
ge Ausbildung.

B. Allgemein - insbesondere Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin im Büro und
Verwaltungsdienst einschließlich Aus-, Fort- und Weiterbildung

Verwendungsgruppe B.1.:
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin, die einfache (Hilfs-
)Tätigkeiten, für die keine spezifische Ausbildung er-
forderlich ist, ausführen. (zB Bürohilfsdienst, Reini-
gungsarbeiten, Essensausgabe, Küchenarbeiten, La-
gerarbeiten, Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikan-
tinnen*))

Verwendungsgruppe B.2.:
Telefonisten bzw Telefonistinnen, Rezeptionisten bzw
Rezeptionistinnen, Materialverwalter bzw Materialver-
walterinnen
Ausbildung: einschlägige abgeschlossene Lehr- oder
Schulausbildung oder entsprechend gleichwertige
praktische Ausbildung
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Verwendungsgruppe B.3.:
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen in der Buchhal-
tung, Sicherheitsfachkraft, Sachbearbeiter bzw Sach-
bearbeiterin, Servicetelefon, (Sachbearbeiter bzw
Sachbearbeiterin: zB Schulungsbeauftragter bzw
Schulungsbeauftragte, Fuhrparkkoordinator bzw
Fuhrparkkoordinatorin, gehobene Sekretariatsaufga-
ben, EDV-Administrator bzw EDV-Administratorin, Ein-
und Verkäufer bzw Ein- und Verkäuferin, Mitglieder-
verwaltung, Abrechner bzw Abrechnerin im Rettungs-
und Krankentransportdienst sowie Ambulanz- und Ka-
tastrophenhilfsdienst, Haustechniker bzw Haustechni-
kerin, Garagen- und Werkstattmeister bzw Garagen-
und Werkstattmeisterin)

Verwendungsgruppe B.4.:
Lohn- und Gehaltsverrechner bzw Lohn- und Gehalts-
verrechnerin, Buchhalter bzw Buchhalterin mit Buch-
halterprüfung, Hausingenieur bzw Hausingenieurin
(HTL), Operator bzw Operatorin, Bezirkssekretär bzw
Bezirkssekretärin, Garagenmeister bzw Garagenmeis-
terin mit Meisterprüfung (Kfz-Bereich)

Verwendungsgruppe B.5.:
Bilanzbuchhalter bzw Bilanzbuchhalterin, Leiter bzw
Leiterin Controlling, Leiter bzw Leiterin von Bezirksstel-

len, Referatsleiter bzw Referatsleiterin von Landesor-
ganisationen
(Angestellte, die schwierige Arbeiten verantwortlich
selbständig ausführen, wozu besondere Fachkennt-
nisse und praktische Erfahrung notwendig und die re-
gelmäßig mit der Führung, Unterweisung und Beauf-
sichtigung von Mitarbeitern bzw Mitarbeiterinnen be-
auftragt sind.)

Verwendungsgruppe B.6.:
Abteilungsleiter bzw Abteilungsleiterin von Landesor-
ganisationen, Geschäftsleiter bzw Geschäftsleiterin
eines Leitstellen- oder Verwaltungsverbundes
(Angestellte, die Arbeiten erledigen, die besonders
verantwortungsvoll sind, selbständig ausgeführt wer-
den müssen, wozu umfangreiche, überdurchschnittli-
che Berufskenntnisse und mehrjährige praktische Er-
fahrung erforderlich sind, und die mit der regelmäßi-
gen und dauernden verantwortlichen Führung, Unter-
weisung und Beaufsichtigung von Angestelltengrup-
pen und der Dienstmannschaft beauftragt sind.)

Verwendungsgruppe B.7.:
Mitglieder der Geschäftsleitung

*) Sofern und sobald die Voraussetzungen des § 24b Abs 2 nicht
(mehr) erfüllt sind (Alter, Dauer, Ferienzeit)

§ 27 Sonderzahlungen

(1) Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen erhal-
ten einmal pro Kalenderjahr ein 13. und ein 14. Mo-
natsentgelt (Weihnachtsremuneration und Urlaubszu-
schuss). Die Berechnungsgrundlage für die Sonder-
zahlungen ist das durchschnittliche Entgelt der letzten
voll gearbeiteten 13 Wochen bzw 3 Monate. Den wäh-
rend des Kalenderjahres ein- oder austretenden Ar-
beitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen gebührt der ali-
quote Anteil.

(2) Als Auszahlungstermine gelten der 31. Mai bzw der
30. November eines jeden Kalenderjahres als verein-
bart. Andere Fälligkeiten können über Betriebsverein-
barung vereinbart werden.

(3) Zeiten des Arbeitsverhältnisses ohne Entgeltan-
spruch vermindern nicht den Anspruch auf Sonder-
zahlungen. Ausgenommen sind die gesetzlich ange-
führten Fälle, wie zum Beispiel § 14 und § 15 Abs 2
des MSchG, § 10 Arbeitsplatzsicherungsgesetz, § 119
Abs 3 ArbVG, § 11 AVRAG.

§ 28 Dienstjubiläen

(1) Nach einer ununterbrochenen tatsächlichen
Dauer eines, egal in welcher Organisation bzw in wel-
chem Betrieb entsprechend dem fachlichen Gel-
tungsbereich nach § 2.1 dieses Kollektivvertrages
(Dienstzeiten in unterschiedlichen Betrieben sind zu-
sammen zu rechnen) , Dienstverhältnisses gebührt
zum 10jährigen, zum 15jährigen, zum 20jährigen
und zum 30jährigen Dienstjubiläum je 1 freier bezahl-
ter Sonderfreizeittag, welcher nach Möglichkeit im
Monat des Jubiläums zu verbrauchen ist.

(2)Nach ununterbrochener tatsächlicher Dauer eines,
egal in welcher Organisation bzw in welchem Betrieb

entsprechend dem fachlichen Geltungsbereich nach
§ 2.1 dieses Kollektivvertrages (Dienstzeiten in unter-
schiedlichen Betrieben sind zusammen zu rechnen),
Dienstverhältnisses gebührt zum 25jährigen und
35jährigen Dienstjubiläum ein Monatsentgelt, sofern
nicht in einzelnen Betriebsvereinbarungen eine für
die Arbeitnehmerin bzw den Arbeitnehmer insgesamt
günstigere Regelung besteht.

(2a) Für die Anwartschaftszeit nach Abs 1 und Abs 2
sind alle Dienstzeiten, welche in unterschiedlichen Or-
ganisationen bzw Betrieben, die vom fachlichen Gel-
tungsbereich nach § 2 Punkt 1 dieses Kollektivvertra-
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ges umfasst sind, verbracht wurden, zusammen zu
rechnen und im Sinne dieser Bestimmung (Dienstjubi-
läum) nach Abs 1 als ein ununterbrochenes Dienstver-
hältnis zu betrachten, wobei die Unterbrechungen
zwischen diesen Dienstzeiten jeweils max. 6 Monate
betragen dürfen.

(3) Die Auszahlung erfolgt gemeinsam mit der Ge-
halts-/Lohnauszahlung des Monates, in welchen das
Dienstjubiläum fällt.

(4) Das Jubiläumsgeld für das 25jährige und 35jähri-
ge Dienstjubiläum gemäß Abs 2 kann im Einverneh-
men zwischen der Arbeitnehmerin bzw dem Arbeit-
nehmer sowie der Arbeitgeberin bzw dem Arbeitgeber
auch in eine Sonderfreizeit umgewandelt werden. Bei
dieser Umwandlung entsteht für jedes Monatsentgelt
eine Sonderfreizeit von 22 Freizeittagen, ausgehend
von 5 Arbeitstagen pro Woche. Bei Arbeitszeitmodel-
len, die weniger als 5 Arbeitstage pro Woche umfas-
sen, werden die 22 Freizeittage entsprechend aliquo-
tiert. Die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber ist spätes-
tens 2 Monate vor dem Jubiläumsstichtag über einen
allfälligen Wunsch auf Umwandlung des Jubiläums-
geldes schriftlich zu informieren, um eine allfällige
Vereinbarung über die Sonderfreizeit und ihre kon-
krete Lage abschließen zu können.

(5) Die Sonderfreizeit ist innerhalb eines Jahres ab
dem Jubiläumsstichtag zu konsumieren. Die Sonder-
freizeit kann in beiderseitigem Einvernehmen in einem
Stück oder auch in Teilen konsumiert werden. Sollte
der Verbrauch nicht oder nur teilweise erfolgen, ge-
langt das Jubiläumsgeld bzw der offene Restbetrag
in der ursprünglichen Höhe (Höhe des monatlichen
Jubiläumsgeldes dividiert durch den Anspruch mal
die offenen Tage) zur Auszahlung.

(6) Der Zeitraum des Verbrauchs der Sonderfreizeit ist
in der Vereinbarung anzuführen und die konkrete La-
ge mit der Arbeitgeberin bzw dem Arbeitgeber zu ver-
einbaren.

(7) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist die
noch nicht verbrauchte Sonderfreizeit als Jubiläums-
geld auszuzahlen. Endet das Arbeitsverhältnis durch
den Tod der Arbeitnehmerin bzw des Arbeitnehmers,
so gebührt das Jubiläumsgeld entsprechend § 30
Abs 2. Sind solche anspruchsberechtigten Personen
nicht vorhanden, so fällt der Auszahlungsbetrag in
die Verlassenschaft.

(8) Ansprüche aus dieser Bestimmung auf bezahlte
Sonderfreizeittage bzw Dienstjubiläen können frühes-
tens ab 01.01.2022 geltend gemacht werden.

§ 29 Ausbildungs- und Vordienstzeitenanrechnung

(1) Für die Berechnung der zeitabhängigen Ansprü-
che aus dem Dienstverhältnis werden angerechnet:

a) Hauptberuflich geleistete facheinschlägige Dienst-
zeiten.

b) Als ausübendes Mitglied (freiwillige/ehrenamtliche
Mitarbeiterin bzw freiwilliger/ehrenamtlicher Mit-
arbeiter) einer/eines dem fachlichen Geltungsbe-
reich dieses KV unterliegenden Arbeitgeberin bzw
Arbeitgebers geleistete Dienstzeiten. Hierbei sind
die geleisteten Stunden zu addieren und mittels Di-
vision durch 173 auf die entsprechende Zahl von
Monaten umzurechnen.

c) Erfolgreich absolvierte, für das Dienstverhältnis ein-
schlägige Ausbildungen werden im Ausmaß der re-
gulären Mindeststudien- oder Ausbildungsdauer,
höchstens jedoch im Ausmaß von 5 Jahren, ange-
rechnet, soweit diese durch die Einstufung nicht oh-
nedies bereits berücksichtigt sind.

d) Facheinschlägige Zeiten eines abgeleisteten or-
dentlichen Zivildienstes oder Freiwilligen Sozialjah-
res im vollen Ausmaß.

(2) Insgesamt werden Vordienstzeiten nach Abs 1 lit a)
bis d) im Ausmaß von höchstens 10 Jahren angerech-
net.

(2a) Für Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die ab
01.01.2025 ein neues Dienstverhältnis mit dem Arbeit-
geber bzw der Arbeitgeberin abschließen, gilt folgen-
des: über die in den Abs 1 lit a-d genannten Anrech-
nungsgrenzen hinaus werden Vordienstzeiten nach
Abs 1 lit a-d bis zum Ausmaß von insgesamt (ein-
schließlich der Anrechnungen nach Abs 1lit a-d)
höchstens 15 Jahren angerechnet, sofern sie in einer
Organisation bzw in einem Betrieb gemäß dem fach-
lichen Geltungsbereich dieses Kollektivvertrages ge-
mäß § 2 Z 1 erworben wurden.

(3) Vordienstzeiten sind vom Arbeitnehmer bzw von
der Arbeitnehmerin bei sonstigem Verfall spätestens
binnen eines Jahres nach Antritt des Dienstes beim Ar-
beitgeber bzw bei der Arbeitgeberin geltend zu ma-
chen und diesem auf Verlangen nachzuweisen. Die
Anrechnung wird ab dem, der Geltendmachung fol-
genden Monatsersten wirksam.
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§ 30 Abfertigung

(1) Der Anspruch auf Abfertigung bei Auflösung des
Arbeitsverhältnisses richtet sich nach den einschlägi-
gen gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Wird das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Ar-
beitnehmers bzw der Arbeitnehmerin aufgelöst, so ge-

bührt den Erben, sofern sie unterhaltsberechtigt, Ehe-
gatte bzw Ehegattin oder eingetragener Partner bzw
Partnerin sind, über den gesetzlichen Anspruch hinaus
die Differenz zur vollen Abfertigung (alt).

§ 31 Supervision

Für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Ret-
tungs- und Krankentransportdienst und im Katastro-
phenhilfsdienst, die in einer besonderen Belastungssi-
tuation stehen, bietet der Arbeitgeber bzw der Arbeit-
geberin Supervision in der Dienstzeit an. Die konkreten

Zielgruppen und Regelungen sind in einer Betriebs-
vereinbarung zu regeln, die auch Bestimmungen über
maximale Obergrenzen der Stunden und die Kosten-
übernahme durch den Arbeitgeber bzw die Arbeitge-
berin enthalten kann.

§ 32 Freie Tage

(1) Der 24.12. sowie der 31.12. sind grundsätzlich für
alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen unter Fort-
zahlung des Entgeltes dienstfrei.

(2) Für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die
an einem dieser Tage Dienst haben, ist ein bezahlter
Ersatztag im Ausmaß der Arbeitszeit am 24.12. bzw
am 31.12. zu gewähren.

§ 33 Dienstverhinderungen

(1) Bei Dienstverhinderung ist unverzüglich die Dienst-
stelle zu verständigen.

(2) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin hat An-
spruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter
Fortzahlung des Entgeltes*), insbesondere aus nach-
stehenden Gründen und im nachstehenden Ausmaß:

a) bei eigener Eheschließung ............. 3 Arbeitstage
b) bei Tod des Ehegatten bzw der Ehe-

gattin oder des Lebensgefährten
bzw der Lebensgefährtin ............... 3 Arbeitstage

c) bei Tod eines Kindes, Stief- oder
Pflegekindes ................................. 3 Arbeitstage

d) bei Tod eines Eltern-, Stief-, oder
Pflegeelternteiles .......................... 2 Arbeitstage

e) bei Übersiedlung des eigenen Haus-
halts ............................................ 2 Arbeitstage

f) bei Niederkunft der Ehefrau oder
Lebensgefährtin ............................ 2 Arbeitstage

g) bei Eheschließung von Eltern,
Schwiegereltern, Stiefeltern, Großel-
tern, Geschwistern, Kindern, Stief-
oder Pflegekindern ....................... 1 Arbeitstag

h) bei Tod von Enkelkindern, Geschwis-
tern, Schwiegereltern oder Großel-
tern ............................................. 1 Arbeitstag

i) bei Schuleintritt eines Kindes, Stief-
oder Pflegekindes in die Volksschule 1 Arbeitstag

j) Wenn das in lit g) angeführte Ereignis oder im Fall
der lit b), c), d) oder h) die Beerdigung der genann-
ten Personen mehr als 300 km vom Arbeitsort ent-
fernt stattfindet, gebührt ein weiterer freier Tag un-
ter Entgeltfortzahlung. Diese Bestimmung tritt mit
01. April 2018 in Kraft.

k) Bei Vorladung zu Ämtern und Behörden wird die
nachgewiesen notwendige Freizeit gewährt.

*) Der jeweils angeführte Freistellungsanspruch ist in zeitlichem Zu-
sammenhang mit der betreffenden Dienstverhinderung zu konsu-
mieren.

§ 34 Sabbatical

(1) Die Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerinnen ha-
ben die Möglichkeit, einvernehmlich mit dem Arbeit-
geber bzw der Arbeitgeberin unter folgenden Bedin-

gungen 6 oder 12 Monate bezahlte Berufspause
(=Sabbatical) zu machen:
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a)Während eines Zeitraumes von 60 Monaten werden
statt 100% des Bruttoentgelts nur 90% des Bruttoent-
gelts verrechnet, wobei in den letzten 6 Monaten die-
ses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Arbeitneh-
merin die Berufspause in Anspruch nimmt.

b)Während eines Zeitraumes von 60 Monaten werden
statt 100% des Bruttoentgelts nur 80% des Bruttoent-
gelts verrechnet, wobei in den letzten 12 Monaten die-
ses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Arbeitneh-
merin die Berufspause in Anspruch nimmt.

c) Während eines Zeitraumes von 48 Monaten werden
statt 100% des Bruttoentgelts nur 75% des Bruttoent-
gelts verrechnet, wobei in den letzten 12 Monaten die-
ses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Arbeitneh-
merin die Berufspause in Anspruch nimmt.

d)Während eines Zeitraumes von 24 Monaten werden
statt 100% des Bruttoentgelts nur 75% des Bruttoent-
gelts verrechnet, wobei in den letzten 6 Monaten die-

ses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Arbeitneh-
merin die Berufspause in Anspruch nimmt.

(2) Andere Modelle können zwischen Arbeitgeber bzw
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin
einvernehmlich festgelegt werden. Kommt keine Eini-
gung zustande, so ist der Betriebsrat zur Beratung bei-
zuziehen. Sollte das Arbeitsverhältnis vor Inanspruch-
nahme bzw Rückkehr aus der Berufspause beendet
werden, sind die einbehaltenen Gehaltsanteile nach-
zuverrechnen. Nach der Rückkehr aus dem Sabbatical
hat der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin Anspruch
auf Wiederbeschäftigung im selben Stundenausmaß
wie vor Beginn der Ansparphase. Der Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerin genießt für die Dauer des Sabba-
ticals bis 1 Monat danach Kündigungsschutz ausge-
nommen Kündigungsgründe im Sinne des MSchG.
Für die Vereinbarung eines Sabbaticals ist die Schrift-
form erforderlich.

§ 35 Karenz

(1) Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen haben im
Anschluss an die Karenz gem MSchG bzw gem VKG,
Anspruch auf einen Sonderurlaub (Anschlusskarenz)
unter Verzicht auf die Dienstbezüge bis längstens
zum vollendeten dritten Lebensjahres des Kindes. Die-
ser Anspruch ist bis spätestens 6 Monate vor Beginn
des Sonderurlaubes geltend zu machen. Der bzw die
im Sonderurlaub befindliche Arbeitnehmer bzw Ar-
beitnehmerin hat dem Arbeitgeber bzw der Arbeitge-
berin bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Sonder-
urlaubes mitzuteilen, ob das Arbeitsverhältnis nach
dem Ende des Sonderurlaubes fortgesetzt wird. Wird
Sonderurlaub in Anspruch genommen, so gelten da-
für alle Rechte wie bei Karenz laut Mutterschutzgesetz.
Im Anschluss an den Sonderurlaub kann Elternteilzeit
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des
MSchG bzw VKG vereinbart werden.

(2) Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen haben An-
spruch auf Pflegekarenz (Karenzierung ohne Entgelt-
anspruch) für einen pflegebedürftigen Angehörigen,
welcher die Pflegegeldstufe 3 bezieht oder dessen
dementsprechende Pflegebedürftigkeit bis zur Ge-
währung der Pflegegeldstufe durch ein ärztliches At-
test bestätigt ist. Als Angehörige im Sinne dieser Be-
stimmung gelten die in § 14a Abs 1 AVRAG genannten
Personen. Anträge auf Pflegekarenz sind mit den ent-
sprechenden Unterlagen schriftlich zumindest einen
Monat vor dem geplanten Antritt der Pflegekarenz
dem Arbeitgeber bzw der Arbeitgeberin zu übermit-
teln. Anspruch auf Pflegekarenz besteht insgesamt
maximal für 24 Monate. Eine allfällige vorzeitige Be-
endigung der Pflegekarenz hat der Arbeitnehmer
bzw die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber bzw der Ar-

beitgeberin spätestens eine Woche nach Beendigung
der Pflege schriftlich zu melden. Der Arbeitgeber bzw
die Arbeitgeberin hat in diesem Fall die Arbeitsauf-
nahme innerhalb eines Monats ab dem Meldezeit-
punkt zu dem vor Antritt der Pflegekarenz vereinbar-
ten Arbeitszeitausmaß zu gewährleisten. Die Kündi-
gungsschutzbestimmungen des § 10 Mutterschutzge-
setz kommen analog zur Anwendung.

(3) Für Geburten haben Väter einen Rechtsanspruch
auf Familienzeit („Papamonat“) für die ununterbro-
chene Dauer von 28 bis 31 Kalendertagen innerhalb
eines Zeitraumes von 91 Tagen ab dem Tag der Ge-
burt, wenn die nachstehend aufgezählten Vorausset-
zungen erfüllt sind:

a) Anspruch des Kindes auf Familienbeihilfe und tat-
sächlicher Bezug desselben

b)Mittelpunkt der Lebensinteressen von Vater, Kind
sowie dem anderen Elternteil in Österreich

c) Der Vater befindet sich im gesamten Anspruchszeit-
raum in Familienzeit und stellt somit jedwede Er-
werbstätigkeit vorübergehend ein (zB kein Sonder-
urlaub) und erhält keinerlei sonstige Bezüge (zB
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, Ent-
geltfortzahlung, Urlaubsentgelt, Krankengeld oder
andere Leistungen bei Krankheit)

d) Gemeinsamer Haushalt von Vater, anderem Eltern-
teil und neugeborenem Kind (gilt für leibliche Kin-
der sowie für Adoptiv- und Dauerpflegekinder)

e) Tatsächliche Ausübung einer in Österreich kran-
ken- und pensionsversicherungspflichtigen Er-
werbstätigkeit durchgehend in den letzten 182 Ta-
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gen (mindestens 6 Monate) unmittelbar vor Antritt
des Papamonats sowie in diesem Zeitraum kein Be-
zug von Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-
rung.

Der Vater hat den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin
spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ge-
burtstermin schriftlich über die beabsichtigte Inan-
spruchnahme eines Papamonats sowie über den vo-
raussichtlichen Antrittszeitpunkt zu informieren. Darü-
ber hinaus hat er das Vorliegen der Anspruchsvoraus-
setzungen ehemöglich nachzuweisen. Der Vater kann
den Papamonat zwischen der Geburt des Kindes und
dem Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter an-
treten. Von der fristgerechten Bekanntgabe bis zum
Ablauf von 4 Wochen nach Beendigung des Papamo-
nats gilt für den Vater ein Kündigungsschutz. Der Pa-
pamonat verkürzt die Väterkarenz nach dem Väterka-
renzgesetz nicht. Der Begriff „Vater“ gilt auch für
Frauen gemäß § 144 ABGB (gleichgestellte Personen).

(4) Folgende, nach Beginn des Dienstverhältnisses in
Anspruch genommene Zeiten (insbes. Karenzzeiten)

eines Arbeitnehmers bzw einer Arbeitnehmerin wer-
den im jeweiligen Ausmaß bei Rechtsansprüchen, die
sich nach der Dauer der Dienstzeit richten (z..B. Ur-
laub, Entgeltfortzahlung, Kündigung, Vorrückungen,
etc) als Dienstzeit angerechnet:

• Karenzen nach MSchG und VKG, Familienhospizzei-
ten oder Pflegekarenzzeiten

• Anschlusskarenzen (Sonderurlaube) nach § 35 Abs 1

• Familienzeit(en)/Papamonate

Diese Anrechnungsbestimmung des § 35 Abs 4 gilt nur
für Zeiten, die nach dem Inkrafttreten dieses Kollektiv-
vertrages begonnen haben. Anmerkung: Die Anrech-
nung früher begonnener Zeiten richten sich nach
den jeweiligen Anrechnungsbestimmungen des zum
jeweiligen Zeitpunkt gültigen Kollektivvertrages.

(5) In Bezug auf die in § 35 formulierten Ansprüche
sind Adoptiv- und Pflegeeltern von Dauerpflegekin-
dern leiblichen Eltern gleichzustellen.

§ 36 Teilzeit

(1) Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vertragliche wö-
chentliche Normalarbeitszeit die durch diesen Kollek-
tivvertrag für Vollzeitkräfte festgesetzte wöchentliche
Normalarbeitszeit unterschreitet. Ein Arbeitnehmer
bzw eine Arbeitnehmerin hat unter folgenden Bedin-
gungen Anspruch auf Anhebung seines bzw ihres wö-
chentlichen Stundenausmaßes: Es wird der Durch-
schnitt aller innerhalb eines Beobachtungszeitraumes
von einem Kalenderjahr geleisteten Arbeitsstunden
ermittelt. Dabei werden entgeltfreie Zeiträume nicht
berücksichtigt:

(2) Ergibt sich aus dieser Berechnung eine im Ver-
gleich zur vereinbarten Arbeitszeit höhere Stundenan-
zahl an durchschnittlich geleisteten Wochenstunden,
so werden 50% der durchschnittlichen Mehrleistung

(bei kaufmännischer Rundung auf ganze Stunden)
dem bisher vereinbarten Stundenausmaß hinzuge-
fügt. Ein Anspruch auf Anpassung besteht nicht, wenn
weniger als zwei Stunden pro Woche ermittelt werden.

(3) Ferner darf durch diese Stundenanpassung die in
diesem Kollektivvertrag vereinbarte wöchentliche
Normalarbeitszeit nicht überschritten werden. Jeweils
im Jänner erhalten die betroffenen Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerinnen über ausdrückliches Verlan-
gen eine Auflistung seiner bzw ihrer im unmittelbar vo-
rangegangenen Beobachtungszeitraum geleisteten
tatsächlichen Arbeitsstunden und der sich daraus ab-
leitenden neuen Wochenstundenverpflichtung. Der
Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann die Erhö-
hung dieser Wochenstunden ablehnen.

§ 36a Altersteilzeit

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben unter
der Voraussetzung, dass sie eine Altersteilzeitverein-
barung mit den in Abs 2 dieses Paragraphen ange-
führten Regelungen beantragen, Anspruch auf Ab-
schluss einer Altersteilzeitvereinbarung, wenn sie bei
Beginn der beantragten Altersteilzeit zumindest 5 Jah-
re ununterbrochen im Betrieb derselben Arbeitgebe-
rin bzw desselben Arbeitgebers beschäftigt waren
und der schriftliche Antrag auf Abschluss einer Alters-
teilzeitvereinbarung zumindest 6 Monate vor dem Mo-
natsersten, zu dem die Altersteilzeitvereinbarung be-

ginnen soll, bei der Arbeitgeberin bzw beim Arbeitge-
ber eingetroffen ist und die Voraussetzungen für den
Bezug von Altersteilzeitgeld (derzeit in § 27 Arbeitslo-
senversicherungsgesetz) erfüllt sind.

(2) Die Altersteilzeitvereinbarung muss eine konti-
nuierliche Altersteilzeit auf die Dauer von bis zu 5 Jah-
ren vorsehen; die Altersteilzeitvereinbarung kann frü-
hestens 5 Jahre vor dem Erreichen eines möglichen
Pensionsantrittes der betreffenden Arbeitnehmerin
bzw des betreffenden Arbeitnehmers beginnen.
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(3) Vereinbarungen über Altersteilzeit können auch
abweichend von Abs 1 und Abs 2 getroffen werden,
auf deren Abschluss hat die Arbeitnehmerin bzw der
Arbeitnehmer jedoch keinen Anspruch.

(4) Jede Änderung der gesetzlichen Bestimmungen
betreffend die Altersteilzeit setzt § 36a dieses Kollektiv-
vertrages außer Kraft.

§ 37 Verfallsregelung

Alle Ansprüche der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen müssen bei sonstigem Verfall innerhalb von
sechs Monaten ab Fälligkeit bzw bekannt werden

schriftlich geltend gemacht werden, soweit nicht zwin-
gende gesetzliche Regelungen anderes vorsehen.

§ 38 Geltungsbeginn und Geltungsdauer

(1) Dieser Kollektivvertrag tritt mit 01. Jänner 2025 in
Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Er kann von beiden Seiten zu jedemQuartalsende, un-
ter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist
aufgelöst werden. Die Kündigung muss zu ihrer
Rechtswirksamkeit gegenüber der anderen vertrags-
schließenden Partei mittels eingeschriebenen Briefes
ausgesprochen werden.

(2) Durch den Abschluss dieses Kollektivvertrages wer-
den bestehende, die Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen begünstigende Bestimmungen in Betriebsver-
einbarungen und Einzelverträgen nicht berührt.
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BEILAGE 1:

Empfohlene Muster Betriebsvereinbarung über die Einführung der gleitenden Arbeitszeit
gemäß § 18 BARS-KV

Zwischen der
Firma ...................................................................
(im Folgenden Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin ge-
nannt)

und dem
Betriebsrat für .......................................................
(im Folgenden Betriebsrat genannt)
wird folgende

BETRIEBSVEREINBARUNG ÜBER DIE EINFÜHRUNG DER GLEITENDEN ARBEITSZEIT

abgeschlossen:

1. Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt, sofern nachfolgend
nichts anderes bestimmt ist, für alle Arbeiter bzw Ar-
beiterinnen und Angestellten des Arbeitgebers bzw
der Arbeitgeberin.
Ausgenommen vom Geltungsbereich dieser Betriebs-
vereinbarung sind

• alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die dem
Berufsausbildungsgesetz und dem Gesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen unter-
liegen,

• alle Arbeitnehmerinnen, die sich in Mutterschutz ge-
mäß Mutterschutzgesetz befinden,

• leitende Angestellte, die gemäß § 1 Abs 2 Z 8 Arbeits-
zeitgesetz vom Geltungsbereich dieses Gesetzes
ausgenommen sind,

• alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die sich
in einem Probearbeitsverhältnis befinden,

• alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die ihre
Arbeitszeit überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte
verbringen,

• alle Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikantinnen,

• alle Mitarbeiter bzw Mitarbeiterinnen der Telefon-
zentrale,

• alle Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen des Reini-
gungsdienstes,

• .........................................................................

2. Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit
Fiktive Normalarbeitszeit ist jene Arbeitszeit, die als
Grundlage für bezahlte Abwesenheiten des Arbeit-
nehmers bzw der Arbeitnehmerin (zB bezahlte Dienst-
verhinderungen, Feiertage, Urlaube) herangezogen
wird.
Die im anzuwendenden Kollektivvertrag festgelegte
wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt
.............................. Stunden.
Die fiktive wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt da-
her .............................. Stunden und wird auf die
einzelnen Wochentage folgendermaßen verteilt:
............................................................................

............................................................................

3. Kernzeit
Kernzeit ist jene Arbeitszeit, in welcher der Arbeitneh-
mer bzw Arbeitnehmerin jedenfalls an seinem bzw ih-
rem Arbeitsplatz anwesend sein muss. Die Kernzeit ist
nachfolgend festgelegt:
............................................................................
............................................................................
Jede Abwesenheit des Arbeitnehmers bzw der Arbeitneh-
merin von seinem bzw ihrem Arbeitsplatz während der
Kernzeit ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
durch den jeweiligen Vorgesetzten bzw die jeweilige
Vorgesetzte oder bei Vorliegen eines berechtigten
Dienstverhinderungsgrundes zulässig.

4. Gleitzeitrahmen
Der Gleitzeitrahmen ist jener zeitliche Rahmen, inner-
halb dessen der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehme-
rin unter Berücksichtigung der betrieblichen Erforder-
nisse den Beginn und das Ende seiner bzw ihrer tägli-
chen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann. Der
Gleitzeitrahmen ist folgendermaßen festgelegt:
Arbeitsbeginn: ..............................
Arbeitsende: ..............................
In betrieblich notwendigen Ausnahmefällen behält sich
der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin die Beschrän-
kung der Gleitmöglichkeit durch den jeweiligen Vorge-
setzten bzw die jeweilige Vorgesetzte ausdrücklich vor.

• In folgenden Betriebsabteilungen ist eine ausrei-
chende Besetzung an den einzelnen Wochentagen
in der Zeit von .................... bis ....................
Uhr durch Absprache der Arbeitnehmer bzw Arbeit-
nehmerinnen untereinander sicherzustellen:

............................................................................
Arbeitsleistungen außerhalb des Gleitzeitrahmens sind
nur nach vorheriger ausdrücklicher Anordnung durch
den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin gestattet.

5. Beginn und Ende sowie Dauer der täglichen Ruhe-
pause
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin verpflichtet
sich, bei einer Gesamtdauer seiner Tagesarbeitszeit
von mehr als 6 Stunden die Arbeitszeit durch eine Ruhe-
pause von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen.
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Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann diese
Ruhepause innerhalb des folgenden Pausenrahmens
abhalten:
............................................................................

6. Höchstzulässige Dauer der täglichen Normalar-
beitszeit
Die tägliche Normalarbeitszeit darf ....................
Stunden nicht überschreiten.
Der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin verpflichtet sich,
die höchst zulässige Dauer der täglichen Normalarbeits-
zeit einzuhalten.

7. Dauer der Gleitzeitperiode
Gleitzeitperiode ist jener Zeitraum, innerhalb dessen
die wöchentliche Normalarbeitszeit im Wochendurch-
schnitt das Ausmaß der kollektivvertraglichen wö-
chentlichen Normalarbeitszeit von ....................
Stunden zuzüglich bestehender Übertragungsmög-
lichkeiten nicht überschreiten darf.
Die Gleitzeitperiode beträgt

• 3 Monate und deckt sich mit dem jeweiligen Kalen-
dervierteljahr

• .................... Monat/e und beginnt am
..............................

8. Übertragungsmöglichkeit von Zeitguthaben und
Zeitschulden
Die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer kann ein
am Ende der Gleitzeitperiode bestehendes Zeitgutha-
ben von maximal ...... Stunden in die nächste Gleit-
zeitperiode übertragen. Die übertragenen Stunden
sind keine Überstunden sondern stellen Normalar-
beitszeit dar.
Die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer kann eine
am Ende der Gleitzeitperiode bestehende Zeitschuld
von maximal ...... Stunden in die nächste Gleitzeitpe-
riode übertragen. Überschreitet am Ende einer Gleit-
zeitperiode die tatsächliche Zeitschuld dieses maxi-
mal übertragbare Ausmaß, wird die Differenz zwi-
schen maximaler Übertragungsmöglichkeit und tat-
sächlicher Zeitschuld mit dem Normalstundensatz
bei der Monatsabrechnung in Abzug gebracht.

• Aus den Zeitguthaben können maximal ...... freie
Tage (Gleittage) im Kalenderjahr konsumiert wer-
den. Die Konsumation dieser Gleittage bedarf einer
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den

jeweiligen Vorgesetzten bzw. die jeweilige Vorge-
setzte.

9. Arbeitszeitaufzeichnung
Der Beginn und das Ende der Arbeitszeit werden
durch ... (zB elektronische Zeiterfassung)
.............................. aufgezeichnet.
Der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin verpflich-
tet sich, Beginn und Ende seiner bzw. ihrer täglichen
Arbeitszeit durch ... (z.B. entsprechendes Betätigen
des Zeiterfassungsgerätes) ... aufzuzeichnen.
In den Fällen berechtigter Abwesenheit vom Arbeitsort
(zB bezahlte Dienstverhinderungen, Feiertage, Urlau-
be) wird für die Zeiterfassung die fiktive Normalar-
beitszeit der Arbeitnehmerin bzw des Arbeitnehmers
zugrunde gelegt.
Bei Dienstreisen wird die vom Arbeitnehmer bzw. von
der Arbeitnehmerin bekannt zu gebende tatsächliche
Arbeitszeit, soweit diese innerhalb des Gleitzeitrah-
mens liegt, der ... (z.B. elektronischen)
.............................. Zeiterfassung zugrunde gelegt.

• Für die Zeiterfassung ist ein Gleitzeitbeauftragter
bzw. eine Gleitzeitbeauftragte verantwortlich. Die-
sem bzw. dieser obliegt die Kontrolle der erfassten
Zeiten, deren Korrektur, die manuelle Zeiteingabe
in den oben genannten Fällen sowie die Übertra-
gung von Zeitguthaben und Zeitschulden in die
nächste Gleitzeitperiode.

10. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Im Falle der Auflösung des Arbeitsverhältnisses sind
Zeitschulden bzw Zeitguthaben bis zum Ende des Ar-
beitsverhältnisses auszugleichen. Sind am Ende des
Arbeitsverhältnisses dennoch Zeitschulden oder Zeit-
guthaben offen, so werden bei der Endabrechnung
Zeitguthaben in Geld abgegolten, Zeitschulden mit
dem Normalstundensatz von der Endabrechnung ab-
gezogen.

11. Geltungsdauer

• Diese Betriebsvereinbarung tritt am
.............................. in Kraft und ist bis
.............................. befristet.

• Diese Betriebsvereinbarung tritt am
.............................. in Kraft und kann mit einer Frist
von 3 Monaten von beiden Vertragsparteien zum
Ablauf eines jeden Kalendermonates gekündigt
werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
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...................................................................
Ort

am .............................................................
Datum

..................................................................
Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin

..................................................................
VVorsitzender bzw. Vorsitzende

des Betriebsrates

• Falls nicht zutreffend, bitte streichen!
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BEILAGE 2:

Empfohlene Muster-Betriebsvereinbarung gem § 97Abs 1 Z 6 und Z 12 ArbVG
über die Anzahl der den Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen zur Verfügung zu stellenden

Bekleidungsstücke, die Tragedauer sowie die Art der Reinigung der Arbeits- und
Sicherheitskleidung,

BETRIEBSVEREINBARUNG

abgeschlossen zwischen ..............................
und dem Betriebsrat für .............................. .

1. Gegenstand der Betriebsvereinbarung
Der § 11 Abs 3 des Kollektivvertrages der BARS hält
fest, dass die Anzahl der den Arbeitnehmern bzw. Ar-
beitnehmerinnen zur Verfügung zu stellenden Beklei-
dungsstücke und die Tragedauer, sowie die Art der
Reinigung auf Betriebsvereinbarungsebene entspre-
chend bedarfsorientiert zu regeln ist.

2. Anzahl, Art und Tragedauer der den Arbeitnehmern
bzw. Arbeitnehmerinnen zur Verfügung zu stellenden
Bekleidungsstücke
Die Anzahl und die Art der Bekleidungsstücke, sowie
die Tragedauer sind wie folgt geregelt:

3. Art der Reinigung
Die Arbeits- und Sicherheitskleidung wird vom Arbeit-
geber bzw. von der Arbeitgeberin xx x pro Monat ge-
tauscht und gereinigt.
Besteht keine Tauschmöglichkeit, erhalten Arbeitneh-
mer bzw. Arbeitnehmerinnen eine monatliche Abgel-
tung von € 15 Euro pro Monat (Wert 2022) für die Rei-
nigung.
Bei besonderer Verschmutzung – z.B. Kontaminierung
– erhalten die Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen
für die Reinigung bei einem Textilreinigungs- oder
Wäschereibetrieb die Kosten gegen Rechnungsle-
gung ersetzt.

................................................................... , am ............................................................

..................................................................
Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin

..................................................................
Vorsitzende des Betriebsrates
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1. Verwendungsgruppenschema

1 Bedienstete ohne eigenen Wirkungsbereich

2 Bedienstete mit eigenem Wirkungsbereich

3 Leitende Angestellte

4 Rettungssanitäter bzw Rettungssanitäterin

4a Urlaubs- und Krankenstandsvertreter bzw -vertre-
terinnen von Rettungssanitäter bzw Rettungssani-
täterinnen

5 Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsanitäter mit NFS-
Dienstrad-Planposten

2. Gehaltstabelle:

Stufe Berufsjahr Verwaltung Verwaltung Verwaltung SanitäterIn SanitäterIn RD/KT/NFS

Urlaubs-Kran-
kenstand Vertre-

tung

1 2 3 4 4.a 5

1 1. und 2. 2.677,27 2.784,95 3.123,01 2.637,91 2.298,36 2.757,91

2 3. und 4. 2.726,38 2.837,46 3.174,02 2.688,56 2.327,00 2.808,56

3 5. und 6. 2.775,36 2.889,86 3.238,88 2.737,64 2.358,37 2.857,64

4 7. und 8. 2.824,01 2.941,50 3.296,91 2.786,71 2.388,56 2.906,71

5 9. und 10. 2.874,91 2.996,22 3.354,92 2.835,77 2.418,50 2.955,77

6 11. und 12. 2.926,28 3.051,13 3.414,68 2.883,29 2.451,58 3.003,29

7 13. und 14. 2.978,36 3.110,30 3.476,06 2.934,41 2.481,22 3.054,41

8 15. und 16. 3.033,42 3.171,21 3.537,60 2.979,73 2.509,37 3.099,73

9 17. und 18. 3.088,18 3.231,43 3.598,50 3.052,63 2.540,50 3.172,63

10 19. und 20. 3.145,86 3.291,92 3.659,27 3.108,57 2.575,69 3.228,57

11 21. und 22. 3.204,68 3.353,46 3.721,20 3.159,30 2.608,03 3.279,30

12 23. und 24. 3.377,61 3.647,06 4.088,40 3.355,55 2.636,57 3.475,55

13 25. und 26. 3.438,99 3.709,23 4.152,30 3.410,14 2.668,92 3.530,14

14 27. und 28. 3.501,44 3.772,55 4.216,97 3.466,79 2.703,00 3.586,79

15 29. und 30. 3.563,68 3.836,00 4.503,22 3.522,49 2.732,65 3.642,49

16 31. und 32. 3.625,26 3.899,31 4.634,21 3.578,52 2.760,80 3.698,52

17 33. und 34. 3.687,25 3.962,49 4.764,34 3.634,00 2.790,43 3.754,00

18 35. und 36. 3.749,26 4.025,83 4.896,73 3.689,57 2.822,67 3.809,57

19 37. und 38. 3.865,43 4.088,98 5.028,30

20 39. und 40. 4.011,91 4.248,00 5.160,84

21 41. und 42. 4.057,48 4.312,50 5.292,70

Valorisierungen der Löhne/Gehälter, Zulagen bzw
Zuschläge im Rettungsdienst und in der Verwaltung
erfolgen jeweils analog der Valorisierungen der öf-
fentlichen Bediensteten im Bund.

VG 4a Urlaubs- und Krankenstandsvertretung im Ret-
tungs-, Krankentransport- und Sanitätsdienst
Mitarbeiter bzw Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener
Sanitäterausbildung, die im Rettungs-, Krankentrans-
port- und Sanitätsdienst verwendet werden, deren An-
stellungsdauer 3 Monate nicht überschreitet, werden
in die Verwendungsgruppe 4a eingestuft.

VG 5 Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsanitäter mit
NFS-Dienstrad-Planposten
Mitarbeiterinnen bzw Mitarbeiter mit abgeschlossener
Notfallsanitäterausbildung, die als NFS im NFS-
Dienstrad auf einem definierten Planposten unbefris-
tet eingesetzt werden. Nicht zutreffend ist dies u.a.
bei Einspringer- oder Vertretungsdiensten; für diese
ist weiterhin die NFS-Zulage pro absolvierten Dienst
bzw die Pauschale bei 10 Diensten/Monat vorgesehen
und zutreffend.
Per Stand 01.01.2025 werden Notfallsanitäterinnen
bzw Notfallsanitäter, die im NFS-Dienstrad auf einem
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definierten Planposten unbefristet eingesetzt werden,
in die neue Gehaltsstufe 5 per linearer Umreihung
umgestuft.

Reinigungskräfte
Diese erhalten in der Stufe 1 (1./2. Berufsjahr) € 12,70
pro Stunde. Dies entspricht einem Monatslohn von
€ 2.197,97 (40 Stunden). Die jährlichen Gehaltserhö-
hungen entsprechen jenen der übrigen Mitarbeiter
bzw Mitarbeiterinnen. Eine Vorrückung in die nächst
höhere Entlohnungsstufe erfolgt nach jeweils 2 Jah-
ren.

Stufe Berufsjahr Reinigungskraft

1 1./ 2. € 2.197,97

2 3./ 4. € 2.236,01

3 5./ 6. € 2.274,84

4 7./ 8. € 2.314,48

5 9./10. € 2.354,96

6 11./12. € 2.396,28

7 13./14. € 2.438,55

8 15./16 € 2.483,13

9 17./18. € 2.528,66

10 19./20- € 2.572,93

11 21./22. € 2.618,07

12 23./24. € 2.743,60

13 25./26. € 2.768,36

14 27./28. € 2.793,38

15 29./30. € 2.818,67

16 31./32. € 2.844,19

17 33./34. € 2.869,98

18 35./36. € 2.896,04

19 37./38. € 2.922,84

20 39./40. € 2.950,57

21 41./42. € 2.977,78

3. Zulagen:

Verwal-
tung 1

Verwal-
tung 2

Verwal-
tung 3

Sanitäter/
Sanitäterin

4

Sanitä-
ter/Sani-
täterin 4a

RD/KT NFS

1 Dienstalterszulage nach 4 Jahren in der letzten
Gehaltsstufe analog § 29 Gehaltsgesetz 1956 € 46,94 46,94

73 Haushaltszulage 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
271 NFS-Zulage pro Dienst € 11,00 -
272 NFS-Zulage Pauschale (gültig ab 10 Diensten

pro Monat) € 110,00 -
278 Rettungsdienstzulage € 210,00 210,00
280 Erschwerniszulage € 101,02
285 Mehrdienstzulage v. Grundbezug 21,50 % 21,50 %
286 Davon SEG-Zulage steuerfrei 15,00 % 15,00 %
890 Schmutz-/ Reinigungspauschale für 4 und 5 € 0,55 pro Dienst, max. 5 Dienste pro Woche
970 Mehrdienst groß € 606,12
972 Leiterzulage € 402,94
981 Bildschirmarbeit € 196,87 € 196,87 € 196,87
982 Dienstführenden-zulage € 195,93 € 195,93
983 Mehrdienst klein € 435,27

Alle Zulagen werden 14x jährlich bezahlt mit Ausnah-
me der Zulagen Nr 972 Leiterzulage, Nr 981 Bild-
schirmarbeit und Nr 982 Dienstführendenzulage,
Nr 280 Erschwerniszulage Nr 271 NFS-Zulage und
Nr 272 NFS-Zulage Pauschale. Letztere werden maxi-
mal 12x jährlich ausbezahlt. Die Zulage Nr 271 (NFS-

Zulage) und Nr 272 NFS-Zulage Pauschale erhalten
Notfallsanitäter bzw Notfallsanitäterinnen nur, sofern
sie vom Dienstgeber bzw der Dienstgeberin als solche
am Notarztrettungsmittel NEF oder NAW tatsächlich
eingesetzt werden.
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a) Verwaltung

1. Diäten

Tarif 1: außerhalb des Bezirkes

Zwei Drittel € 17,50
Ein Drittel € 12,40
Tarif 2: Bezirksreisen € 6,20
Zwei Drittel € 14,80
Ein Drittel € 9,90
Nächtigung: nachgewiesene Kosten,
höchstens € 5,00
Ein Drittel: Mehr als 5 Stunden Abwesen-
heit von der Dienststelle € 24,40
Zwei Drittel: Mehr als 8 Stunden Abwe-
senheit von der Dienststelle

Volle Tagesgebühr: Ab 12 Stunden Abwe-
senheit v.d. Dienststelle

2. Fahrtkosten bei auftragsgemäßer Benüt-
zung des eigenen PKW gebührt pro km € 0,50

b) Rettungssanitäter

1. Reisekostenentschädigung für eine Ein-
satzfahrt bei Abwesenheit vom Dienstort

ab 5–10 Stunden oder 150 km € 6,90
volle 10 Stunden oder 500 km € 13,00
pro weiterer Stunde € 1,20
Höchstsatz € 19,20

2. Nächtigungsgeld lt Hotelrechnung in an-
gemessener Höhe

bei Nichtinanspruchnahme und Durch-
fahrt € 9,10

3. Auslandsfahrten

laut Inland, jedoch bei Nichtinanspruch-
nahme € 15,20

4. Überstundenteiler

Der Überstundenteiler beträgt für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen 1/173.

5. Wochenendruheregelung für Sanitäter bzw Sanitäterin

Die Wochenendruhezeit (mindestens 36 Stunden
durchgehend) wird bei den Sanitätern bzw Sanitäter-

innen laut Dienstplan unter die Woche verschoben.
Zusätzliche Ersatzruhetage werden nicht gewährt.

6. Dienstreisen

Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer bzw
eine Arbeitnehmerin über Auftrag des Arbeitsgebers
bzw der Arbeitgeberin seinen bzw ihren Dienstort (Bü-
ro, Betriebsstätte, Bezirksstelle, Außenstelle etc) zur
Durchführung von Dienstverrichtungen verlässt.
Eine (ausschließlich) beruflich veranlasste Reise liegt
vor, wenn

• sich der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin
zwecks Verrichtung beruflicher Obliegenheiten oder

sonst aus beruflichem Anlass vom Mittelpunkt der
Tätigkeit entfernt und

• eine Reisedauer von mehr als fünf Stunden vorliegt.

Sofern kein Dienstfahrzeug zur Verfügung steht wird
für Fahrten mit dem Privatfahrzeug das amtliche Kilo-
metergeld von derzeit € 0,50 bezahlt. Das Tagesgeld
für In- und Auslandsreisen ist aus der Tabelle Zulagen
unter Pkt 3 a) und b) zu ersehen.
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1. Verwendungsgruppenschema

(1) Jede Arbeitnehmerin bzw jeder Arbeitnehmer wird
nach der Art der tatsächlichen und überwiegenden
Arbeitsverwendung und Qualifikation in eine der Ver-
wendungsgruppen (VG) eingereiht.

(2) Erfolgt eine Umstufung, aufgrund einer geänder-
ten Dienstverwendung, in eine andere (höhere bzw

niedrigere) Verwendungsgruppe, so bleibt die Ge-
haltsstufe (GSt), sofern die Einstufung gemäß tatsäch-
lich geleisteten Dienstjahren (inkl angerechneter
Dienstjahre) vorgenommen wurde, unberührt und er-
folgt linear.

A. Verwendungsgruppen für Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer des Rettungs- und
Sanitätsdienstes (inkl Krankentransportdienst) an Bezirksstellen und der

Rettungsleitstelle (einschließlich Aus- und Weiterbildung sowie
Katastrophenhilfsdienst und Großunfall)

A.1 Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer in Ausbil-
dung:
Rettungssanitäterinnen bzw Rettungssanitäter (RS) in
Ausbildung

A.2 Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die einfa-
che, nicht schematische oder mechanische Arbeiten,
nach gegebenen Richtlinien und Arbeitsanweisungen
verrichten:

A.2a: RS als Aushilfskräfte*), Call-Center Agent (Leit-
stellenausbildung von max. 40 Stunden)

A.2b:

• RS und/oder Einsatzfahrerinnen bzw Einsatzfahrer
(SEF) im Kranken-, Ambulanz- und Behinderten-
transport sowie in der sanitätsdienstlichen Betreu-
ung von Veranstaltungen – Einsatzmittel: Kranken-
transportwagen (KTW-, Behelfskrankentransportwa-
gen (BKTW) - (RS Basic),

• RS und SEF im Rettungstransport (RT) – Einsatzmittel:
Rettungstransportwagen (RTW), Sanitätseinsatzwa-
gen (SEW) - (RS qual. RT),

• Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte (EH-LB), Lehrsanitäter-
innen bzw Lehrsanitäter (LS) für RS, Calltaker in Aus-
bildung

A.3 Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die nach
allgemeinen Richtlinien und Weisungen die Arbeit im
Rahmen des erteilten Auftrages selbständig erledigen:

A.3a:
• Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsanitäter (NFS) und
SEF im RT – Einsatzmittel: RTW an Bezirksstellen
(BezSt)

• NFS mit Notfallkompetenz Venenzugang (NKV) und
SEF – Einsatzmittel: SEW

• LS für NFS, LS für NFS mit NKV, Bezirksschulungsbe-
auftragte, Bezirkseinsatzleiterinnen bzw Bezirksein-
satzleiter, Bezirksrettungskommandanteninnen bzw
Bezirksrettungskommandanten

A.3b: zB Calltaker, Disponentinnen bzw Disponenten

A.4 Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die Arbei-
ten (zB Führungsverantwortung, wirtschaftliche Ver-
antwortung) selbständig ausführen, wozu besondere
Fachkenntnisse und praktische Erfahrung notwendig
sind:
zB Dienstführerinnen bzw Dienstführer

A.5 Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die schwie-
rige Arbeiten verantwortlich selbständig ausführen,
wozu besondere Fachkenntnisse und praktische Er-
fahrung notwendig und die regelmäßig mit der Füh-
rung, Unterweisung und Beaufsichtigung von Arbeit-
nehmerinnen bzw Arbeitnehmer beauftragt sind:
zB Leiterin bzw Leiter Rettungsdienst

*) max. für 5 Monate im Kalenderjahr

B. Verwendungsgruppen für Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer in allgemeiner
Verwendung und im Verwaltungsdienst (einschließlich Jugendorganisation und

Ausbildungszentrum)

IIp3 Portierinnen bzw Portiere / Telefondienst

IIp2 Reinigungskräfte

Id1 Erste Hilfe Lehrbeauftragte im Ausbildungszent-
rum

Id2 Büro-, Schreib- und sonstige Arbeitskräfte

Ic1 Verwaltungspersonal mit verantwortungsvollem
Wirkungsbereich

Ic2 Lehrsanitäterinnen bzw Lehrsanitäter im Ausbil-
dungszentrum

Ib3 Qualifiziertes Fachpersonal
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Ib2 Bezirksgeschäftsleiterinnen bzw Bezirksgeschäfts-
leiter, Abteilungsleiterinnen bzw Abteilungsleiter

K1b Sonstiges nicht medizinisches akademisches Per-
sonal

IL1 Leiterin bzw Leiter Jugendorganisation

2. Gehaltstabellen

(1) Die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer erhält -
auf Basis einer 40-Stunden-Woche - einen Monatsbe-
zug und Zulagen, die sich zum gleichen Wirksamkeits-
termin und um dasselbe Ausmaß wie im Entlohnungs-
schema I (Angestellte) des Kärntner Landesvertrags-
bedienstetengesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung verändern.

(2) Die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer rückt
nach jeweils zwei Jahren in die nächsthöhere Gehalts-
stufe vor.

(3) Bei Erreichen der letzten Gehaltsstufe des jeweili-
gen Gehaltsschemas werden die Arbeitnehmerin bzw
der Arbeitnehmer ab dem nächsten Vorrückungs-
stichtag in das nächsthöhere Gehalt des nächsten Ge-
haltsschemas umgereiht.

A. Gehaltstabelle für Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer im Rettungs- und
Sanitätsdienst (inkl Krankentransport) an Bezirksstellen und in der Rettungsleitstelle
(einschließlich Aus- und Weiterbildung sowie Katastrophenhilfsdienst und Großunfall)

Grundbezüge Rettungs- und Sanitätsdienst

A1
A2 A3

A4 A5
a b a b

1 2.201,15 2.471,75 2.471,75 2.751,71 3.005,31 3.085,65 3.541,65

2 2.500,43 2.500,43 2.780,38 3.033,98 3.160,44 3.616,44

3 2.529,12 2.529,12 2.809,08 3.062,68 3.207,10 3.663,10

4 2.557,90 2.557,90 2.837,86 3.091,46 3.254,46 3.710,45

5 2.586,36 2.586,36 2.866,32 3.119,92 3.304,37 3.760,37

6 2.705,21 2.733,99 3.013,94 3.261,90 3.355,44 3.811,44

7 2.734,56 2.802,53 3.082,48 3.330,38 3.408,75 3.864,74

8 2.765,62 2.842,77 3.122,73 3.370,63 3.461,75 3.917,75

9 2.797,02 2.882,89 3.162,84 3.410,75 3.539,66 3.995,65

10 2.828,31 2.923,59 3.203,55 3.451,45 3.623,66 4.079,66

11 2.859,50 2.966,44 3.246,39 3.494,30 3.791,12 4.247,12

12 2.890,47 3.010,14 3.290,09 3.537,99 3.907,35 4.363,35

13 2.949,93 3.055,30 3.335,27 3.583,17 4.023,07 4.479,07

14 2.981,42 3.100,99 3.380,95 3.628,86 4.138,41 4.594,41

15 3.013,25 3.146,91 3.426,86 3.674,76 4.254,67 4.710,67

16 3.046,31 3.194,77 3.474,72 3.722,63 4.370,65 4.826,65

17 3.080,11 3.245,79 3.525,74 3.773,65 4.487,18 4.943,17

18 3.114,44 3.296,82 3.576,77 3.824,68 4.602,65 5.058,64

19 3.150,34 3.403,83 3.683,78 3.931,79 4.719,26 5.175,26

20 3.185,58 3.455,56 3.735,52 3.983,53 4.834,71 5.290,71

21 3.221,57 3.509,07 3.789,02 4.037,04 4.950,22 5.406,22

22 3.257,54 3.562,51 3.842,47 4.090,47 5.065,70 5.521,69
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B. Gehaltstabelle für Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer in allgemeiner
Verwendung und im Verwaltungsdienst (einschließlich Jugendorganisation sowie

Ausbildungszentrum)

Grundbezüge in allgemeiner Verwendung / Verwaltungsdienst

IIp3 IIp2 Id1 / Id2 Ic1 / Ic2 Ib2 / Ib3 K1b IL1

1 2.208,85 2.273,81 2.201,15 2.265,69 2.476,18 3.909,93 3.252,80

2 2.237,64 2.310,96 2.229,82 2.302,66 2.522,84 3.977,85 3.350,57

3 2.266,19 2.348,23 2.258,52 2.339,55 2.569,50 4.046,13 3.449,25

4 2.295,21 2.387,17 2.287,30 2.377,27 2.616,86 4.114,04 3.559,46

5 2.324,05 2.427,96 2.315,76 2.417,50 2.666,77 4.182,20 3.797,34

6 2.353,06 2.468,23 2.344,33 2.457,74 2.717,84 4.297,71 4.047,04

7 2.382,71 2.509,21 2.373,68 2.498,09 2.771,15 4.414,31 4.297,06

8 2.414,21 2.549,69 2.404,74 2.538,34 2.824,15 4.642,00 4.538,32

9 2.445,76 2.590,12 2.436,14 2.578,46 2.902,06 4.757,67 4.787,97

10 2.477,26 2.631,35 2.467,43 2.619,16 2.986,06 4.873,47 5.044,43

11 2.508,79 2.675,08 2.498,62 2.662,01 3.097,04 4.988,95 5.271,41

12 2.540,16 2.719,12 2.529,59 2.705,71 3.213,27 5.105,21 5.519,69

13 2.571,24 2.765,37 2.560,92 2.750,88 3.328,99 5.221,31 5.767,73

14 2.602,89 2.811,83 2.592,42 2.796,57 3.444,33 5.337,07 6.018,65

15 2.635,16 2.857,85 2.624,24 2.842,48 3.560,59 5.488,67 6.268,79

16 2.668,64 2.908,13 2.657,30 2.890,34 3.676,57 5.639,93 6.512,22

17 2.703,10 2.959,05 2.691,10 2.941,36 3.793,09 5.791,58 6.829,06

18 2.737,99 3.010,44 2.725,44 2.992,39 3.908,56 5.944,47 6.829,06

19 2.774,11 3.061,92 2.761,33 3.043,02 4.025,18 6.097,76 7.303,77

20 2.809,66 3.114,96 2.796,57 3.094,75 4.140,63 6.306,22 0,00

21 2.845,53 3.168,98 2.832,56 3.148,26 4.256,14 6.459,77 0,00

22 2.882,34 3.222,94 2.868,54 3.201,70 4.371,61 6.613,04 0,00

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.766,56 0,00

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.920,04 0,00

3. Zulagen

(1) Nachtdienstzulage
Allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird ei-
ne Nachtdienstzulage in der Höhe von € 4,43 pro Stun-
de gewährt. Diese gebührt für die Zeit zwischen
22:00 Uhr und 06:00 Uhr.

(2) Sonntagszulage
Die Sonntagszulage gebührt grundsätzlich für die Zeit
zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr. Für Arbeitszeiten
am Sonntag von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr und von
22:00 Uhr bis 24:00 Uhr gebührt eine Sonntagszulage
nur, wenn keine Nachtzulage gewährt wird. Allen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird eine Sonn-
tagszulage in der Höhe von € 4,59 pro Stunde gewährt.
Die Zulagen werden für die Sonderzahlungen nicht
berücksichtigt.

(3) Haushaltszulage*)
Die Haushaltszulage beträgt € 21,0 und gebührt allen
Arbeitnehmern, die in einer Partnerschaft oder ehe-
ähnlichen Gemeinschaft leben und keine Kinderzula-
ge gem § 24b Rahmen-KV erhalten.
Das gleichzeitige Beziehen von Haushalts- und Kin-
derzulage ist unzulässig.

(4) Leitstellenzulage
Für Leitstellendienste, die an Werktagen in der Zeit
zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr zu verrichten sind,
gebührt allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
eine Leitstellenzulage in der Höhe von € 21,12 pro
Dienst.
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(5) Personalzulage
Die Personalzulage gebührt nachfolgenden Stellen:

a) Abteilungsleiterinnen bzw Abteilungsleiter (Ib2),
Bezirksgeschäftsleiterinnen bzw Bezirksgeschäfts-
leiter (Ib2) und Qualifiziertem Fachpersonal (Ib3)
in der Höhe von € 140,76 (GSt 1), € 168,88 (GSt 2 –
10) und € 225,37 (ab GSt 11) pro Monat

b) Verwaltungspersonal mit verantwortungsvollem
Wirkungsbereich (Ic1), Lehrsanitäterinnen bzw
Lehrsanitäter im Ausbildungszentrum (Ic2) in der
Höhe von € 140,76 (GSt 1 – 6), € 168,88 (GSt 7 –
18) und € 225,37 (ab GSt. 19) pro Monat

c) Erste-Hilfe Lehrbeauftragte im Ausbildungszentrum
(Id1), Büro-, Schreib- und sonstige Arbeitskräfte
(Id2) und

d) Portierinnen bzw Portiere / Telefondienst (IIp3) in
der Höhe von € 140,76 (GSt 1 – 12) und € 168,88
(ab GSt 13) pro Monat

(6) Verwaltungsdienstzulage
Die Verwaltungsdienstzulage gebührt allen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, der unter Punkt 4.
(5) aufgelisteten Stellen – unabhängig von der Ver-
wendungsgruppe und Gehaltsstufe – in der Höhe
von € 220,54 pro Monat.

(7) Funktionszulage
Eine Funktionszulage gebührt nachfolgenden Stellen:

a) Abteilungsleiterinnen bzw Abteilungsleiter (Ib2) und
Bezirksgeschäftsleiterinnen bzw Bezirksgeschäfts-
leiter (Ib2) in der Höhe von € 704,59 pro Monat

(8) Quantitative Zulage
Nachfolgenden Stellen in Führungspositionen an den
BezSt (im Besonderen im Rettungsdienst) gebührt eine
quantitative Zulage:

a) Bezirksgeschäftsleiterinnen bzw Bezirksgeschäfts-
leiter (Ib2)

b) Leiterinnen bzw Leiter Rettungsdienst (A.5)

c) Dienstführerinnen bzw Dienstführer (A.4)

Die Höhe der Zulage pro Monat richtet sich nach der
Größe der jeweiligen Bezirks- bzw Dienststelle:
Die Zulage beträgt grundsätzlich € 154,83 pro Monat.
Für die Bezirksstelle Villach beträgt die Zulage
€ 258,03 pro Monat.
Die Zulagen werden für die Sonderzahlungen nicht
berücksichtigt!

(9) Infektions-, Erschwernis- und Gefahrenzulage
(IEG-Zulage) im Rettungs- & Krankentransport
Die IEG-Zulage gebührt Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in nachfolgenden Stellen im Rettungs-
und Krankentransport in der Höhe von € 197,31 pro

Monat, da diese fortwährend unter besonders ge-
sundheitsgefährdenden und oftmals unter besonders
schwierigen Bedingungen ihren Dienst zu verrichten
haben:

a) Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsanitäter mit NKV
(A.3a), Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsanitäter
am NEF (A.3a), Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsa-
nitäter (A.3a)

b) Rettungssanitäterinnen bzw Rettungssanitäter im
qualifizierten Rettungstransport (A.2b), Rettungssa-
nitäterinnen bzw Rettungssanitäter Basic (A.2b), RS
als Aushilfskräfte (A.2a)

Die Zulage wird nicht für die Sonderzahlungen be-
rücksichtigt!

(10) Qualitative Zulage im Rettungsdienst und in der
Rettungsleitstelle
Nachfolgende qualitative Zulagen werden nachfol-
genden Stellen bzw Funktionen zuerkannt:

a) SEW- & RTW-Einsatzzulage
Rettungssanitäterinnen bzw Rettungssanitäter, die
im qualitativen Rettungstransport am Einsatzmittel
SEW und RTW tätig sind (A.2b), gebührt eine SEW-
& RTW-Einsatzzulage in der Höhe von € 82,64 pro
Monat.

b) Notfallkompetenz-Venenzugang-Zulage (NKV-Zu-
lage)
Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsanitäter mit NKV,
die überwiegend am Einsatzmittel SEW tätig sind
(A.3a) gebührt eine NKV-Zulage in der Höhe von
€ 77,48 pro Monat.
Weiters gebührt diese Zulage den an den Bezirken
eingesetzten Lehrsanitäterinnen bzw Lehrsanitätern
für Notfallsanitäterinnen bzw Notfallsanitätern mit
Notfallkompetenz Venenzugang (A.3a).

c) Disponenten–Zulage (Dispo-Zulage)
Disponentinnen bzw Disponenten (A.3b) gebührt ei-
ne Dispo-Zulage in der Höhe von € 77,48 proMonat.

(11) Lehrsanitäter-Zulage (LS-Zulage)

a) Allen Lehrsanitäterinnen bzw Lehrsanitätern im
Ausbildungszentrum (Ic2) gebührt eine LS-Zulage
in der Höhe von € 443,28 pro Monat.

b) Als Ausgleich für einen möglichen Verdienstent-
gang wird für Lehrsanitäterinnen bzw Lehrsanitäter
der Bezirke (A.2b und. A.3a) im Rahmen der Abhal-
tung von Kursen für Rettungs- und Notfallsanitäter-
innen bzw Notfallsanitäter eine LS-Zulage in der
Höhe von € 14,77 pro Unterrichtstag (mind. 8 Stun-
den) gewährt.

*) für Eintritte bis zum 30.06.2023
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4. Überstundenteiler

Als Berechnungsbasis von Mehrdienstleistungen
(Überstunden) gilt der 173. Teil des Monatsgrundge-

haltes zuzüglich der bezugsrechtlich relevanten Zula-
gen (mit Ausnahme der Haushaltszulage).

5. Pausenregelungen

(1) Abweichend von der Regelung des Arbeitszeitge-
setztes (AZG) sind in der täglichen Normalarbeitszeit
von grundsätzlich 8 Stunden von der Arbeitgeberin
bzw vom Arbeitgeber bezahlte Pausen von je 30 Minu-
ten pro Arbeitstag enthalten. Dies gilt auch für Arbeit-
nehmerinnen bzw Arbeitnehmer, deren tägliche Ar-
beitszeit weniger als acht Stunden, jedoch mehr als
sechs Stunden beträgt.

(2) Umfasst die tägliche Arbeitszeit jedoch nicht mehr
als sechs Stunden, ist keine Ruhepause, und somit
auch keine bezahlte Pause, vorgesehen. Jedoch wird
festgehalten, dass es jeder Arbeitnehmerin bzw jedem
Arbeitnehmer möglich ist, in der Arbeitszeit eine kurze
Kaffee- oder Jausenpause zu machen.

(3) Bei geteilten Diensten ist keine bezahlte Pause vor-
gesehen, auch wenn die gesamte Arbeitszeit mehr als
sechs Stunden umfasst.

6. Sonn- und Feiertagsruheregelung

(1) Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, welche laut
Dienstplan an einem gesetzlichen Feiertag Dienst zu
verrichten hätten, aber aufgrund des Einsatzes von
freiwilligen Mitarbeiterinnen bzw Mitarbeitern keine
Dienstleistung verrichten, erhalten dafür das im Ge-
setz vorgesehene Feiertagsentgelt, das Feiertagsar-
beitsentgelt wird jedoch nicht zur Anrechnung ge-
bracht. (Die Regelung gilt nur für jene Arbeitnehme-
rinnen bzw Arbeitnehmer, welche an einem Feiertag
zwar lt Dienstplan Dienst zu verrichten hätten, diesen
Dienst aber auf Grund des Einsatzes einer Freiwilligen
bzw eines Freiwilligen nicht tatsächlich erbringen.) Die
generelle Dienstleistung von beruflichen Arbeitneh-

merinnen bzw Arbeitnehmern an einem Feiertag, die
auch mit einer tatsächlichen Feiertagsdienstleistung
verbunden ist, wird gemäß der gesetzlichen Regelung
mit Feiertagsentgelt plus Feiertagsarbeitsentgelt ab-
gegolten (Feiertagsentgeltregelung, § 9 Abs 1, Ar-
beitsruhegesetz [ARG]).

(2) Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, welche auf
Grund einer verminderten Arbeitsleistung bzw eines
verminderten Arbeitsbedarfes am Feiertag keine
Dienstleistung verrichten, erhalten ebenfalls das Fei-
ertagsentgelt ohne Feiertagsarbeitsentgelt.

7. Urlaub

(1) Den Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmern ge-
bührt in jedemDienstjahr ein Gebührenurlaub im Aus-
maß der gesetzlichen Bestimmungen (Urlaubsgesetz
[UrlG] BGBl 390/1976 idgF.). Ein erstmaliger Urlaubs-
anspruch entsteht im ersten halben Dienstjahr ent-
sprechend der tatsächlichen Dienstzeit im aliquoten
Ausmaß. Ab dem siebenten Dienstmonat ist der voll-
ständige Urlaubsanspruch gegeben. Das Urlaubsjahr
ist identisch mit dem Kalenderjahr. Daraus ergibt sich
für Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, welche
nach dem 30.6. eines Kalenderjahres ein Dienstver-
hältnis mit der Arbeitgeberin bzw dem Arbeitgeber

begründen, eine Aliquotierung des Urlaubsanspru-
ches.

(2) Für die Berechnung des Urlaubsausmaßes können
den Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmern fünf Jah-
re Vordienstzeiten angerechnet werden, wenn diese
Vordienstzeiten mindestens 6 Monate ununterbrochen
gedauert haben und im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) zugebracht wurden. Ansonsten gelten
die Bestimmungen des § 3 UrlG.

(3) Bei der Berechnung des Urlaubsentgelts gelten die
gesetzlichen Bestimmungen.

8. Arbeitszeit

Die Arbeitszeit wird nach den Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes geregelt. Die gesetzliche Normalarbeitszeit
beträgt derzeit 40 Stunden wöchentlich.
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9. Mehrdienstleistungen

(1) Wird keine Verlängerung der Normalarbeitszeit
nach §§ 5 und 5a AZG vorgenommen, so gelten für
Mehrdienstleistungen ab der 174. Stunde die Bestim-
mungen des § 10 AZG. (Für die Berechnung des Über-
stundenentgeltes wird ein Hundertdreiundsiebzigstel
[1/173] des Monatsentgeltes herangezogen.)

(2) Den Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmern ist je-
de über die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit von
40 Stunden hinausgehende Mehrdienstleistung bzw
jede Überschreitung der festgelegten täglichen Ar-
beitszeit mit einem 50%igen Zuschlag zu vergüten (in-
nerhalb des Dienstplanes).

(3) Mehrleistungsstunden, welche außerhalb des
Dienstplanes auf Anordnung der zuständigen Vorge-

setzten bzw des zuständigen Vorgesetzten oder auf
Grund der Situation (zB NEF-Einsatz) über die Dienst-
zeit hinaus angefallen sind, werden in Geld abgegol-
ten. Es ist jedoch auch die Vereinbarung über Zeitaus-
gleich möglich. Als Zuschlag für solche Mehrleis-
tungsstunden gilt an Wochentagen in der Zeit von
6:00 bis 22:00 Uhr ein Zuschlag von 50%, in der Nacht
in der Zeit von 22:00 bis 6:00Uhr und an Sonn- und
Feiertagen ein Zuschlag von 100%. (Zeitausgleich
wird in entsprechendem Ausmaß 1 : 1,5 oder 1 : 2 ge-
währt). Über ausdrücklichen Wunsch der Arbeitgebe-
rin bzw des Arbeitgebers oder der Arbeitnehmerin bzw
des Arbeitnehmers kann eine Abgeltung von Mehrleis-
tungsstunden auch in Zeitausgleich vereinbart wer-
den (§10 AZG).

10. Dienstreisen – Reisekostenvergütung

(1) Für Dienstreisen gebühren Tages- und/oder Näch-
tigungsgelder. Die Entschädigungssätze für Nächti-
gungen richten sich nach den jeweils gültigen Gebüh-
rensätzen für Beamte und Vertragsbedienstete des

Landes Kärnten. Als Entschädigung für Tagesgebüh-
ren werden die Sätze gemäß Beschluss der Arbeitge-
berin bzw des Arbeitgebers zur Anweisung gebracht.

11. Übergangsbestimmungen / Vertrauensschutzzulage

11.1 .Dieser Anhang ersetzt den bisherigen Anhang für
das Bundesland Kärnten zur Gänze und gilt ab dem
1.1.2025 für alle Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitneh-
mer, die vom örtlichen, fachlichen und persönlichen
Geltungsbereichs dieses Kollektivvertrages erfasst
sind. Mit Wirksamkeit ab dem 1.1.2025 gelten daher
für das Bundesland Kärnten ausschließlich die Ent-
geltbestimmungen gemäß diesem Anhang, soweit
nicht der Rahmenkollektivvertrag Bereiche regelt, die
in diesem Anhang nicht behandelt werden (zB Lehrlin-
ge).

11.2 .Auch Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer mit
Eintrittsdatum vor dem 1.1.2025 werden mit 1.1.2025
gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs entspre-
chend der ab 1.1.2025 tatsächlich ausgeübten Tätig-
keit eingestuft.

11.3 Eine Überzahlung i) all jener Arbeitnehmer:innen,
die nunmehr in das Verwendungsgruppenschema
Pkt 1 A (Verwendungsgruppen für Arbeitnehmerinnen
bzw Arbeitnehmer des Rettungs- und Sanitätsdienstes)
einzustufen sind und ii) welche sich aus ihrer bisheri-
gen Einstufung auf Basis der bis 31.12.2024 in Geltung
stehenden kollektivvertraglichen Einstufungs- und
Entgeltbestimmungen („Altes Entgeltrecht“) ergibt,
wird aber wie folgt aufrechterhalten:

11.3 .1 Die Differenz zwischen jenem kollektivvertragli-
chen Entgelt, das vor Inkrafttreten dieses Anhanges
gemäß dem Alten Entgeltrecht bezogen wurde, und
dem kollektivvertraglichen Entgelt gemäß diesem An-
hang („Neues Entgeltrecht“) wird ab dem 1.1.2025
ausgeglichen, sodass eine Arbeitnehmerin bzw ein Ar-
beitnehmer unter dem Neuen Entgeltrecht bei ver-
gleichbarer Tätigkeit nicht schlechter gestellt wird
als unter dem Alten Entgeltrecht.

11.3 .2 In diese Vergleichsbetrachtung wird neben
dem kollektivvertraglichen Lohn bzw Gehalt auch alle
festen kollektivvertraglichen Zulagen einbezogen,
nicht aber variable Vergütungen oder Zulagen. Die
festen kollektivvertraglichen Zulagen gemäß dem Al-
ten Entgeltrecht sind in Pkt 3 des bis 31.12.2024 gelten-
den Anhangs geregelt (zB die Personal- und Verwal-
tungsdienstzulage, Sanitätsbereitschaftszulage, Leit-
stellenzulage, etc) und gemäß dem Neuen Entgelt-
recht in Pkt 3 (zB die Personal- und Verwaltungsdienst-
zulage, die quantitative und qualitative Zulage, die
IEG Zulage, etc)

11.3 .3 Ergibt die von der Arbeitgeberin bzw vom Ar-
beitgeber vorzunehmende Vergleichsrechnung bei
Umstellung auf das Neue Entgeltrecht, dass das Ent-
gelt gemäß Altem Entgeltrecht jenes gemäß Neuem
Entgeltrecht übersteigt, ist von der Arbeitgeberin bzw
vom Arbeitgeber ein allfälliger Differenzbetrag trans-
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parent und rechnerisch nachvollziehbar darzustellen
und als Vertrauensschutzzulage monatlich laufend
auszugleichen.

11.3 .4 Diese Vertrauensschutzzulage erhöht sich zum
gleichen Wirksamkeitstermin und um dasselbe Aus-
maß wie im Entlohnungsschema I (Angestellte) des
Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetzes in der
jeweils geltenden Fassung.

11.4 Übersteigt das vereinbarte Ist-Entgelt sowohl das
Alte Entgeltrecht als auch das Neue Entgeltrecht,
bleibt dieses unverändert aufrecht. Eine Vergleichs-
rechnung nach 11.3.3 ist auch hier durchzuführen
und eine allfällige Vertrauensschutzzulage ist auch
in diesem Fall nach 11.3.4 zu valorisieren.
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III. ANHANG FÜR DAS BUNDESLAND
NIEDERÖSTERREICH

01. Jänner 2025

Dieser Anhang gilt ab 01. Jänner 2025 und beinhaltet
die landesspezifischen, dem Anhang vorbehaltenen

Bestimmungen des Kollektivvertrages, die einen inte-
grierenden Bestandteil desselben bilden.
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1. Verwendungsgruppenschema

1.1. Arbeitnehmer bzw Arbeiternehmerinnen im Verwaltungs- und Rettungsdienst

a) Grundlage für die Entlohnung der Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerinnen sind die in § 26 dieses Kollek-
tivvertrages angeführten Verwendungsgruppen und
die in dieser Anlage des Kollektivvertrages angeführ-
ten Gehaltsstufen.

b) Jeder Arbeitnehmer bzw jede Arbeitnehmerin wird
nach der Art seiner bzw ihrer tatsächlichen Arbeitsver-
wendung undQualifikation in eine der fünf bzw sieben
Verwendungsgruppen eingereiht.

c) Vordienstzeiten werden gemäß § 29 des allgemei-
nen Teils dieses Kollektivvertrags angerechnet.

d) Bei überdurchschnittlicher Leistung bzw um markt-
gerechte Entlohnung zu erzielen, kann über Vorschlag
bei der Landesgeschäftsführung KV-Überzahlung be-
antragt werden.

e) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin rückt je-
weils nach zwei Jahren bis zum Erreichen der höchsten
Gehaltsstufe seiner bzw ihrer Verwendungsgruppe in

die nächst höhere Stufe vor. Stichtag dafür ist das Ein-
trittsdatum des Arbeitnehmers bzw der Arbeitnehme-
rin, wobei die Vorrückung zum nächstfolgenden
01. Jänner bzw 01. Juli erfolgt. Durch eine außeror-
dentliche Höherreihung tritt keine Änderung des Vor-
rückungstermins ein.

f) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin gewährt al-
len unter diesen Anhang fallenden Arbeitnehmern
bzw Arbeitnehmerinnen bei Erreichen des 55. Lebens-
jahres eine außerordentliche Gehaltsvorrückung um
eine Gehaltstufe.

g) Erfolgt eine Umstufung aufgrund einer geänderten
Dienstverwendung in eine andere (höhere bzw niedri-
gere) Verwendungsgruppe, so bleibt die Gehaltsstufe,
sofern die Einstufung gemäß tatsächlich geleisteten
Dienstjahren (inkl angerechneten DJ) vorgenommen
wurde, unberührt und erfolgt mindestens linear unter
Berücksichtigung von Punkt c, sofern die ursprüngli-
che Einstufung korrekt vorgenommen wurde.

Verwendungsgruppen für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen des RD

A 1 – Hilfskräfte
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die schemati-
sche oder mechanische Arbeiten verrichten, die als
einfache Hilfsarbeiten zu bezeichnen sind.
zB: Hilfskräfte in Werkstätte, Haus- und Wäschereini-
gung, Küche (Essenausgabe, Küchenarbeiten etc),
Fahrer bzw Fahrerin für Betreuungsfahrten, Hausar-
beiter bzw Hausarbeiterin usw

A 2 – Einsatzfahrer bzw Einsatzfahrerin oder Ret-
tungssanitäter bzw Rettungssanitäterin
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die einfache,
nicht schematische oder mechanische Arbeiten nach
gegebenen Richtlinien und Arbeitsanweisungen ver-
richten.
zB: Einsatzfahrer bzw Einsatzfahrerin Behelfs-Kran-
kentransportwagen (BKTW), Krankentransportwagen
(KTW), Rettungstransportwagen (RTW), Sanitäter bzw
Sanitäterin KTW, RTW

A 3 – Notarztwagen (NAW)- oder Notarzteinsatzfahr-
zeug (NEF)-Einsatzfahrer bzw Einsatzfahrerin oder
Notfallsanitäter bzw Notfallsanitäterin oder Dienst-
führender bzw Dienstführende als Zusatztätigkeit
(mit Führungskräfteausbildung) oder Lehrbeauftrag-
ter bzw Lehrbeauftragte oder Praxisanleiter bzw Pra-
xisanleiterin (mit Lehrsanitäterausbildung) oder
Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterin oder Bezirks-
stellenverantwortlicher bzw Bezirksstellenverant-
wortliche (BV)
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die nach all-
gemeinen Richtlinien und Weisungen die Arbeit im
Rahmen des erteilten Auftrages selbstständig erledi-
gen.
Hat ein Arbeitnehmer bzw eine Arbeitnehmerin drei
oder mehr BV-Funktionen gleichzeitig inne, so erfolgt
eine Umstufung in die Verwendungsgruppe A 4. Von
der Umstufung bleibt eine allfällige vorhandene Funk-
tionszulage unberührt.
Voraussetzungen zur Umstufung von A2 in A3: Notfall-
sanitäterinnen bzw Notfallsanitäter sind dauerhaft in
A3 einzustufen, wenn sie regelmäßig (durchschnittlich
4 Dienste pro Monat) und nicht nur fallweise Dienste
am Rettungstransportwägen Typ C (RTW-C) oder Not-
arzteinsatzfahrzeugen (NEF) vom Arbeitgeber einge-
setzt werden, um die Mindestanforderungen gem § 4
Abs 2 NÖ Rettungsdienste-Mindestausstattungsver-
ordnung 2017 idF LGBL Nr 82/2017 zu erfüllen. Sollte
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sich die Bezeichnung des Fahrzeuges ändern, ist die
aktuelle Bezeichnung anzuwenden.

A 4 – Dienstführender bzw Dienstführende als Haupt-
tätigkeit (mit Führungskräfteausbildung) oder Stütz-
punktleiter bzw Stützpunktleiterin oder Ausbildung
einer kleinen Dienststelle*)
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die Arbeiten
(zB: Führungsverantwortung, wirtschaftliche Verant-
wortung etc) selbstständig ausführen, wozu besonde-
re Fachkenntnisse und praktische Erfahrung notwen-
dig sind.
zB: Teamleiter bzw Teamleiterin Interne und Externe
Ausbildung, BV für Jugendarbeit, NAW/NEF/SNAW-
Personal, Veranstaltungen Zivildienstleistende (ZDL)

A 5 – Organisationsleiter bzw Organisationsleiterin
(B 5 möglich, wenn über-wiegend in der Verwaltung)
oder Bezirksstellenverantwortlicher bzw Bezirksstel-
lenverantwortliche für Ausbildung bzw RKT einer gro-
ßen Dienststelle**)
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die schwierige
Arbeiten verantwortlich selbstständig ausführen, wozu
besondere Fachkenntnisse und praktische Erfahrung
notwendig und die regelmäßig mit der Führung, Un-
terweisung und Beaufsichtigung von Arbeitnehmern
bzw Arbeitnehmerinnen beauftragt sind.

*) Gesamt-Jahreserlös unter € 600.000,– und nicht alle Leistungsbe-
reiche ausgebaut
**) Gesamt-Jahreserlös über € 600.000,– und alle Leistungsbereiche
(Verein, RKT, Ausbildung) ausgebaut, NAW Stützpunkt Geschäftsfüh-
rer bzw Geschäftsführerin und Organisationsleiter bzw Organisa-
tionsleiterin, Stützpunkt ohne NAW nur Organisationsleiter bzwOrga-
nisationsleiterin

Verwendungsgruppen für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Verwaltungsdienst

B. Allgemein – insbesondere Arbeitnehmer bzw Ar-
beitnehmerinnen im Büro- und Verwaltungsdienst
einschließlich Jugendorganisation sowie Aus-, Fort-
und Weiterbildung

B 1 – Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die ein-
fache (Hilfs-)Tätigkeiten, für die keine spezifische
Ausbildung erforderlich ist, ausführen.
zB: Bürohilfsdienst, Reinigungsarbeiten, Essensausga-
be, Küchenarbeiten (auch RD A1), Lagerarbeiten, Fe-
rialpraktikanten bzw Ferialpraktikantinnen.

B 2 – Telefonisten bzw Telefonistinnen, Rezeptionisten
bzw Rezeptionistinnen, Materialverwalter bzw Mate-
rialverwalterinnen
Ausbildung: einschlägige abgeschlossene Lehr- oder
Schulausbildung oder entsprechend gleichwertige
praktische Ausbildung, Erfassen der Transportberich-
te, Schreibarbeiten und Datenerfassung

B3 – Verwaltungsmitarbeiter bzw Verwaltungsmitar-
beiterinnen
Angestellte, die nach allgemeinen Richtlinien und
Weisungen die Arbeit im Rahmen des erteilten Auftra-
ges selbstständig erledigen zB: Arbeitnehmer bzw Ar-
beitnehmerinnen mit allgemeinen Verwaltungsaufga-
ben, Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterinnen, Sek-
retariatskräfte, Buchhalter bzw Buchhalterin ohne
Prüfung, Ein- und Verkäufer bzw Ein- und Verkäuferin,
Mitgliederverwaltung, Leistungsverrechnung, Sicher-
heitsfachkraft, Servicetelefon.

B 4 – Lohn- und Gehaltsverrechner bzw Lohn- und
Gehaltsverrechnerin, Buchhalter bzw Buchhalterin
mit Buchhalterprüfung bzw Bezirksstellen-verant-
wortlicher bzw Bezirksstellenverantwortliche für Ver-
ein & Service einer kleinen*) Dienststelle
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die Arbeiten
mit hoher Eigenverantwortung (zB: Führungsverant-
wortung, wirtschaftliche Verantwortung) bzw selbst-
ständig ausführen, wozu besondere Fachkenntnisse
und praktische Erfahrung notwendig sind.

B 5 – Referatsleiter bzw Referatsleiterin auf Landes-
ebene, Fachbereichsleiter bzw Fachbereichsleiterin,
Organisationsleiter bzw Organisationsleiterin (A 5
möglich, wenn hauptsächlich Fahrdienst) Bezirksstel-
lenverantwortlicher bzw Bezirksstellenverantwortli-
che für Verein & Service einer großen**) Dienststelle;
Bilanzbuchhalter bzw Bilanzbuchhalterin, Fachrefe-
renten bzw Fachreferentinnen

Angestellte, die schwierige Arbeiten verantwortlich
selbständig ausführen, wozu besondere Fachkennt-
nisse und praktische Erfahrung notwendig und regel-
mäßig mit der Führung, Unterweisung und Beaufsich-
tigung von Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen
beauftragt sind.

B 6 – Abteilungsleiter bzw Abteilungsleiterin und
Stabstellenleiter bzw Stabstellenleiterin; Bezirksstel-
lengeschäftsführer bzw Bezirksstellen-geschäftsfüh-
rerin über alle Bereiche einer Bezirksstelle bzw eines
Verwaltungsverbundes
Angestellte, die Arbeiten erledigen, die besonders ver-
antwortungsvoll sind, selbständig ausgeführt werden
müssen, wozu umfangreiche, überdurchschnittliche
Berufskenntnisse und mehrjährige praktische Erfah-
rung erforderlich sind, sowie mit der regelmäßigen
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und dauernden verantwortlichen Führung, Unterwei-
sung und Beaufsichtigung von Angestelltengruppen
und der Dienstmannschaft beauftragt sind.

B 7 – Mitglieder der Landesgeschäftsführung, Be-
reichsleiter bzw Bereichsleiterin in der Zentrale einer
Landesorganisation

*) Gesamt-Jahreserlös unter € 600.000,- und nicht alle Leistungsbe-
reiche ausgebaut
**) Gesamt-Jahreserlös über € 600.000,-,- und alle Leistungsbereiche
(Verein, RKT, Ausbildung) ausgebaut

2. Gehaltstabellen

Die folgende Gehaltstabelle gilt für alle Arbeitneh-
mer bzw Arbeitnehmerinnen im Rettungsdienst (A),
und Verwaltungsdienst (B). In der Tabelle sind inklu-

diert: Infektions-, Erschwernis-, Computer- und Ge-
fahrenzulage.

Gültig ab 01. Jänner 2025

DJ GST
A / B A / B A / B A / B A / B B B
1 2 3 4 5 6 7

1-2 1 2.162,30 2.462,08 2.647,23 2.758,50 3.230,40 4.023,86 4.832,34

3-4 2 2.185,40 2.497,78 2.686,55 2.800,53 3.279,30 4.094,56 4.918,54

5-6 3 2.209,20 2.533,92 2.727,33 2.843,12 3.328,93 4.166,34 5.006,52

7-8 4 2.233,10 2.570,98 2.768,68 2.887,59 3.379,29 4.239,69 5.095,86

9-10 5 2.257,60 2.608,71 2.810,70 2.936,25 3.430,36 4.314,01 5.187,01

11-12 6 2.282,50 2.647,12 2.853,52 2.985,76 3.481,81 4.390,16 5.279,73

13-14 7 2.307,90 2.686,32 2.899,21 3.036,00 3.534,22 4.467,51 5.374,15

15-16 8 2.333,90 2.726,99 2.948,11 3.087,45 3.587,49 4.546,55 5.470,50

17-18 9 2.360,10 2.768,45 2.997,74 3.139,85 3.641,36 4.627,41 5.568,31

19-20 10 2.388,19 2.810,47 3.048,22 3.193,96 3.696,31 4.709,72 5.668,18

21-22 11 2.418,21 2.853,29 3.099,91 3.249,03 3.752,11 4.793,61 5.769,73

23-24 12 2.448,97 2.898,97 3.152,93 3.305,20 3.808,64 4.879,19 5.873,47

25-26 13 2.480,94 2.947,75 3.207,28 3.362,09 3.866,51 4.966,22 5.978,78

27-28 14 2.513,59 2.997,50 3.262,48 3.420,32 3.924,84 5.055,06 6.086,28

29-30 15 2.546,80 3.047,98 3.318,63 3.478,78 3.984,41 5.145,13 6.195,71

31-32 16 2.580,69 3.099,67 3.376,14 3.538,71 4.044,81 5.237,12 6.307,06

33-34 17 2.615,26 3.152,68 3.434,37 3.599,47 4.106,18 5.330,82 6.420,61

35-36 18 2.649,27 3.204,86 3.492,10 3.659,64 4.166,82 5.423,30 6.532,82

37-38 19 2.683,50 3.257,27 3.549,84 3.719,91 4.227,71 5.516,15 6.645,27

39-40 20 2.717,61 3.309,57 3.607,71 3.780,20 4.288,71 5.608,99 6.757,72

41-42 21 2.751,73 3.361,86 3.665,44 3.840,36 4.349,48 5.701,83 6.870,19

a) Die Gehälter sind am Letzten jedes Monats fällig.

b) Die Gehälter (auch Ist-Gehälter) erhöhen sich um
denselben Prozentsatz (zzgl. allfälliger vom Land ge-
währter Einmalzahlungen) und Wirksamkeitstermin
analog dem Gehaltsschema der aktiven Beamten
bzw Beamtinnen des Landes Niederösterreich.

c) Im Falle einer Nulllohnrunde kann der Arbeitgeber
bzw die Arbeitgeberin dennoch, unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen Lage, eine für das jeweilige
Jahr gültige Einmalzahlung gewähren.

3. Sonn-, Feiertags- und Nachtdienst (RD)

a) Das Wochenende umfasst die Kalendertage Sams-
tag und Sonntag in ihrer Gänze. Das heißt, ein dienst-
freies Wochenende beginnt am Samstag um 00:00 Uhr
und endet am Sonntag 24:00 Uhr. Es müssen zumin-
dest zwei ganze dienstfreie Wochenenden pro Kalen-
dermonat gewährleistet sein. Sind diese nicht gewähr-

leistet, gebührt für Dienstzeiten an solchen Tagen ein
Zuschlag von 50%. Sonderregelungen sind im Einver-
nehmen mit der Landesgeschäftsführung, dem Ar-
beitnehmer bzw der Arbeitnehmerin und dem Be-
triebsrat möglich.
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b) Feiertage sind grundsätzlich dienstfrei. Im Durch-
rechnungszeitraum werden Feiertage von Montag –
Freitag mit der täglichen Normalarbeitszeit bewertet.
Fällt ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, re-
duziert sich die Sollarbeitszeit nicht. Fallen ein oder
mehrere Feiertage in den Durchrechnungszeitraum,
so sind die Planstunden um die tägliche Normalar-
beitszeit pro Feiertag zu vermindern.
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin, der bzw
die an einem Feiertag von Montag bis Samstag einen
eingeteilten Dienst hat (Normalarbeitszeit), bekommt
außer dem Feiertagsentgelt die am Feiertag geleiste-
ten Stundenmit dem Feiertagsarbeitsentgelt (1 : 1) ab-

gegolten. Eventuell angefallene Überstunden werden
(1 : 2) abgegolten.
Fällt ein Feiertag an einen Sonntag, ist er wie ein nor-
maler Sonntag zu behandeln. Daher gebührt für Ar-
beiten an einem sonntäglichen Feiertag kein Feier-
tagsarbeitsentgelt.

c) Wird von dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehme-
rin ein voller Nachtdienst in der Zeit von 22:00 Uhr bis
6:00 Uhr geleistet, so wird dies mit zusätzlich zwei Stun-
den Zeitausgleich für diesen Dienst abgegolten. Alter-
nativ können diese zwei Stunden entsprechend dem
Grundstundenentgelt des Arbeitnehmers bzw der Ar-
beitnehmerin finanziell abgegolten werden.

4. Zulagen

4.1. Kinderzulage

Die Anspruchsgrundlage und -höhe richtet sich nach § 24b Kinderzulage des Rahmen Kollektivvertrages (BARS).

4.2. Funktionszulage

a) Den Arbeitnehmern bzw die Arbeitnehmerinnen (zB:
Notfallsanitäter bzw Notfallsanitäterin [NFS], Verwal-
tungsarbeitnehmer bzw Verwaltungsarbeitnehmerin),
die zusätzlich zu ihrer normalen Tätigkeit noch in einer
oder mehrerer SB/BV-Funktionen (BV, Teamleiter bzw
Teamleiterin, Dienstführer bzw Dienstführerin, Dienst-
aufsicht etc) verwendet werden, ist zur Abdeckung
von Mehrleistungen, die durch die Qualifikation der
Dienstleistungen entstehen, eine Funktionszulage zu
gewähren.

b) Die Höhe der Funktionszulage beträgt pro SB/BV-
Funktion 5%, in Summe je Arbeitnehmer bzw Arbeit-
nehmerin aber maximal 15% des Bruttomonatsge-
halts (Gehalt nach Verwendungsgruppe und Gehalts-
stufe plus KV-Überzahlung). Voraussetzung für die
Gewährung einer Funktionszulage ist die erfolgreiche
Absolvierung der vorgeschriebenen Ausbildungen im
Vorhinein und die tatsächliche Besetzung der Funk-
tion nach Ernennung durch den Arbeitgeber bzw die
Arbeitgeberin.

c) Den Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen in lei-
tender Funktion (Verwendungsgruppen 4, 5, 6 und 7)
ist zur Abdeckung von Mehrleistungen, die durch die
Qualifikation der Dienstleistungen und Dienstbereit-
schaft entstehen, eine Funktionszulage zu gewähren.

Die Höhe der Funktionszulage beträgt maximal 15%
des Bruttomonatsgehalts. (Gehalt nach Verwen-
dungsgruppe und Gehaltsstufe, plus KV-Überzahlung,
Zulagen).

d) Zulage Sicherheitsvertrauensperson (SVP)
Sicherheitsvertrauenspersonen (mit abgeschlossener
Ausbildung zur SVP) gebührt für den Zeitraum der Be-
stellung zur SVP (Meldung des Arbeitgebers unter Zu-
stimmung des Betriebsrates an das Arbeitsinspektorat)
eine monatliche Zulage von EUR 113,85 brutto (Voll-
zeit).

e) Brandschutzbeauftragte (BSB)
Der/dem Brandschutzbeauftragten (mit abgeschlos-
sener und aufrechter Ausbildung) gebührt für den
Zeitraum der Bestellung eine monatliche Zulage in
der Höhe von EUR 113,85 brutto (Vollzeit). Diese Zula-
ge gebührt jeweils der/dem BSB (max. 1 Person) an je-
nen Bezirksstellen, an denen ein BSB behördlich vor-
geschrieben und/oder gesetzlich erforderlich ist (ins-
besondere im Falle des Vorhandenseins einer Brand-
meldeanlage). Der/die BSB kann dabei auch für meh-
rere Standorte (Bezirksstellen, Ortsstellen, etc) zustän-
dig sein, wobei die Zulage jedenfalls nur einmal zu-
steht.
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4.3. Zulage Lehrbeauftragte:r bzw Lehrsanitäter:in (LBA/LS)

a) Voraussetzungen für den Erhalt der Zulage:

I. Positiv abgeschlossene Fachausbildung (Lehr-
beauftrage:r bzw Lehrsanitäter:in).

II. Zugelassen als Fachvortragende, welche im Rah-
men der Führungskräfte Aus- und Fortbildungen
vortragen. Damit sind die Kurse Führungskräfte
(Bereitschaftsleiter und Gruppenleiter) und die Kri-
senstabskurse sowie die vom Arbeitgeber festge-
legten internen FÜK Fortbildungsveranstaltungen
gemeint.

III. Sowohl die Qualifikation nach I. als auch die Zu-
lassung zum Fachvortragenden nach II. müssen
beim Arbeitgeber aufliegen.

IV. Ausgenommen von dieser Zulage sind Arbeitneh-
mer:innen, deren überwiegende Haupttätigkeit in
der Ausbildung liegt.

b) Arbeitnehmer:innen, welche eine qualifizierte Vor-
tragstätigkeit im Rahmen der Ausbildung erbringen
(Erste Hilfe, Rettungssanitäterkurs, Notfallsanitäter-
kurs, FÜK Aus- und Fortbildungen) und den Punkt 4.3.
a. erfüllen, erhalten für diese Tätigkeit eine Zulage pro
Vortragsstunde:

• Stundensatz für Kurse in der Breitenausbildung (EH,
Kindernotfälle, etc) ................................... € 5,18

• Stundensatz für Kurse in der NFS-, RS-, FÜK Aus- und
Fortbildung ................................................ € 7,78

Diese Stundensätze sind bei Überstunden zusätzlich zu
leisten.

c) Praxisanleiter:innen (Praxisanleiter-Instruktor:in),
die im Rahmen von Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen lt SanG Praxistrainings in Kleingruppen durch-
führen und den Punkt 4.3.a. erfüllen, erhalten für diese
Tätigkeit pro Trainingsstunde eine Zulage von € 5,18.
Dieser Stundensatz ist bei Überstunden zusätzlich zu
leisten.

d) Die Vortragsstunden bzw Praxistrainingsstunden in
Kleingruppen sind von dem:der Arbeitnehmer:in auf-
zuzeichnen und von dem:der zuständigen Vorgesetz-
ten zu bestätigen. Pro Stunde kommt nur eine Zulage
zur Anwendung (keine Kumulierung, es ist die höchste
zutreffende Zulage auszuzahlen).

4.4. Zulage Notfallsanitäter:innen

a) Notfallsanitäter:innen erhalten, solange sie in die in
die Verwendungsgruppe A3 eingestuft sind, eine mo-
natliche Zulage von € 103,5 (bei Vollzeit).
Notfallsanitäter:innen erhalten, solange sie in die Ver-
wendungsgruppe A3 eingestuft sind mit aufrechter

Notfallkompetenz NKV oder NKI eine monatliche Zula-
ge von EUR 155,25 (bei Vollzeit).

b) Diese Zulage ist befristet bis zur etwaigen Einarbei-
tung der Berufsgruppe in die KV-Tabelle (=Änderung
der KV-Tabelle).

4.5. Dienstzeit-Zulage

Nach zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe erhal-
ten Arbeitnehmer:innen eine monatliche Zulage in der
Höhe von EUR 51,75 brutto (Vollzeit). Für Arbeitneh-

mer:innen, die mit 1.1.2024 bereits zwei (oder mehr)
Jahre in der höchsten Gehaltsstufe waren, gilt diese
Zulage ab dem 1.1.2024.

5. Überstundenteiler

Für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen gilt:
Angeordnete Überstunden, welche über die tägliche
Normalarbeitszeit hinausgehen, sind pro Stunde mit
dem 173. Teil des Monatsentgeltes (Gehalt nach Ver-
wendungsgruppe und Gehaltsstufe einschließlich ei-

ner allfällig gewährten Funktionszulage bzw Rufbe-
reitschaft) und einem Zuschlag von 50% zu vergüten.
Überstunden in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr und Über-
stunden, die an Sonn- und Feiertagen erbracht wer-
den, sind mit dem 173. Teil des Monatsentgeltes und
einem Zuschlag von 100% zu vergüten.
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6. Rufbereitschaft

6.1. Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin im Verwaltungsdienst

a) Diese liegt vor, wenn der Arbeitnehmer bzw die Ar-
beitnehmerin nach Absolvierung seiner bzw ihrer Nor-
malarbeitszeit in seiner bzw ihrer Wohnung oder wo
immer er bzw sie sich gerade befindet, jederzeit er-
reichbar sein und innerhalb einer von der Dienststelle
festzulegenden Zeit einsatzbereit sein muss. Pro Stun-
de ist die Rufbereitschaft mit 2 von 1.000 des Brutto-
monatsbezuges zu vergüten. An Sonn- und Feiertagen
ist die Rufbereitschaft pro Stunde mit 2,5 von 1.000 des
Bruttomonatsbezuges zu vergüten.
Die Rufbereitschaft darf bis zu 30 Tage pro Quartal
vereinbart werden. Leistet der Arbeitnehmer bzw die
Arbeitnehmerin während der Rufbereitschaft Arbei-
ten, darf die Tageshöchstarbeitszeit dadurch nicht
überschritten werden.

b) Wird vom Arbeitnehmer bzw von der Arbeitnehme-
rin während der Rufbereitschaft eine tatsächliche Ar-
beitsleistung erbracht, so richtet sich die Vergütung
nach diesem Anhang, wobei die Fahrt von der Woh-
nung zur Dienststelle und von der Dienststelle zur Woh-
nung in die Dienstzeit eingerechnet wird (angefange-
ne 25 Kilometer = ½ Stunde). Sollte der Fall eintreten,
dass der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin wäh-
rend seiner bzw ihrer wöchentlichen Ruhezeit im Rah-
men der Rufbereitschaft eine tatsächliche Arbeitsleis-
tung erbringt, gelten die einschlägigen Bestimmun-
gen des Arbeitsruhegesetzes.

c) Anstelle der vorgenannten Vergütung für die Rufbe-
reitschaft kann eine Pauschale vereinbart werden.

6.2. Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Rettungsdienst

a) Diese liegt vor, wenn der Arbeitnehmer bzw die Ar-
beitnehmerin nach Absolvierung seiner bzw ihrer Nor-
malarbeitszeit in seiner bzw ihrer Wohnung oder wo
immer er bzw sie sich gerade befindet, jederzeit er-
reichbar sein und innerhalb einer von der Dienststelle
festzulegenden Zeit einsatzbereit sein muss. Die Ruf-
bereitschaft ist im Vorhinein zwischen Arbeitgeber
bzw Arbeitgeberin und Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merin zu vereinbaren und imDienstplan entsprechend
zu berücksichtigen.
Pro Stunde ist die Rufbereitschaft im Rettungsdienst
mit 1 von 1.000 des Bruttomonatsbezuges zu vergüten.
An Sonn- und Feiertagen ist die Rufbereitschaft im
Rettungsdienst pro Stunde mit 2 von 1.000 des Brutto-
monatsbezuges zu vergüten. Die Rufbereitschaft im
Rahmen der Dienstaufsicht wird pro Stunde mit 2 von
1.000 des Bruttomonatsbezuges vergütet. An Sonn-
und Feiertagen ist die Rufbereitschaft im Rahmen
der Dienstaufsicht pro Stunde mit 2,5 von 1.000 des
Bruttomonatsbezuges zu vergüten.

b) Die Rufbereitschaft darf bis zu 30 Tage pro Quartal,
innerhalb dieses Zeitraumes an maximal drei ganzen

Wochenenden (Samstag und Sonntag), vereinbart
werden. Leistet der Arbeitnehmer bzw die Arbeitneh-
merin während der Rufbereitschaft Arbeiten, darf die
Tageshöchstarbeitszeit von zwölf Stunden nicht über-
schritten werden.

c) Wird vom Arbeitnehmer bzw von der Arbeitnehme-
rin während der Rufbereitschaft eine tatsächliche Ar-
beitsleistung erbracht, so richtet sich die Vergütung
nach diesem Anhang, wobei die Fahrt von der Woh-
nung zur Dienststelle und von der Dienststelle zur Woh-
nung in die Dienstzeit eingerechnet wird (angefange-
ne 25 Kilometer = ½ Stunde). Sollte der Fall eintreten,
dass der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin wäh-
rend seiner bzw ihrer wöchentlichen Ruhezeit im Rah-
men der Rufbereitschaft eine tatsächliche Arbeitsleis-
tung erbringt, gelten die einschlägigen Bestimmun-
gen des Arbeitsruhegesetzes.

d) Anstelle der vorgenannten Vergütung für die Ruf-
bereitschaft kann ebenfalls eine Pauschale vereinbart
werden.

7. Dienstreisen

Für Dienstreisen gebühren Entschädigungen nach der
derzeitigen Reisegebührenordnung des Bundes:

DIÄTENSÄTZE

über 3 Std. (4/12) ............................... € 10,00
über 4 Std. (5/12) ............................... € 12,50
über 5 Std. (6/12) ............................... € 15,00
über 6 Std. (7/12) ............................... € 17,50

DIÄTENSÄTZE

über 7 Std. (8/12) ............................... € 20,00
über 8 Std. (9/12) ............................... € 22,50
über 9 Std. (10/12) ............................. € 25,00
über 10 Std. (11/12) ........................... € 27,50
über 11 Std. (12/12) ........................... € 30,00
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8. Aufwandsentschädigung

Dienstleistungen der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen im Rahmen eines Rettungs- oder Kranken-
transportes außerhalb des jeweiligen Bezirksstellen-
rayons – für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen
des Büros einer Landesorganisation gilt der Dienstort
der Landesorganisation – werden laut § 26 EStG be-
rechnet. Als Höchstbetrag ist jener anzunehmen, der
nach den jeweils gültigen Regeln maximal steuer-
bzw sozialversicherungsfrei möglich ist.

a) Bei Abwesenheit gelten nachstehende Regelungen:

7– 9 Stunden ........ 7/12 des jeweiligen Tagsatzes
9–10 Stunden ........ 10/12 des jeweiligen Tagsatzes

10-11 Stunden......... 11/12 des jeweiligen Tagsatzes
11–24 Stunden ........ 12/12 des jeweiligen Tagsatzes

b) Diese Aufwandsentschädigungen sind vom Arbeit-
nehmer bzw von der Arbeitnehmerin bei seiner bzw ih-
rer zuständigen Dienststelle schriftlich geltend zu ma-
chen.

9. Dienstreiseregelungen

Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin erklärt sich
dazu bereit, für eine allfällige Reisetätigkeit ein eige-
nes Kraftfahrzeug (Kfz) zu benutzen soweit kein Dienst-
fahrzeug zur Verfügung steht und gegenüber dem Ar-
beitgeber bzw der Arbeitgeberin keinen Anspruch auf
Zurverfügungstellung eines Kfz zu stellen. Die dem Ar-
beitnehmer bzw der Arbeitnehmerin durch die Zurver-
fügungstellung des Kfz entstehenden Aufwendungen
werden vom Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin
in Form von Kilometergeld in Höhe des amtlichen Sat-
zes von derzeit € 0,50 abgegolten.
Darüberhinausgehende Ansprüche des Arbeitneh-
mers bzw der Arbeitnehmerin aus der Zurverfügung-
stellung des Kfz bestehen nicht. Der Arbeitnehmer
bzw die Arbeitnehmerin verpflichtet sich zur Führung

von Fahrtaufzeichnungen, die er bzw sie dem Arbeit-
geber bzw der Arbeitgeberin nach Beendigung der
Dienstfahrt, spätestens jedoch in gesammelter Form
am Monatsende, unaufgefordert vorlegen wird.
Ansprüche auf Aufwandsersatz in diesem Sinne hat
der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin bei sonsti-
gem Verfall innerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung der Dienstfahrt schriftlich beim Arbeitgeber bzw
bei der Arbeitgeberin geltend zu machen. Aufwen-
dungen, die dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehme-
rin auf Grund der Benützung eines öffentlichen Ver-
kehrsmittels entstehen, werden vom Arbeitgeber bzw
von der Arbeitgeberin nach Vorlage der Belege (Fahr-
karten) ersetzt.
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1. Verwendungsgruppenschema

1.1 Allgemeines Gehaltsschema

Verwendungsgruppe X
Allgemeine Hilfsdienste, Reinigungskräfte, Küchenhil-
fen.

Verwendungsgruppe IX
Allgemeiner Verwaltungsdienst, allgemeine Dienste
(Parkplatz, Essen auf Rädern, Behindertenfahrdienst,
usw).

Verwendungsgruppe VIII
Allgemeiner Verwaltungsdienst, allgemeine Dienste.

Verwendungsgruppe VII
Rettungssanitäter bzw Rettungssanitäterin, Zivildienst-
lehrgangsbetreuer bzw Zivildienstlehrgangsbetreue-
rin, Leitstellenpersonal in Bezirksstellen*), Garagen-
meister bzw Garagenmeisterin, Notfallsanitäter bzw
Notfallsanitäterin**); Fachpersonal Küche.

Verwendungsgruppe VI
Zivildienstlehrgangsbetreuer bzw Zivildienstlehr-
gangsbetreuerin, Leitstellenpersonal Landesleitstelle,
allgemeiner Verwaltungsdienst (Fachreferent bzw
Fachreferentin), Kassa, Fachpersonal Küche (Leitung
Großküchen).

Verwendungsgruppe V
Fachreferent bzw Fachreferentin, Referatsleiter bzw
Referatsleiterin, Geschäftsführer bzw Geschäftsführe-
rin einer Bezirksorganisation.

Verwendungsgruppe IV
Abteilungsleiter bzw Abteilungsleiterin, Referatsleiter
bzw Referatsleiterin, Geschäftsführer bzw Geschäfts-
führerin einer Bezirksorganisation.

Verwendungsgruppe III
Abteilungsleiter bzw Abteilungsleiterin.

Verwendungsgruppe II
Mitglieder der Geschäftsleitung einer Landesorgani-
sation.***)

Verwendungsgruppe I
Geschäftsführer bzw Geschäftsführerin einer Landes-
organisation.

Umreihungen:
Im Falle von Umreihungen in die nächst höhere Ver-
wendungsgruppe wird in den Bezugsstufen 1 bis 6 li-
near umgereiht, in den Bezugsstufen 7 bis 12 tritt eine
Verminderung um eine Bezugsstufe ein, ab der Be-
zugsstufe 13 eine solche um zwei Bezugsstufen. Die re-
gulären Vorrückungen in die jeweils nächsthöhere Be-
zugsstufe des Gehaltsschemas erfolgen alle zwei Jah-
re nach dem Eintrittsdatum.

*) Kann-Bestimmung: nach 10-jähriger vorwiegender Verwendung
in der Leitstelle Umreihung in die Verwendungsgruppe VI möglich
**) mit Erschwerniszulage
***) ausgenommen der Geschäftsführer bzw die Geschäftsführerin
einer Landesorganisation

2. Gehaltstabellen

Die Gehälter und die in dieser Anlage angeführten
Zulagen, Zuschläge und Pauschalvergütungen än-
dern sich im gleichen Ausmaß und zum gleichen Zeit-

punkt wie die Gehälter der Angestellten der Sozialver-
sicherungsträger Österreichs (DO-Ang.).
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2.1. Gehaltsschema 01. Jänner 2025

STUFE Verwendungsgruppen

X IX VIII VII VI V IV III II I

1 2.260,06 2.408,69 2.543,49 2.671,32 2.964,06 3.298,78 3.498,95 3.991,57 4.477,45 5.208,48

2 2.277,01 2.474,02 2.611,44 2.772,05 3.075,67 3.434,91 3.670,44 4.222,97 4.696,68 5.551,37

3 2.293,96 2.538,06 2.678,06 2.861,90 3.185,88 3.571,02 3.845,98 4.454,37 4.986,54 5.899,85

4 2.309,39 2.601,96 2.748,85 2.953,16 3.297,48 3.704,41 4.024,23 4.687,08 5.276,41 6.242,74

5 2.367,98 2.667,32 2.815,75 3.045,60 3.409,10 3.841,84 4.202,63 4.919,78 5.567,71 6.587,20

6 2.426,45 2.733,94 2.884,98 3.134,14 3.522,15 3.976,65 4.380,87 5.153,91 5.856,29 6.932,93

7 2.484,91 2.796,70 2.951,73 3.225,40 3.632,33 4.112,78 4.556,41 5.386,60 6.147,59 7.278,55

8 2.540,66 2.861,90 3.018,50 3.317,82 3.742,52 4.248,90 4.733,49 5.618,12 6.438,88 7.610,82

9 2.597,81 2.924,52 3.087,86 3.407,67 3.855,45 4.383,59 4.909,01 5.850,83 6.730,19 7.967,32

10 2.656,43 2.991,28 3.155,93 3.498,95 3.965,76 4.519,71 5.088,56 6.084,97 7.019,92 8.311,64

11 2.712,30 3.056,61 3.223,99 3.590,07 4.078,82 4.655,84 5.266,95 6.317,68 7.309,93 8.665,41

12 2.770,77 3.120,52 3.292,04 3.681,21 4.190,30 4.790,52 5.442,48 6.550,37 7.599,79 9.002,99

13 2.827,92 3.185,88 3.361,40 3.771,06 4.301,93 4.926,66 5.619,44 6.781,92 7.893,81 9.347,31

14 2.886,54 3.248,35 3.426,73 3.862,31 4.413,56 5.061,35 5.796,39 7.015,90 8.182,39 9.691,76

15 2.943,57 3.315,24 3.497,51 3.953,47 4.525,04 5.196,17 5.975,94 7.248,75 8.470,84 10.034,79

16 3.003,47 3.383,17 3.562,85 4.043,30 4.638,07 5.332,27 6.153,04 7.481,44 8.762,13 10.380,55

17 3.059,22 3.443,07 3.632,33 4.134,56 4.748,40 5.468,41 6.329,99 7.715,55 9.052,14 10.713,83

18 3.116,36 3.508,54 3.700,27 4.226,99 4.860,01 5.603,12 6.505,50 7.946,85 9.342,00 11.069,17

2.2. Gehaltsschema 2025 – Gesundheitsberufe (ab 01.01.2025)

STUFE Verwendungsgruppen Gesundheitsberufe

X IX VIII VII VI V IV III II I

1 2.282,66 2.433,69 2.568,50 2.696,33 2.989,06 3.323,79 3.523,95 4.016,58 4.502,46 5.233,49

2 2.299,61 2.499,03 2.636,45 2.797,06 3.100,68 3.459,91 3.695,45 4.247,97 4.721,67 5.576,38

3 2.316,56 2.563,07 2.703,07 2.886,91 3.210,89 3.596,03 3.870,99 4.479,38 5.011,55 5.924,86

4 2.334,39 2.626,97 2.773,86 2.978,17 3.322,49 3.729,42 4.049,24 4.712,09 5.301,42 6.267,75

5 2.392,99 2.692,33 2.840,75 3.070,61 3.434,10 3.866,85 4.227,62 4.944,79 5.592,72 6.612,20

6 2.451,45 2.758,95 2.909,99 3.159,15 3.547,15 4.001,66 4.405,87 5.178,92 5.881,30 6.957,93

7 2.509,92 2.821,70 2.976,74 3.250,41 3.657,34 4.137,79 4.581,41 5.411,61 6.172,60 7.303,55

8 2.565,67 2.886,91 3.043,51 3.342,83 3.767,53 4.273,91 4.758,50 5.643,13 6.463,88 7.635,83

9 2.622,82 2.949,53 3.112,87 3.432,68 3.880,46 4.408,60 4.934,02 5.875,84 6.755,18 7.992,33

10 2.681,44 3.016,29 3.180,93 3.523,95 3.990,77 4.544,72 5.113,57 6.109,98 7.044,92 8.336,65

11 2.737,31 3.081,61 3.248,98 3.615,08 4.103,83 4.680,84 5.291,95 6.342,69 7.334,93 8.690,42

12 2.795,77 3.145,53 3.317,04 3.706,22 4.215,31 4.815,53 5.467,49 6.575,37 7.624,80 9.028,00

13 2.852,93 3.210,89 3.386,41 3.796,06 4.326,94 4.951,67 5.644,44 6.806,93 7.918,82 9.372,32

14 2.911,54 3.273,36 3.451,73 3.887,31 4.438,57 5.086,36 5.821,39 7.040,91 8.207,40 9.716,77

15 2.968,58 3.340,24 3.522,51 3.978,47 4.550,03 5.221,18 6.000,94 7.273,74 8.495,85 10.059,80

16 3.028,48 3.408,18 3.587,86 4.068,31 4.663,08 5.357,28 6.178,04 7.506,45 8.787,14 10.405,55

17 3.084,22 3.468,07 3.657,34 4.159,57 4.773,40 5.493,41 6.354,99 7.740,56 9.077,15 10.738,83

18 3.141,37 3.533,55 3.725,28 4.252,00 4.885,02 5.628,13 6.530,51 7.971,85 9.367,01 11.094,18
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3. Zulagen, Zuschläge und Pauschalvergütungen

3.1. Familienzulage

Alle verheirateten oder geschiedenen Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerinnen bzw auch solche, die in einer
von der Wohngemeinde bestätigten Lebensgemein-
schaft leben, erhalten eine Familienzulage. Diese be-
trägt € 55,65 monatlich und wird 14 x jährlich ausbe-
zahlt.
Geschiedene, die nach dem Stichtag 01.01.2008 ein-
getreten sind, erhalten die Zulage nur dann, wenn
sie Unterhaltsverpflichtungen für Kinder nachweisen
können.

Alleinerziehende erhalten ab 01.01.2008 ebenfalls die
Familienzulage, wenn eine Erklärung zur Berücksichti-
gung des Alleinerzieherabsetzbetrages (Formular E 30
des Bundesministeriums für Finanzen) beim Arbeitge-
ber bzw bei der Arbeitgeberin vorliegt. Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer erhalten grundsätzlich die
Familienzulage, welche bereits die Kinderzulage für
ein Kindmitumfasst. Kommt der § 24b des allgemeinen
Teiles (Kinderzulage) für mehr als ein Kind zur Anwen-
dung, gebühren nur die Kinderzulagen.

3.2. Erschwerniszulage

Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Notfall-
dienst erhalten eine Erschwerniszulage in Höhe von

€ 228,24 monatlich. Die Erschwerniszulage wird 12 x
jährlich ausbezahlt.

3.3. Landesleitstellenzulage

Alle Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer der Leit-
stellen erhalten ab 1.1.2025 eine monatliche Zulage
in Höhe von 232,10 €, die 14 x jährlich ausgezahlt wird.
Alle Arbeitnehmer der Leitstelle erhalten zudem ab
1.1.2025 einen monatlichen Flexibilisierungszuschlag
in der Höhe von 26,13 €, der 14x jährlich ausgezahlt
wird.

Dieser Zuschlag gilt pauschal die kurzfristige Über-
nahme von Diensten, die nicht im Dienstplan ausge-
wiesen sind, ab. Kurzfristig bedeutet hierbei, dass der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehme-
rin innerhalb von 72 Stunden vor Antritt des Dienstes
von der Übernahme informiert.

3.4. Nachtdienst

Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen der Leit-
stellen sowie im Notfalldienst in Salzburg-Stadt erhal-
ten werktags eine Nachtdienstzulage von € 74,65 pro
Dienst. In den übrigen Bezirken beträgt diese Nacht-
dienstzulage im Notfalldienst werktags € 37,38 pro
Dienst.
Fällt der Nachtdienst von Samstag auf Sonntag oder
von Sonntag auf Montag bzw von einem Werktag
auf einen Feiertag oder umgekehrt, beträgt die

Nachtdienstzulage in den Leitstellen sowie im Notfall-
dienst in Salzburg-Stadt € 120,91 und in den übrigen
Bezirken im Notfalldienst € 83,68 pro Dienst.
Die halbe Feiertags-Nachtdienstzulage in Höhe von
€ 46,35 gebührt zusätzlich dann, wenn der Nacht-
dienst von einem Sonntag auf einen Feiertag oder um-
gekehrt bzw von einem Feiertag auf einen zweiten
Feiertag fällt.

3.5. Sonntag / Feiertag

Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen der Leit-
stellen und im Notfalldienst erhalten für den Tagdienst
an einem Sonn- oder Feiertag eine Zulage von € 92,66

pro Dienst. Die Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen
in den Küchen erhalten pro Dienst an einem Sonn-
oder Feiertag eine Zulage von € 29,06.
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3.6. Überstundenzuschläge

Bei Überschreiten der täglichen bzw der monatlichen
Normalarbeitszeit (173 Stunden) gebührt ein Zuschlag
von 50%. Ein Zuschlag von 100% gebührt bei Über-

schreiten der täglichen bzw monatlichen Normalar-
beitszeit an Sonn- und Feiertagen bzw bei Nachtarbeit
in der Zeit zwischen 22:00 und 05:00 Uhr.

4. Überstundenteiler

Angeordnete Überstunden, welche über die tägliche
Normalarbeitszeit hinausgehen, sind pro Stunde mit
dem 173. Teil des Monatsentgeltes (Bezug nach Ge-
haltsgruppe und Entlohnungsstufe einschließlich Er-
schwerniszulage und Gefahrenzulage) und einem Zu-

schlag von 50% zu vergüten. Überstunden in der Zeit
von 22 Uhr bis 5 Uhr und Überstunden, die an Sonn-
und Feiertagen erbracht werden, sind mit dem
173. Teil des Monatsentgeltes und einem Zuschlag
von 100% zu vergüten.

5. Abweichende Pausenregelungen

Abweichend von den Regelungen des Allgemeinen Teils dieses Kollektivvertrages werden die Pausen nicht be-
zahlt.
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V. ANHANG FÜR DAS BUNDESLAND STEIERMARK

01. Jänner 2025

Dieser Anhang beinhaltet die landesspezifischen, dem
Anhang vorbehaltenen Bestimmungen des Kollektiv-

vertrages, die einen integrierenden Bestandteil des-
selben bilden.
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1. Verwendungsgruppenschema

1.1. Arbeiter bzw Arbeiterinnen (Kraftfahrzeugmechaniker bzw
Kraftfahrzeugmechanikerinnen, Leitstellendisponenten bzw

Leitstellendisponentinnen, Reinigungskräfte, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter
bzw Rettungssanitäterinnen und Notfallsanitäterinnen, Rettungssanitäter bzw

Rettungssanitäterinnen in Ausbildung, und sonstige Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen mit überwiegend manuellen Tätigkeiten)

Stufe II: Reinigungskräfte und sonstige Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerinnen mit überwiegend
manuellen Tätigkeiten

Stufe III: Rettungssanitäter bzw Rettungssanitäterin-
nen in Ausbildung

Stufe IV: Rettungs- und Notfallsanitäter bzw Rettungs-
und Notfallsanitäterinnen, KFZ-Mechaniker
bzw KFZ-Mechanikerinnen, Leitstellendispo-
nenten bzw Leitstellendisponentinnen

Stufe V: Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen der
Gruppe IV nach vollendeter 15-jähriger

hauptberuflicher Dienstzeit beim Arbeitge-
ber bzw bei der Arbeitgeberin (lineare Um-
reihung)

Stufe VI: Garagenmeister bzw Garagenmeisterin
(Eintritt vor 1.1.2006, auslaufend)

Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, mit abge-
schlossener Sanitätsausbildung, die im Rettungs-
und Sanitätsdienst verwendet werden, deren Anstel-
lungsdauer 3 Monate nicht überschreitet, werden in
die Verwendungsgruppe Stufe III eingestuft.

1.2. Angestellte im Verwaltungsdienst

Für Angestellte im Verwaltungsdienst beträgt abwei-
chend von § 14 BARS KV, Rahmenrecht, ab dem
01.04.2025 die wöchentliche Normalarbeitszeit
37 Stunden und die tägliche Normalarbeitszeit 8 Stun-
den. Der Grund- und Überstundenteiler beträgt
160,21. Die Mehrarbeitsstunden zwischen gesetzlicher
und kollektivvertraglicher wöchentlicher Normalar-
beitszeit sind mit 33,3% Zuschlag zusätzlich zu entloh-
nen

Besoldungsgruppen:

I Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin für einfache
Dienstverrichtungen (Anfänger bzw Anfängerin-
nen).

II Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, Büro- und
Schreibkräfte mit abgeschlossener einschlägiger
Berufsausbildung.

III Qualifizierte selbständige Arbeitnehmer bzw Ar-
beitnehmerinnen, Büro- und Schreibkräfte mit ab-

geschlossener einschlägiger Berufsausbildung,
Buchhaltungskräfte und Verwaltungskräfte.

IV Selbständige Buchhaltungskräfte, Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerinnen, die selbständig verant-
wortungsvolle Arbeiten ausführen.

V Bezirksgeschäftsführer bzw Bezirksgeschäftsfüh-
rerinnen, Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen
mit besonders großem und verantwortungsvollem
Wirkungskreis.

VI Bezirksgeschäftsführer bzw Bezirksgeschäftsfüh-
rerinnen, Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen
mit besonders großem und verantwortungsvollem
Wirkungskreis.

VII Bezirksgeschäftsführer bzw Bezirksgeschäftsfüh-
rerinnen, Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen
mit besonders großem und verantwortungsvollem
Wirkungskreis.
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2. Gehaltstabellen

2.1. Arbeiter bzw Arbeiterinnen (Kraftfahrzeugmechaniker bzw
Kraftfahrzeugmechanikerinnen, Leitstellendisponenten bzw

Leitstellendisponentinnen, Reinigungskräfte, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter
bzw Rettungssanitäterinnen und Notfallsanitäterinnen, Rettungssanitäter bzw

Rettungssanitäterinnen in Ausbildung, und sonstige Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen mit überwiegend manuellen Tätigkeiten)

Lohntabelle Stand 01.01.2025

ENTLOHNUNGSSCHEMA
nach ausgeübter Tätigkeit

Stichtag: 01.01.2025

Stufe II III IV V VI

1 2.301,40 2.373,70 2.476,10 2.577,90 2.802,40

2 2.321,30 2.402,40 2.509,90 2.610,10 2.840,70

3 2.349,20 2.433,70 2.542,20 2.642,50 2.883,40

4 2.372,60 2.464,90 2.576,40 2.676,60 2.922,50

5 2.395,80 2.496,00 2.606,10 2.710,30 2.964,80

6 2.401,30 2.507,00 2.614,10 2.721,90 2.981,50

7 2.405,40 2.513,90 2.618,60 2.730,20 3.002,20

8 2.406,60 2.519,60 2.629,60 2.746,90 3.019,60

9 2.414,80 2.528,20 2.638,40 2.757,00 3.038,80

10 2.416,40 2.540,60 2.646,80 2.767,70 3.059,50

11 2.442,10 2.573,00 2.679,20 2.802,10 3.101,30

12 2.465,80 2.601,50 2.709,70 2.837,20 3.143,00

13 2.493,20 2.633,80 2.739,70 2.870,90 3.186,40

14 2.521,40 2.668,00 2.771,00 2.909,00 3.231,20

15 2.546,90 2.697,50 2.796,10 2.947,90 3.274,60

16 2.576,20 2.725,70 2.832,70 2.978,70 3.316,50

17 2.607,30 2.755,30 2.866,50 3.014,20 3.353,10

18 2.638,30 2.787,50 2.907,40 3.056,00 3.402,90

19 2.670,20 2.821,20 2.947,40 3.096,10 3.450,50

20 2.703,10 2.855,90 2.988,80 3.136,50 3.492,70

21 2.736,70 2.893,20 3.032,60 3.179,90 3.545,00

Künftige Lohn- und Gehaltsveränderungen erfolgen
jeweils analog der Veränderungen der vertraglich Be-
diensteten des Landes Steiermark.

Die Vorrückungsstichtage für allfällige Biennalsprün-
ge sind auf entweder 01.01. oder 01.07. festgelegt, wo-
bei die Regelung, dass Vorrückungen generell nur alle
zwei Jahre erfolgen, ausdrücklich beibehalten wird.
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2.2. Angestellte im Verwaltungsdienst

BESOLDUNGSSCHEMA

Stufe I II III IV V VI VII

1 2.314,60 2.446,20 2.593,70 2.698,00 3.149,80 3.250,70 3.568,20

2 2.335,60 2.491,90 2.654,10 2.766,20 3.230,50 3.350,90 3.670,30

3 2.357,70 2.534,50 2.705,40 2.837,00 3.300,10 3.457,30 3.773,30

4 2.377,90 2.577,60 2.763,10 2.903,70 3.380,50 3.556,50 3.871,80

5 2.389,50 2.586,10 2.781,10 2.937,00 3.432,10 3.632,00 3.949,20

6 2.401,10 2.593,10 2.815,80 2.992,50 3.470,50 3.702,20 4.011,80

7 2.409,70 2.600,90 2.832,00 3.030,00 3.518,50 3.778,40 4.089,60

8 2.422,00 2.617,90 2.865,60 3.081,80 3.568,40 3.844,10 4.156,10

9 2.433,20 2.626,90 2.890,00 3.122,90 3.645,70 3.945,30 4.259,50

10 2.444,60 2.666,70 2.950,40 3.202,60 3.717,10 4.043,80 4.361,30

11 2.453,50 2.706,20 3.008,50 3.276,80 3.797,70 4.149,30 4.463,00

12 2.465,30 2.744,70 3.072,80 3.354,10 3.868,60 4.246,00 4.564,20

13 2.474,60 2.790,80 3.128,00 3.429,80 3.946,10 4.352,50 4.665,20

14 2.484,50 2.827,40 3.192,30 3.507,80 4.023,80 4.450,90 4.767,90

15 2.494,70 2.870,10 3.253,70 3.581,90 4.101,50 4.556,80 4.868,60

16 2.504,30 2.913,20 3.314,90 3.658,00 4.178,80 4.659,50 4.973,20

17 2.513,60 2.960,90 3.375,10 3.736,70 4.254,60 4.762,10 5.077,20

18 2.541,80 3.012,80 3.442,10 3.814,80 4.305,00 4.866,40 5.184,90

19 2.567,70 3.058,60 3.504,80 3.893,30 4.387,00 4.976,40 5.297,30

20 2.594,00 3.107,70 3.569,70 3.978,70 4.467,70 5.086,80 5.408,80

21 2.623,50 3.162,50 3.639,70 4.061,40 4.551,20 5.198,70 5.523,90

Künftige Lohn- und Gehaltsveränderungen erfolgen
jeweils analog der Veränderungen der Bediensteten
im KAGes-Schema des Landes Steiermark.

Die Vorrückungsstichtage für allfällige Biennalsprün-
ge sind auf entweder 01.01. oder 01.07. festgelegt, wo-
bei die Regelung, dass Vorrückungen generell nur alle
zwei Jahre erfolgen, ausdrücklich beibehalten wird.

3. Zulagen

3.1. Arbeiter bzw Arbeiterinnen (Kraftfahrzeugmechaniker bzw
Kraftfahrzeugmechanikerinnen, Leitstellendisponenten bzw

Leitstellendisponentinnen, Reinigungskräfte, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter
bzw Rettungssanitäterinnen und Notfallsanitäterinnen, Rettungssanitäter bzw

Rettungssanitäterinnen in Ausbildung, und sonstige Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen mit überwiegend manuellen Tätigkeiten)

3.1.1. Mehrarbeitsentschädigung, Schmutz-, Er-
schwernis- und Gefahrenzulage (SEG) wie folgt:
Allen Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen der Ent-
lohnungsgruppe III bis VI dieses Anhanges steht eine
Schmutz-, Erschwernis-, und Gefahrenzulage ( SEG)
von monatlich € 175,– zu. Bei einer Teilzeitbeschäfti-
gung gelangt der aliquote Teil zur Auszahlung.
Beschäftigte, die in der Entlohnungsgruppe II einge-
stuft sind, erhalten diese Zulage in aliquoter Höhe,
entsprechend dem tatsächlichen Dienstausmaß, wenn
sie Dienstleistungen im Rettungs- und Krankentrans-
port erbringen.
Die Erschwerniszulage wird zur Bemessung des 13.
und 14. Monatsbezuges (Urlaubsbeihilfe und Weih-

nachtsremuneration) nicht herangezogen und wird
bei den allgemeinen prozentuellen Lohn- und Ge-
haltserhöhungen nicht automatisch valorisiert.

3.1.2. Notfallsanitäter-Zulage (NFS-Zulage)
Notfallsanitäter bzw Notfallsanitäterinnen steht eine
NFS-Zulage bzw NFS-Pauschale zu, sofern diese vom
Dienstgeber bzw von der Dienstgeberin als solche
am Notarztrettungsmittel NEF oder NAW tatsächlich
eingesetzt werden. Ab 1.1.2025 beläuft sich die NFS-
Zulage auf € 10,65 bzw die NFS-Pauschale auf
€ 106,50. Die NFS-Pauschale wird maximal 12-mal
jährlich ausbezahlt.
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3.1.3. Regelung Dienstjubiläum
Bei Erreichung des Dienstjubiläums von 25 Jahren
(vollendete und ununterbrochene hauptberufliche
Dienstzeit beim Arbeitgeber bzw bei der Arbeitgebe-
rin) gebührt dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehme-
rin ein voller Bruttomonatsbezug, nach35Dienstjahren
1 1/2 Bruttomonatsbezüge.

Außerdem wird der Arbeitnehmer bzw die Arbeitneh-
merin an diesen Ehrentagen vom Dienst - unter Fort-
zahlung des Entgeltes - befreit.

3.1.4. Kinderzulage
Der Anspruchsgrundlage und -höhe richtet sich nach
§ 24b Kinderzulage des Rahmen Kollektivvertrages
(BARS).

3.2. Angestellte im Verwaltungsdienst

3.2.1. Regelung Dienstjubiläum
Bei Erreichung des Dienstjubiläums von 25 Jahren
(vollendete und ununterbrochene hauptberufliche
Dienstzeit beim Arbeitgeber bzw bei der Arbeitgebe-
rin) gebührt dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehme-
rin ein voller Bruttomonatsbezug, nach35Dienstjahren
1 1/2 Bruttomonatsbezüge.

Außerdem wird der Arbeitnehmer bzw die Arbeitneh-
merin an diesen Ehrentagen vom Dienst - unter Fort-
zahlung des Entgeltes – befreit.

3.2.2. Kinderzulage
Der Anspruchsgrundlage und -höhe richtet sich nach
§ 24b Kinderzulage des Rahmen Kollektivvertrages
(BARS).

3.3 Disponentenzulage (Arbeiter und Angestellte):

ArbeitnehmerInnen erhalten pro Dienst in dem sie in
der Leitstelle als Disponent ihren Dienst verrichten eine
Zulage in der Höhe von Euro 16,94,- brutto pro Dienst.

Maximal erhalten sie einen Betrag von Euro 169,46,-
brutto proMonat. Die Disponentenzulage zählt zur Be-
messungsgrundlage für die Sonderzahlungen.

4. Überstundenteiler

4.1. Arbeiter bzw Arbeiterinnen (Kraftfahrzeugmechaniker bzw
Kraftfahrzeugmechanikerinnen, Leitstellendisponenten bzw

Leitstellendisponentinnen, Reinigungskräfte, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter
bzw Rettungssanitäterinnen und Notfallsanitäterinnen, Rettungssanitäter bzw

Rettungssanitäterinnen in Ausbildung, und sonstige Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen mit überwiegend manuellen Tätigkeiten)

Überstundenteiler: 173
Für die Berechnung der Überstundenabgeltung wird
der 173. Teil des Monatsnormalbezuges bei einem Zu-
schlag von 50 bzw 100% zugrunde gelegt. Der Zu-
schlag von 100% wird grundsätzlich nur an Sonn-
und Feiertagen gewährt. Für Arbeiten an Feiertagen

– nicht Sonntagen – ist zusätzlich ein Ersatzruhetag
zu gewähren. Angeordnete Überstunden werden nur
dann anerkannt und vergütet, wenn sie längstens in-
nerhalb von 6 Monaten nach Ableistung bzw letzter
Gehaltsauszahlung geltend gemacht werden.

4.2. Angestellte im Verwaltungsdienst

Überstundenteiler: bis 31.3.2025 173, ab 1.4.2025
160,21
Für die Berechnung der Überstundenabgeltung wird
bis 31.3.2024 der 173. Teil, ab 1.4.2025 der 160,21 Teil
des Monatsnormalbezuges bei einem Zuschlag von 50
bzw 100% zugrunde gelegt. Der Zuschlag von 100%
wird grundsätzlich nur an Sonn- und Feiertagen ge-

währt. Für Arbeiten an Feiertagen - nicht Sonntagen
- ist zusätzlich ein Ersatzruhetag zu gewähren. Ange-
ordnete Überstunden werden nur dann anerkannt
und vergütet, wenn sie längstens innerhalb von 6 Mo-
naten nach Ableistung bzw letzter Gehaltsauszahlung
geltend gemacht werden.
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5. Abweichende Pausenregelungen

Angestellte im Verwaltungsdienst
Für sämtliche unter Punkt 1.2. genannten Verwaltungsangestellten gilt, dass die jeweils konsumierte Mittagspause
keine bezahlte Arbeitszeit ist.

6. Sonstige Bestimmungen

6.1. Arbeiter bzw Arbeiterinnen (Kraftfahrzeugmechaniker bzw
Kraftfahrzeugmechanikerinnen, Leitstellendisponenten bzw

Leitstellendisponentinnen, Reinigungskräfte, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter
bzw Rettungssanitäterinnen und Notfallsanitäterinnen, Rettungssanitäter bzw

Rettungssanitäterinnen in Ausbildung, und sonstige Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen mit überwiegend manuellen Tätigkeiten)

6.1.1. Durchrechnungszeitraum der wöchentlichen
Normalarbeitszeit auf 52 Wochen im Rettungs- und
Krankentransportdienst, wobei die tägliche Arbeitszeit
bis auf 12 Stunden und die wöchentliche Normalar-
beitszeit in einzelnen Wochen eines Zeitraumes von
52 Wochen bis zu 60 Stunden ausgedehnt werden
kann, wenn innerhalb dieses Durchrechnungszeitrau-
mes die wöchentlicheNormalarbeitszeit 46,16 Stunden
nicht überschreitet. Näheres wird mit Betriebsverein-
barung geregelt.

6.1.2. Dienstreisen: Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein
Dienstnehmer bzw eine Dienstnehmerin über Auftrag
des Dienstgebers bzw der Dienstgeberin seinen bzw
ihren Dienstort zur Durchführung von Dienstverrich-
tungen verlässt oder so weit weg von seinem bzw ih-
rem ständigen Wohnort (Familienwohnsitz) arbeitet,
dass eine tägliche Rückkehr an seinen ständigen
Wohnort (Familienwohnsitz) nicht zugemutet werden
kann > siehe Punkt 7.Fernfahrten, Diäten, wie folgt:
Jeder Arbeitnehmer bzw jede Arbeitnehmerin erhält
bei bezirksübergreifenden Fernfahrten (Dienstreisen)
im Krankentransport- und Rettungsdienst folgende
Gebühren als Verpflegungszuschuss:

bei Fernfahrten von 200 km bis 300 km EUR 19,11
bei Fernfahrten von 301 km bis 500 km EUR 26,75
bei Fernfahrten von 501 km bis 1.000 km EUR 53,53
bei Fernfahrten von 1.001 km bis 1.500 km EUR 80,33
bei Fernfahrten von 1.501 km bis 2.000 km EUR 107,08
bei Fernfahrten über 2.000 km EUR 149,14
Die in diesem Absatz genannten Gebühren werden bei
jeweiligen Bezugsänderungen automatisch um den-

selben Prozentsatz und ab demgleichen Zeitpunkt an-
gehoben.

6.1.3. Es ist eine zeitlich begrenzte Dienstleistung be-
zirksübergreifend auch bei einer anderen Dienststelle
möglich. Eine solche Dienstleistung, die bezirksüber-
greifend bei einer anderen Dienststelle verrichtet wird,
wird durch den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin im
Einvernehmen mit der betreffenden Dienststelle ver-
fügt.
Dauert diese bezirksübergreifende Dienstleistung bei
einer anderen Dienststelle länger als 14 Tage, so ist
das Einvernehmen mit dem Betriebsrat herzustellen.
Wird es dadurch notwendig, dass der Dienstnehmer
bzw die Dienstnehmerin von seinem bzw ihrem Wohn-
sitz fernbleiben muss, so gebührt ihm eine Aufwands-
entschädigung von € 22,21 (in teureren Fremdenver-
kehrsorten € 28,85) täglich. Ein angemessenes Quar-
tier ist durch die betreffende Dienststelle kostenlos
beizustellen. Versetzungen zwischen Dienststellen in-
nerhalb eines Bezirkes werden hierbei nicht berück-
sichtigt. In besonderen Fällen kann, nach Anhörung
des Betriebsrates, eine Aufwandsentschädigung ins-
besondere bei Vorliegen von größeren Entfernungen
zwischen Wohnsitz und Dienstort, in angemessenem
Ausmaß gewährt werden. Die in diesem Absatz ge-
nannten Aufwandsentschädigungen werden bei je-
weiligen Bezugsänderungen automatisch um densel-
ben Prozentsatz und ab dem gleichen Zeitpunkt ange-
hoben.

6.2. Angestellte im Verwaltungsdienst

6.2.1. Für Sekretariatsangestellte bei einer Landesor-
ganisation und für Angestellte der Abteilung Ausbil-
dung und Katastrophenhilfe gilt ein Durchrechnungs-
zeitraum der wöchentlichen Normalarbeitszeit von
52 Wochen.

6.2.2. Es ist eine zeitlich begrenzte Dienstleistung be-
zirksübergreifend auch bei einer anderen Dienststelle
möglich. Eine solche Dienstleistung, die bezirksüber-
greifend bei einer anderen Dienststelle verrichtet wird,
wird durch den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin im
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Einvernehmen mit der betreffenden Dienststelle ver-
fügt. Dauert diese bezirksübergreifende Dienstleis-
tung bei einer anderen Dienststelle länger als 14 Tage,
so ist das Einvernehmenmit dem Betriebsrat herzustel-
len.
Wird es dadurch notwendig, dass der Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerin von seinem Wohnsitz fernbleiben
muss, so gebührt ihm eine Aufwandsentschädigung
von € 22,21 (in teureren Fremdenverkehrsorten
€ 28,85) täglich. Ein angemessenes Quartier ist durch
die betreffende Dienststelle kostenlos beizustellen.

Versetzungen zwischen den Dienststellen innerhalb ei-
nes Bezirkes werden hierbei nicht berücksichtigt. In
besonderen Fällen kann, nach Anhörung des Be-
triebsrates, eine Aufwandsentschädigung insbeson-
dere bei Vorliegen von größeren Entfernungen zwi-
schen Wohnsitz und Dienstort, in angemessenem Aus-
maß gewährt werden.
Die in diesem Absatz genannten Aufwandsentschädi-
gungen werden bei jeweiligen Bezugsänderungen
automatisch um denselben Prozentsatz und ab dem
gleichen Zeitpunkt angehoben.

7. Richtlinien für Dienstreisen beruflicher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

7.1. Grundsätzliches

Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer bzw
eine Arbeitnehmerin über Auftrag des Arbeitgebers
bzw der Arbeitgeberin seinen Dienstort zur Durchfüh-
rung von Dienstverrichtungen verlässt oder so weit
weg von seinem ständigen Wohnort (Familienwohn-
sitz) arbeitet, dass eine tägliche Rückkehr an seinen

ständigen Wohnort (Familienwohnsitz) nicht zugemu-
tet werden kann.
Die Betreuung von Patienten bzw Patientinnen im Ret-
tungs- und Krankentransportdienst begründen keine
Dienstreisen bzw sind „Fernfahrten“ im Rettungs-
und Krankentransportdienst in Punkt 6.1.2 geregelt.

7.2. Verkehrsmittel

Es ist die wirtschaftlich und organisatorisch sinnvollste
Variante zu wählen. Grundsätzlich ist der Benutzung
eines Dienstfahrzeuges oder eines öffentlichen Ver-
kehrsmittels der Vorzug zu geben. Ein privater Perso-

nenkraftwagen darf nur in begründeten Ausnahme-
fällen benützt werden und bedarf der ausdrücklichen
Genehmigung.

7.3. Reisekostenvergütungen (Tagesdiäten)

Vergütet werden entweder die tatsächlichen Aufwen-
dungen für Verpflegung gegen Nachweis mittels Be-
leg oder pauschale Tagesgebühren, die den Regelun-
gen des § 26 EStG (als Höchstsatz) in der jeweils gülti-
gen Fassung entsprechen.
Derzeit gelten folgende Diätensätze pro Tag:

Dauer Vergü-
tung

über 3 Std. ( 4/12) ................................... € 10,00
über 4 Std. ( 5/12) ................................... € 12,50
über 5 Std. ( 6/12) ................................... € 15,00
über 6 Std. ( 7/12) ................................... € 17,50

Dauer Vergü-
tung

über 7 Std. ( 8/12) ................................... € 20,00
über 8 Std. ( 9/12) ................................... € 22,50
über 9 Std. (10/12) ................................... € 25,00
über 10 Std. (11/12) € 27,50
über 11 Std. (12/12) ................................... € 30,00

Wird die Verpflegung unentgeltlich beigestellt, ist die
Tagesgebühr für das Mittagessen und für das Abend-
essen um je € 15,00 zu kürzen. Es ist keine Kürzung un-
ter 0 vorzunehmen.
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7.4. Nächtigungsentschädigung

Nächtigungskosten werden grundsätzlich gegen Be-
legnachweis abgerechnet.
Zur Nächtigung sind bevorzugt zu benutzen:
Infrastruktur des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin
(soweit zumutbar)
Unterkünfte in Beherbergungsbetrieben mit ange-
messenen Nächtigungspreisen (als Richtwert gilt ein
Betrag von € 60,– pro Person und Nacht)

Wenn bei einer Inlandsreise keine höheren Kosten für
Nächtigung nachgewiesen werden, kann als Nächti-
gungsgeld einschließlich der Kosten des Frühstücks
ein Betrag von € 17,– pauschal abgerechnet werden
(siehe EStG § 26).

7.5. Auslandsdienstreisen

Taggelder für Auslandsdienstreisen können mit dem Höchstsatz der Auslandsreisesätze der Bundesbediensteten
abgerechnet werden (siehe EStG § 26).

7.6. Kilometergelder

Die Benutzung eines privaten PKW ist nur mit aus-
drücklicher Genehmigung des zuständigen Vorge-

setzten (siehe oben) gestattet. Als Vergütung gebührt
das jeweilige amtliche Kilometergeld.

7.7. Tagesdiäten im Zusammenhang mit dem Besuch von Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen

7.7.1. für verpflichtende bzw angeordnete Aus- und
Fort- und Weiterbildungen
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die eine Aus-
oder Fortbildung in Österreich besuchen, erhalten
Diäten in Höhe des jeweils gültigen Verrechnungssat-
zes pro Kalendertag, wobei auch die An- und Abreise-
tage gezählt werden. Diese Diäten werden unabhän-
gig von der Entfernung des Ausbildungsortes zum

Wohn- oder Dienstort gewährt. Wird die Verpflegung
unentgeltlich beigestellt, ist die Tagesgebühr für das
Mittagessen und für das Abendessen um je € 15,00
zu kürzen. Es ist keine Kürzung unter 0 vorzunehmen.

7.7.2 für freiwillige Aus- und Fort- und Weiterbildun-
gen
Es entsteht kein Anspruch auf Tagesdiäten.
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VI. ANHANG FÜR DAS BUNDESLAND TIROL
01. Jänner 2025

Dieser Anhang beinhaltet die landesspezifischen, dem
Anhang vorbehaltenen Bestimmungen des Kollektiv-

vertrages, die einen integrierenden Bestandteil des-
selben bilden.
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1. Verwendungsgruppenschema:

Verwendungsgruppe 1:
Reinigungskraft

Verwendungsgruppe 2:
derzeit keine Anwendung

Verwendungsgruppe 3:
Büropersonal für einfache Arbeiten (zB Telefonistin
bzw Telefonist, Texteingabe), Personal-/Kliententran-
sporte*), Rettungssanitäterin bzw Rettungssanitäter in
Ausbildung

Verwendungsgruppe 4:
Büropersonal, das einfache Arbeiten selbstständig er-
ledigt; Rettungssanitäterin bzw Rettungssanitäter,
Hausbetreuerin bzw Hausbetreuer ohne fachein-
schlägigen Lehrabschluss

Verwendungsgruppe 5:
Notfallsanitäterin bzw Notfallsanitäter, Büropersonal
für selbstständige EDV-mäßige Erstellung von Texten,
Tabellen, Layout; Lehrbeauftragte bzw Lehrbeauf-
tragter für Erste Hilfe

Verwendungsgruppe 6:
Buchhaltungskraft**), EDV- Technikerin bzw EDV-
Techniker, Büropersonal mit erweitertem Aufgaben-
bereich, Wacheleiterin bzw Wacheleiter, Stützpunkt-
leiterin bzw Stützpunktleiter, Lehrbeauftragte bzw
Lehrbeauftragter für Sanitätshilfe

Verwendungsgruppe 7:
derzeit keine Anwendung

Verwendungsgruppe 8:
Spartenleiterin bzw Spartenleiter (Leiterin bzw Leiter
Rettungsdienst, Leiterin bzw Leiter Ausbildung)

Verwendungsgruppe 9:
Tätigkeiten, zu deren Ausübung ein akademischer Ab-
schluss oder eine vergleichbare Ausbildung notwen-
dig sind, Notärztinnen bzw Notärzte

*) Damit ist kein qualifizierter Krankentransport gemeint.
**) mit abgeschlossener Ausbildung bzw Verwendung zur Finanz-
buchhalterin bzw zum Finanzbuchhaltet

2. Lohn-/Gehaltstabelle:

Die nachstehenden Gehaltstabellen erhöhen sich um
denselben Prozentsatz inkl Rundung (zuzüglich allfäl-
liger Einmalzahlungen) analog der jährlichen Erhö-
hung der Löhne und Gehälter des Kollektivvertrages
der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ-KV). Sollte es im
Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen im Allge-
meinen Teil dieses Kollektivvertrages zu Vereinbarun-
gen kommen, die bereits im Anhang Tirol bestehen
und demselben Zweck dienen, so werden diese nur so-

weit übernommen, als dass es hier nicht zu einer Dop-
pelauszahlung kommt.
Die Vertragsparteien halten fest, dass im Falle einer
reinen Arbeitszeitverkürzung im SWÖ-KV (oder anstel-
le einer Lohn-/Gehaltserhöhung Arbeitszeitverkür-
zung o.ä.) die Lohn-/Gehaltstabelle sich um den je-
weiligen zu errechnenden Prozentsatz des aktuellen
Zeitraumes erhöht, bzw ebenfalls eine Arbeitszeitver-
kürzung vollzogen wird.

Stufen Jahre
Verwendungsgruppe

1 2 3 4 5

1 1– 2 2.202,75 2.283,11 2.387,74 2.491,42 2.673,72

2 3– 4 2.226,55 2.322,07 2.427,04 2.536,91 2.727,26

3 5– 6 2.264,45 2.361,50 2.471,12 2.601,06 2.806,63

4 7– 8 2.300,15 2.400,68 2.513,23 2.647,02 2.899,72

5 9–10 2.339,46 2.442,91 2.553,82 2.690,23 2.966,85

6 11–12 2.376,89 2.481,98 2.596,52 2.741,51 3.019,27

7 13–14 2.414,56 2.521,29 2.638,73 2.790,51 3.072,41

8 15–16 2.452,35 2.560,36 2.679,91 2.838,24 3.126,83

9 17–18 2.489,91 2.599,43 2.727,26 2.889,14 3.181,51

10 19–20 2.527,47 2.641,89 2.774,89 2.938,52 3.236,04

11 21–22 2.557,21 2.670,46 2.810,16 2.985,75 3.287,06

12 23–24 2.587,07 2.700,82 2.843,29 3.037,15 3.339,85

13 25–26 2.613,43 2.736,22 2.880,57 3.072,41 3.394,50

14 27–28 2.643,17 2.767,84 2.915,59 3.109,19 3.447,66

15 29–30 2.670,46 2.804,61 2.950,86 3.146,23 3.500,32

16 31–32 2.700,82 2.836,36 2.985,75 3.184,90 3.554,73

17 33–34 2.732,68 2.869,86 3.021,27 3.220,17 3.609,53

18 35–36 2.764,17 2.903,37 3.056,42 3.258,84 3.661,81
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Stufen Jahre
Verwendungsgruppe

6 7 8 9

1 1– 2 2.869,86 3.077,70 3.352,19 3.890,56

2 3– 4 2.926,18 3.141,06 3.450,81 4.045,75

3 5– 6 3.012,59 3.234,28 3.586,48 4.241,12

4 7– 8 3.126,83 3.355,83 3.753,51 4.473,77

5 9–10 3.213,12 3.447,66 3.922,55 4.707,81

6 11–12 3.297,27 3.542,26 4.054,30 4.903,06

7 13–14 3.385,69 3.633,83 4.156,72 5.058,12

8 15–16 3.472,10 3.725,54 4.257,24 5.174,15

9 17–18 3.526,14 3.816,87 4.353,61 5.290,53

10 19–20 3.584,59 3.908,32 4.455,89 5.408,44

11 21–22 3.642,79 3.970,17 4.524,54 5.524,70

12 23–24 3.700,73 4.031,52 4.589,79 5.642,73

13 25–26 3.758,92 4.093,37 4.656,55 5.719,82

14 27–28 3.813,34 4.155,09 4.723,57 5.797,67

15 29–30 3.871,54 4.216,56 4.790,46 5.876,90

16 31–32 3.929,47 4.276,26 4.857,34 5.952,48

17 33–34 3.987,56 4.338,25 4.924,36 6.030,08

18 35–36 4.044,36 4.401,23 4.991,11 6.107,29

3. Allgemeine Entgeltregelungen:

3.1. Die Lohn-/Gehaltstabelle gemäß Punkt 2 legt die
Höhe der Mindestgrundgehälter fest. Dabei wird die
Lohn-/Gehaltstabelle nach Verwendungsgruppen
gemäß Punkt 1 sowie nach Lohn-/Gehaltsstufen geg-
liedert.

3.2. Die Einstufung in eine bestimmte Lohn-/Gehalts-
stufe der Gehaltsordnung erfolgt nach Maßgabe der
anrechenbaren Vordienstzeiten inklusive Ausbil-
dungszeiten gemäß § 29 dieses Kollektivvertrages.

3.3. Die Vorrückung in eine höhere Lohn-/Gehaltsstu-
fe erfolgt nach jeweils zwei Dienstjahren. Die Lohn-/
Gehaltsstufe einer Arbeitnehmerin bzw eines Arbeit-
nehmers ändert sich anlässlich einer Umstufung in ei-

ne höhere Entlohnungsgruppe nicht. Vorrückungen
sind im Dienstzettel festzuhalten.

3.4. Grundsätzlich gilt der errechnete Stichtag (Ein-
trittsdatum + Vordienstzeiten). Günstigere Regelungen
sind über die Betriebsvereinbarung möglich.

3.5. Vereinbaren Arbeitgeberin bzw Arbeitgeber und
Arbeitnehmerin bzw Arbeitnehmer die freiwillige Inan-
spruchnahme von Leistungen der Arbeitgeberin bzw
des Arbeitgebers (bspw. Mahlzeiten), so kann die ent-
geltliche Gegenleistung im Zuge der Gehaltsabrech-
nung einbehalten werden. Voraussetzung dafür ist
der Abschluss einer Betriebsvereinbarung.

4. Zulagen und Zuschläge:

4.1. Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage (SEG-Zulage):

Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die unter er-
schwerten Bedingungen iSd EStG arbeiten, gebührt
eine SEG-Zulage.
Die Höhe der SEG-Zulage beträgt je Arbeitsstunde mit
erschwerten Bedingungen € 1,50
Im Falle überwiegend erschwerter Arbeitsbedingun-
gen gebührt eine monatliche SEG-Pauschale von
€ 247,50 auf Vollzeitbasis.

Überwiegend erschwerte Arbeitsbedingungen liegen
vor, wenn mehr als 80% der Arbeitszeit unter diesen
Bedingungen gearbeitet wird, wie zum Beispiel im
qualifizierten Krankentransport und Rettungsdienst.
Durch Betriebsvereinbarungen können höhere SEG-
Zulagen vereinbart werden (Ermächtigung gemäß
§ 68 (5) Z 5 EStG).
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4.2. Sonn- und Feiertagszuschläge:

Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, die an Sonn-
und Feiertagen beschäftigt werden, gebührt zusätz-
lich zum Entgelt ein Zuschlag in der Höhe von € 6,06
pro Arbeitsstunde (für Feiertagsarbeit siehe § 9 (5)
ARG).

Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung meh-
rerer Zuschläge vor, gebührt nur der höchste Zu-
schlag. Bei Überstunden an Sonn- und Feiertagen,
die in die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr fallen, entfällt
der Nachtzuschlag je Arbeitsstunde gemäß Punkt 5.2.

4.3. Leitungs- und Funktionszulagen:

4.3.1. Die Zulage für eine Spartenleitung (zB Leitung
Rettungsdienst) beträgt € 868,76 Vollzeitmonat.

4.3.2. Die Zulage für Wacheleiterinnen bzw Wachelei-
ter und Stützpunktleiterinnen bzw Stützpunktleiter (zB
Notarzteinsatzfahrzeug) wird pro Dienststelle berech-
net und beträgt maximal € 427,31 Vollzeitmonat. Die
nähere Ausgestaltung der Zulage ist mittels Betriebs-
vereinbarung zu regeln.

4.3.3. Andere Leitungs- und Funktionszulagen, wie zB
für Schulungsleiterinnen bzw Schulungsleiter, Hygie-
nebeauftragte, Lageristinnen bzw Lageristen, sind
mittels Betriebsvereinbarung zu regeln.

4.3.4. Bei Vertretung dieser Funktionen gebührt ab
dem 6. Tag ein aliquoter Anteil der Zulage rückwir-
kend ab dem 1. Tag. Eine abweichende Regelung
durch Betriebsvereinbarung ist zulässig

4.3.5. Werden Tätigkeiten gemäß Pkt 4.3.2. und 4.3.3.
ausgeführt, für die aufgrund dieses Kollektivvertrages
oder einer Betriebsvereinbarung mehrere verschiede-
ne Leitungs- und Funktionszulagen gebühren, so be-
tragen diese insgesamt maximal € 427,31/Vollzeitmo-
nat. Die Obergrenze für sämtliche Zulagen gemäß
Punkt 4.3. ist jedenfalls der Betrag der Zulage für eine
Spartenleitung gemäß Pkt 4.3.1.

4.4. Kleiderreinigungszulage:

Weist die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber der Ar-
beitnehmerin bzw der Arbeitnehmer an oder besteht
eine gesetzliche Verpflichtung, eine bestimmte Dienst-
oder Schutzkleidung zu tragen, welche von der Arbeit-
nehmerin bzw Arbeitnehmer gewaschen werden
muss, gebührt pro durchgeführtem Dienst ein Betrag
von € 3,07, jedoch maximal € 42,93 pro Monat. Diese
Zulage ist nicht sonderzahlungsbegründend.

Weist die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber die Ar-
beitnehmerin bzw den Arbeitnehmer an oder besteht
eine gesetzliche Verpflichtung, eine bestimmte Dienst-
oder Schutzkleidung im Betrieb an- und auszuziehen
(Poolwäschesystem) ist eine Regelung entsprechend
dem Spruch des OGH bezüglich Umkleidezeiten
(OGH 9 ObA 29/18g vom 17.5.2018) exakt zu treffen.

4.5 Kinderzulage:

Der Anspruchsgrundlage und -höhe richtet sich nach § 24b Kinderzulage des Rahmen Kollektivvertrages (BARS).

4.6

Die in Punkt 4.1. bis 4.4. aufgezählten Zulagen und Zu-
schläge erhöhen sich um denselben Prozentsatz inkl

Rundung analog der jährlichen Erhöhung der Zula-
gen und Zuschläge des § 31 SWÖ-KV.

5. Nachtarbeit:

5.1. Unter Nachtarbeit versteht man die Arbeitszeit inkl
Arbeitsbereitschaft, welche in die Zeit von 22:00 bis
06:00 Uhr fällt.

5.2. Pro Nachtarbeitsstunde gebührt ein Zuschlag von
€ 9,21. Pro durchgehendem Nachtdienst gebührt an-

stelle dieses Zuschlages eine Nachtdienstpauschale
von € 52,65. Dieser Zuschlag erhöht sich um denselben
Prozentsatz inkl Rundung analog der jährlichen Erhö-
hung und Anpassung nach § 9 SWÖ-KV.
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6. Überstundenteiler, Entgeltzuschläge, Mehrarbeitszuschlag, Pausenregelung

6.1. Der Überstundenteiler beträgt 173. Für geleistete
Überstunden gebührt ein Zuschlag von 50%, für ge-
leistete Nachtüberstunden zwischen 22:00 Uhr und
06:00 Uhr gebührt ein Zuschlag von 100%.

6.2. Die Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer sind
vorbehaltlich § 6 AZG zur Leistung von angeordneten
Mehrstunden/Überstunden im gesetzlich und kollek-
tivvertraglich zulässigen Ausmaß verpflichtet. Arbeit-
nehmerinnen bzw Arbeitnehmer dürfen außerhalb
der festgelegten Arbeitszeiteinteilung zu Mehrstun-
den-/Überstundenarbeit nur herangezogen werden,
wenn berücksichtigungswürdige Interessen der Ar-
beitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer der Überstunden-
arbeit nicht entgegenstehen.

6.3. Für Überstunden, die im Rahmen der Bewältigung
von Großunfällen bzw bei über den Dienstplan gemäß
§ 17 des Kollektivvertrages nicht rechtzeitig vorher
planbaren Katastropheneinsätzen geleistet werden,
gilt ohne Rücksicht auf die Einsatzzeit und den Einsatz-
tag ein Entgeltzuschlag von 50%.

6.4. § 14 Abs 2 des Kollektivvertrages (bezahlte Pause)
gilt ohne Einschränkung für alle Arbeitnehmerinnen
bzw Arbeitnehmer.

6.5. Flexibilisierungszuschlag:

a) Ist innerhalb einer Frist von 7 Kalendertagen bis
zum Tag des Dienstbeginns ein Einspringen der Ar-
beitnehmerin an einem dienstfreien Tag vereinbart,
so gebührt eine Abgeltung in Form eines Flexibilisie-

rungszuschlages in Höhe von 100% des ansonsten
verrechneten Stundengehalts bzw an Sonn- und
Feiertagen in Höhe von 200%.

b) Der Flexibilisierungszuschlag gemäß 6.5. a) ge-
bührt der Arbeitnehmerin neben allen Zulagen und
Zuschlägen nach diesem KV und ist von den Kumulie-
rungsbestimmungen des Punktes 4.2. ausgenommen.

c) Der Flexibilisierungszuschlag gebührt auch dann,
wenn ein Tagdienst in einen Nachtdienst (Zeit der
Nachtarbeit gemäß 5.1.) umgewandelt wird oder um-
gekehrt. Rein zeitliche Verschiebungen innerhalb ei-
nes Tages hingegen unterliegen nicht dem Flexibili-
sierungszuschlag.

d) Bestehende, innerbetriebliche Regelungen, die der
Arbeitnehmerin bzw dem Arbeitnehmer bereits An-
spruch auf eine Vergütung für ihre Flexibilität beim
Einspringen (Flexibilisierungszuschlag nach 6.5.) ge-
währen, bleiben von 6.5. unberührt. Solche Vergütun-
gen sind aber auf den in 6.5. geregelten Flexibilisie-
rungszuschlag anzurechnen.

e) Arbeitgeberinnen bzw Arbeitgeber und Arbeitneh-
merinnen bzw Arbeitnehmer können anstelle der Ent-
geltzahlung auch einen Zeitausgleich vereinbaren,
sofern dies der Wunsch des Arbeitnehmers bzw der Ar-
beitnehmerin ist und soweit der Dienstplan dies zu-
lässt. Dieser Zeitausgleich muss schriftlich beantragt
und auch schriftlich genehmigt werden. Als Berech-
nung für den Zeitausgleich gilt die Wertrelation (wie
zB in Punkt 6.1./6.3./6.5. dieses Anhanges und gesetz-
liche Zuschläge wie Mehrarbeitszuschlag).

7. Wochenendruhe, Wochenruhe und Ersatzruhe

Abweichend und ergänzend zu § 15 des Kollektivver-
trages wird vereinbart:

7.1. Die wöchentliche Ruhezeit beträgt zwei aufeinan-
der folgende Kalendertage. Schließt die Ruhezeit an
eine Nachtarbeit, die spätestens um 9:00 Uhr zu enden
hat, beträgt die Ruhezeit mindestens 48 Stunden. In
Fällen einer vereinbarten Durchrechnung der Wo-
chenarbeitszeit gem § 19 des Kollektivvertrages kann
die wöchentliche Ruhezeit auf bis zu 36 Stunden redu-
ziert werden, wenn im Rahmen des Durchrechnungs-
zeitraums der entfallene Ruhetag in Verbindung mit
anderen freien Tagen als ganzer Tag ausgeglichen
wird.

7.2. Darüber hinaus hat die Arbeitnehmerin bzw der
Arbeitnehmer in jedem Kalendermonat Anspruch auf

zumindest zwei freie Wochenenden, in die die Zeit
von Samstag 07:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr zu fallen
hat. Werden Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer an
diesen freien Wochenenden zum Dienst herangezo-
gen, gebührt ein Zuschlag von 50% pro Stunde. Ar-
beitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer, welche den
Dienst am Freitag oder Sonntag beginnen, gebührt
der Zuschlag für die in der Zeit von Samstag
07:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr geleisteten Arbeits-
stunden.

7.3. Arbeitsverhältnisse, in denen die Arbeitszeit nur für
Wochenenden und/oder Feiertage vereinbart ist, sind
von Punkt 7.2. ausgenommen. Zusätzlich können von
Montag bis Freitag Supervisionen, Teambesprechun-
gen, Weiterbildungen udgl. in der Arbeitszeit stattfin-
den.
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8. Normalarbeitszeit von Notärzten bzw Notärztinnen bei besonderen
Erholungsmöglichkeiten

8.1. Die Betriebsvereinbarungen werden gemäß § 5a
(1) AZG ermächtigt, unter den dort angeführten Be-
dingungen (besondere Erholungsmöglichkeiten, ar-
beitsmedizinisches Gutachten) für Notärzte bzw Not-
ärztinnen dreimal pro Woche eine Ausdehnung der
täglichen Normalarbeitszeit auf bis zu 24 Stunden zu-
zulassen.

8.2. Innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von
13 Wochen darf dabei die Normalarbeitszeit im
Durchschnitt 60 Stunden, in einzelnen Wochen eines
Durchrechnungszeitraumes 72 Stunden nicht über-
schreiten.

9. Bereitschaft

9.1. Bereitschaft ist jene Arbeitszeit, während der sich
die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer an einem
von der Arbeitgeberin bzw vom Arbeitgeber bestimm-
ten Ort zur jederzeitigen Arbeitsaufnahme bereitzu-
halten hat und ist voll zu entlohnen.

9.2. Arbeitsbereitschaft ist jene Art von Bereitschaft,
welche in die für die Arbeitnehmerin bzw den Arbeit-
nehmer normale, für den betreffenden Tag vorgese-
hene Arbeitszeit fällt.

9.3. Arbeitsbereitschaft liegt ebenfalls vor, wenn eine
Arbeitnehmerin bzw ein Arbeitnehmer nach Beendi-

gung seiner bzw ihrer normalen, für den betreffenden
Tag vorgesehenen Arbeitszeit, auf Anordnung der
Dienststelle oder, wenn es die Situation erfordert, ohne
ausdrückliche Anordnung, sich an seiner bzw ihrer Ar-
beitsstätte zur Arbeit bereithalten muss. Für jede Stun-
de Arbeitsbereitschaft wird eine Vergütung von 1/173
eines Monatsentgeltes gewährt. Wird bei dieser Form
der Arbeitsbereitschaft von der Arbeitnehmerin bzw
von dem Arbeitnehmer eine tatsächliche Arbeitsleis-
tung erbracht, so richtet sich die Vergütung nach
Punkt 6.4. dieses Anhanges. Die Arbeitszeit inkl Ar-
beitsbereitschaft darf 12 Stunden nicht überschreiten.

10. Rufbereitschaft im Bereich Journaldienste, Überstellungsfahrten und Material-/
Personalfahrten

Ergänzend zu § 22 BARS Rahmen KV gilt:

10.1. Rufbereitschaft ist im Vorhinein im Dienstplan
einzutragen und darf an maximal 2 Wochenenden
pro Monat erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass min-

destens ein dienstfreies Wochenende pro Monat ge-
währt wird.

10.2. Rufbereitschaft ist einzelvertraglich zu vereinba-
ren.

11. Fortbildung

11.1. Unter Fortbildung wird die Verbesserung oder
Vertiefung der Qualifikation in der bereits ausgeübten
beruflichen Tätigkeit verstanden. Auf keinen Fall ist
damit die Erlernung eines anderen als des gegenwär-
tigen ausgeübten Berufes zu verstehen.

11.2. Die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer ist
verpflichtet, die Teilnahme an einer Bildungsveran-
staltung durch eine Bescheinigung des Bildungsträ-
gers nachzuweisen. Näheres kann durch Betriebsver-
einbarung geregelt werden.

11.3. Bei angeordneten Fortbildungsmaßnahmen sind
alle anfallenden Kosten von der Arbeitgeberin bzw
von dem Arbeitgeber zu bezahlen. Die Bildungsveran-
staltung ist Arbeitszeit inklusive der Wegzeit, soweit

diese die tägliche An- und Abfahrtszeit überschreitet.
Für Teilzeitbeschäftigte ist diese Arbeitszeit nicht zu
aliquotieren. Bei Bildungsveranstaltungen, die länger
als 8 Stunden pro Tag dauern, ist vor Beginn Einver-
nehmen hinsichtlich der Zeitabgeltung herzustellen.

11.4. Bei Fortbildungsmaßnahmen, die zwischen Ar-
beitgeberin bzw Arbeitgeber und Arbeitnehmerin
bzw Arbeitnehmer vereinbart werden, ist bei einer
Nichteinigung zwischen Arbeitgeberin bzw Arbeitge-
ber und Arbeitnehmerin bzw Arbeitnehmer vor Antritt
der Bildungsmaßnahme der Betriebsrat einzubinden.

11.5. Soweit eine gesetzliche Fortbildungsverpflich-
tung nicht durch angeordnete oder vereinbarte Bil-
dungsmaßnahmen abgedeckt ist, ist im Ausmaß der

– 60 –Anhang Tirol



noch offenen gesetzlich oder durch das Tiroler Ret-
tungsdienstgesetz vertraglich vorgeschriebenen Stun-
den eine bezahlte Bildungsfreistellung bis zum
Höchstausmaß der gesetzlichen oder vertraglichen
Bestimmungen zu gewähren. Der Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme der Bildungsfreistellung ist einver-
nehmlich festzulegen.

11.6. Sonderregelung NEF Praktikum: Unabhängig
davon, ob die Ausbildung zur Notfallsanitäterin bzw

zum Notfallsanitäter von der Arbeitgeberin bzw von
dem Arbeitgeber oder Arbeitnehmerin bzw Arbeitneh-
mer beabsichtigt ist, gilt Kurs und Krankenhausprakti-
kum im gesetzlichen Mindestausmaß als Dienstzeit
und die dafür anfallenden Kosten sind von der Arbeit-
geberin bzw von dem Arbeitgeber zu tragen. Für die
Zeit des NEF Praktikums besteht kein Anspruch auf ei-
ne Anrechnung als Dienstzeit.

12. Dienstreise:

12.1. Eine Dienstreise liegt vor, wenn eine Arbeitneh-
merin bzw ein Arbeitnehmer über Auftrag der Arbeit-
geberin bzw des Arbeitgebers ihren bzw seinen
Dienstort zur Durchführung von Dienstverrichtungen
verlässt. Die Entschädigung richtet sich nach § 26 (4)
EStG, wobei eine Abrechnung des Tagesgeldes nach
Kalendertagen erfolgt.

12.2. Für die Nutzung des Privatfahrzeuges im Auftrag
der Arbeitgeberin bzw des Arbeitgebers ist der Arbeit-
nehmerin bzw dem Arbeitnehmer grundsätzlich das
jeweilige amtliche Kilometergeld zu vergüten.

12.3. Sollte die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber di-
rekt Kosten übernehmen, die in der Kalkulation des

amtlichen Kilometergeldes berücksichtigt sind, kön-
nen diese (zB Kasko-, Insassen-, Rechtsschutzversiche-
rung etc) von der Arbeitgeberin bzw von dem Arbeit-
geber in Abzug gebracht werden.

12.4. Eine Dienstreiste im Rettungs- und Krankentran-
sportdienst liegt dann vor, wenn die Arbeitnehmerin
bzw der Arbeitnehmer für eine Auftragsnummer
(Eventnummer; entspricht einem Einsatz bzw Auftrag
ab Alarm bis „Frei Funk“) zuzüglich anzunehmender
Rückfahrt länger als 3 Stunden benötigt. Ausgenom-
men von dieser Regelung sind Einsätze bei einem
Großunfall.

13. Übergangsbestimmungen / Vertrauensschutzzulage

13.1.Dieser Anhang ersetzt den bisherigen Anhang für
das Bundesland Tirol zur Gänze und gilt ab dem
1.1.2021 für alle Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitneh-
mer, deren Tätigkeit in den Wirkungsbereich des öf-
fentlichen Rettungsdienstes Tirol fällt, sowie alle sons-
tigen Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer in Tirol im
fachlichen Geltungsbereich dieses Kollektivvertrags.
Mit Wirksamkeit ab dem 1.1.2021 gelten daher für
das Bundesland Tirol ausschließlich die Entgeltbe-
stimmungen gemäß diesem Anhang, soweit nicht der
Rahmenkollektivvertrag Bereiche regelt, die im An-
hang nicht behandelt werden (zB Lehrlinge). Eine
Überzahlung, welche sich aus der bisherigen Einstu-
fung auf Basis der bis 31.12.2020 in Geltung stehenden
kollektivvertraglichen Einstufungs- und Entgeltbestim-
mungen („Altes Entgeltrecht“) ergibt, wird entspre-
chend den Bestimmungen des Pkt 13.3., letzter Satz
aufrechterhalten. Diese Ist-Entgelte erhöhen sich um
denselben Prozentsatz inkl Rundung analog der jähr-
lichen Erhöhung der Löhne und Gehälter des Kollek-
tivvertrages der Sozialwirtschaft Österreich (§ 31
SWÖ-KV).

13.2. Für Arbeitnehmerinnen bzw Arbeitnehmer mit
Eintrittsdatum vor dem 01.01.2021 erfolgt die Einstu-

fung gemäß den Bestimmungen für die Verwen-
dungsgruppen dieses Anhangs entsprechend der ab
1.1.2021 tatsächlich ausgeübten Tätigkeit.

13.3. Eine Differenz zwischen jenem kollektivvertragli-
chen Entgelt, das vor Inkrafttreten dieses Anhanges
gemäß dem Alten Entgeltrecht bezogen wurde, und
dem kollektivvertraglichen Entgelt gemäß diesem An-
hang („Neues Entgeltrecht“) wird ab dem 1.1.2021
ausgeglichen, sodass eine Arbeitnehmerin bzw ein Ar-
beitnehmer unter dem Neuen Entgeltrecht bei ver-
gleichbarer Tätigkeit nicht schlechter gestellt wird
als unter dem Alten Entgeltrecht. Neben dem Lohn
bzw Gehalt werden in die Vergleichsbetrachtung
auch alle festen Zulagen sowie Leitungs- und Funk-
tionszulagen einbezogen, nicht aber variable Vergü-
tungen oder Zulagen. Ergibt die von der Arbeitgebe-
rin bzw vom Arbeitgeber vorzunehmende Vergleichs-
rechnung bei Umstellung auf das Neue Entgeltrecht,
dass das Entgelt gemäß Altem Entgeltrecht jenes ge-
mäß Neuem Entgeltrecht übersteigt, ist von der Arbeit-
geberin bzw vom Arbeitgeber ein allfälliger Differenz-
betrag transparent und rechnerisch nachvollziehbar
darzustellen und als Vertrauensschutzzulage monat-
lich laufend auszugleichen. Die Vertrauensschutzzu-
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lage wird analog der Zulagen und Zuschläge gemäß
Pkt 4.6. jährlich valorisiert.

13.4. Weitere Vergleichsrechnungen nach erstmalig
erfolgter Umstellung werden nur über begründetes
Ersuchen betroffener Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer erstellt.

13.5. Übersteigt das vereinbarte Ist-Entgelt sowohl das
Alte Entgeltrecht als auch das Neue Entgeltrecht,
bleibt dieses unverändert aufrecht. Eine Vergleichs-
betrachtung samt Auszahlung einer allfälligen Ver-
trauensschutzzulage ist auch hier durchzuführen.

14. Erläuterungen zur Einstufung in die Verwendungsgruppen

14.1. Werden Tätigkeiten ausgeführt, die verschiede-
nen Verwendungsgruppen unterliegen, so erfolgt eine
Einreihung in die höhere Verwendungsgruppe, sofern
diese Tätigkeit mindestens 50% der gesamten Ar-
beitszeit in Anspruch nimmt.

14.2. Entfallen auf die Tätigkeit einer höheren Verwen-
dungsgruppe weniger als 50% der Arbeitszeit, so er-

folgt die Einreihung in die niedrigere Verwendungs-
gruppe. Für Tätigkeiten der höheren Verwendungs-
gruppe besteht als Ausgleich Anspruch auf eine Funk-
tionszulage nach Punkt 4.3.2. und Punkt 4.3.3. im Ma-
ximalausmaß von insgesamt € 427,31/Monat, welche
dem Verhältnis der qualitativen Mehrleistung Rech-
nung trägt.
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VII. ANHANG FÜR DAS BUNDESLAND VORARLBERG
01. Jänner 2025

Dieser Anhang beinhaltet die landesspezifischen, dem
Anhang vorbehaltenen Bestimmungen des Kollektiv-

vertrages, die einen integrierenden Bestandteil des-
selben bilden.
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A. ARBEITNEHMER BZW ARBEITNEHMERINNEN, DIE BIS ZUM 31.12.2018
EINGETRETEN UND NICHT INS NEUE GEHALTSSYSTEM OPTIERT SIND

1. Verwendungsgruppenschema

Als Basis gilt das Verwendungs- und Dienstposten-
schema für Landes- und Gemeindeangestellte (siehe
Punkt 2.), welches die Einstufungen in die Gruppen
e/1 bis a/2 und in die Stufen 1 bis 23 vorsieht.
Die Zuordnung der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen erfolgt immer in die Verwendungsstufe x/1 lt
nachstehender Zuordnung. Die Verwendungsstufe
x/2 bleibt außerordentlichen Leistungsauszeichnun-
gen vorbehalten.

e/1: Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen in Ret-
tungssanitäter-Ausbildung (RS) bzw Hilfskräfte
in Lager, Verwaltung
Ausbildungsvoraussetzungen: Erste-Hilfe-Kurs
(EH), Ausbildung Sicherer Einsatzfahrer bzw Ein-
satzfahrerinnen (SEF)

d/1: Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Ret-
tungs- und Krankentransportdienst (RKT), Sach-
bearbeiter bzw Sachbearbeiterinnen in Verwal-
tung
Ausbildungsvoraussetzungen: EH, SEF, RS, Not-
fallsanitäter bzw Notfallsanitäterinnen-Ausbil-
dung (NFS), Lehrabschluss

c/1: Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen in Füh-
rungsfunktionen RKT-Dienst, Leitstellendispo-
nenten bzw Leitstellendisponentinnen,
Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterinnen mit Ei-
genverantwortung im Verwaltungsbereich
Ausbildungsvoraussetzungen: EH, SEF, RS, NFS,
Führungskräfteausbildung nach internen Richtli-
nien des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin,
abgeschl. Fachausbildung

b/1: Referatsleiter bzw Referatsleiterin, Buchhalter
bzw Buchhalterin mit Buchhalterprüfung
Ausbildungsvoraussetzungen: Wie c/1, Reifeprü-
fung

a/1: Geschäftsführer bzw Geschäftsführerin, Medizi-
ner bzw Medizinerin
Ausbildungsvoraussetzung: Fachausbildung,
Universitätsstudium

Die Gehaltstabelle der Gemeindebediensteten sieht
neben der Verwendungsstufe auch eine Eingliede-
rung nach Alter vor. Dabei zählt das jeweils vollendete
Lebensjahr lt Tabelle. Die Vorrückung erfolgt zu den
Stichtagen 01.01. und 01.07. D.h., wer sein Lebensjahr
im Zeitraum April - September vollendet, wird mit
Stichtag 01.07. in die nächst höhere Stufe vorgereiht;
wer sein Lebensjahr im Zeitraum Oktober - März voll-
endet, wird mit Stichtag 01.01. des folgenden Jahres in

die nächst höhere Stufe vorgereiht. Abweichend von
§ 29 Abs 1 und 2 des Allgemeinen Teils dieses Kollektiv-
vertrages erfolgt die Einstufung in die Verwendungs-
gruppen e - c der Gehaltstabelle je nach Lebensjahr
nach folgendem Schema:

Nach Vollendung des Lebens-
jahres

in die Gehaltsstufe der jeweili-
gen Verwendungsgruppe

20. 2

21. 2

22. 3

23. 3

24. 3

25. 4

26. 4

27. 5

28. 5

29. 5

30. 6

31. 6

32. 7

33. 7

34. 7

35. 8

36. 8

37. 9

38. 9

39. 9

40. 10

41. 10

42. 11

43. 11

44. 11

45. 12

46. 12

47. 13

48. 13

49. 13

50. 14

51. 14

52. 15

53. 15

54. 15

55. 16
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2. Gehaltstabelle

Gehalt samt besonderen Zulagen und Teuerungszulagen
gültig ab 1. Jänner 2025

Verwendungs- und Dienstpostengruppe

St. e/1 e/2 d/1 d/2 c/1 c/2 b/1 b/2 a/1 a/2

1 2.434,87 2.495,97 2.518,99 2.594,53 2.632,04 2.726,08

2 2.481,70 2.548,08 2.594,62 2.676,99 2.716,49 2.820,27 2.952,41 3.101,08

3 2.529,11 2.599,32 2.669,91 2.759,34 2.801,78 2.898,03 3.072,45 3.239,87

4 2.576,71 2.651,54 2.745,60 2.841,97 2.888,08 2.995,46 3.195,73 3.360,95 3.681,27 3.870,00

5 2.623,73 2.703,34 2.820,88 2.932,44 2.964,25 3.112,90 3.319,59 3.499,99 3.838,31 4.045,99

6 2.670,78 2.755,17 2.898,03 3.007,55 3.051,65 3.232,93 3.425,87 3.639,26 3.996,20 4.222,12

7 2.708,76 2.797,99 2.934,24 3.062,81 3.119,13 3.314,53 3.549,66 3.778,99 4.153,18 4.398,33

8 2.746,61 2.840,23 2.980,26 3.136,09 3.188,20 3.377,84 3.672,97 3.917,38 4.320,31 4.584,70

9 2.784,28 2.883,06 3.044,50 3.211,52 3.257,29 3.459,40 3.723,15 3.982,41 4.412,75 4.696,62

10 2.803,29 2.903,44 3.086,24 3.254,93 3.304,51 3.520,43 3.824,64 4.098,93 4.558,71 4.860,96

11 2.821,80 2.925,54 3.128,62 3.299,18 3.351,07 3.581,81 3.926,62 4.200,91 4.705,33 5.025,32

12 2.839,62 2.925,54 3.171,69 3.343,12 3.379,68 3.643,21 4.071,22 4.345,87 4.925,73 5.264,91

13 2.858,49 2.930,43 3.216,29 3.368,86 3.427,02 3.704,18 4.215,33 4.491,57 5.072,50 5.410,76

14 2.877,39 2.953,54 3.260,53 3.412,44 3.473,72 3.765,16 4.360,48 4.638,20 5.218,05 5.557,11

15 2.899,88 2.978,56 3.304,21 3.457,06 3.527,03 3.832,67 4.506,43 4.783,13 5.363,72 5.702,42

16 2.899,88 3.002,63 3.329,98 3.500,86 3.579,97 3.900,60 4.652,35 4.929,69 5.509,69 5.848,74

17 2.905,21 3.027,02 3.373,65 3.544,42 3.632,67 3.968,45 4.798,45 5.075,36 5.655,88 5.991,74

18 2.928,05 3.051,40 3.418,02 3.588,13 3.771,18 4.142,16 4.944,91 5.221,59 5.801,48 6.132,83

19 2.952,21 3.077,28 3.461,45 3.631,86 3.909,28 4.315,30 5.093,49 5.370,95 5.994,11 6.321,96

20 2.986,89 3.113,66 3.522,23 3.692,88 4.059,49 4.501,67 5.247,33 5.525,32 6.193,80 6.521,61

21 3.589,83 3.760,10 4.150,81 4.687,72 5.404,96 5.681,38 6.393,17 6.720,39

22 6.592,34 6.919,13

23 6.791,57 7.118,91

Die Basisgehälter werden jährlich zum 31.12. wie die
der Bediensteten des Landes Vorarlberg valorisiert.

Die valorisierten Gehälter treten mit 01.01. des folgen-
den Jahres in Kraft.

3. Zulagen

Folgende Zulagen sind je nach Verwendung für Ar-
beitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen des RKT vorgese-
hen und erhöhen sich analog des Grundgehaltes lt
jährlicher Valorisierung durch das Land Vorarlberg
(Stand 01.01.2025):

1. Nachtdienstzulage RKT .......... € 86,95 pro Dienst
2. Bereitschaftszulage

12 Stunden RKT ..................... € 55,73 pro Dienst
14 Stunden RFL RKT ............... € 65,02 pro Dienst

3. Erschwerniszulage RKT (nicht
Verwaltung) ......................... € 201,37 pro Monat

4. Verwendungszulage I für RKT Personal
bis zum 20. Dienstjahr RKT ..... € 106,86 pro Monat
ab dem 21. Dienstjahr RKT ..... € 129,17 pro Monat

8. Sonn- und Feiertagszulage
RKT € 6,82 pro Stunde

Die pauschalierten Erschwerniszulagen basieren auf
Durchschnittsberechnungen, in denen auch die Zei-

ten des Erholungsurlaubes und sonstige Abwesenhei-
ten vom Dienst berücksichtigt sind.
Bei den pauschalierten Zulagen handelt es sich um
pauschalierte Nebenbezüge im Sinne der Nebenbe-
zügeverordnung. Sie sind somit nicht sonderzahlungs-
fähig.
Die Haushalts- bzw Familien- und Kinderzulage wird
analog dem Vorarlberger Gemeindebedienstetenge-
setz gewährt.
Es wird eine Kinderzulage gewährt, sofern eine aktuell
gültige Bestätigung über den Familienbeihilfenbezug
vorgelegt wird. Für die Zeiten eines Zivil- oder Prä-
senzdienstes des Kindes wird ebenfalls die Kinderzula-
ge ausbezahlt. Unterbrechungen bis zu drei Monaten
für die Zeit zwischen Berufs-/Schulausbildung und
Präsenz-/Zivildienst unterbrechen die Kinderzulage
nicht. Das Höchstalter des Kindes für die Gewährung
der Kinderzulage während der Berufs-/Schulausbil-
dung beträgt 25 Jahre.
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Stand 2025
Haushaltszulage bzw Familienzu-
lage ......................................... € 89,23 pro Monat
Kinderzulage für das 1. Kind ....... € 101,70 pro Monat
Kinderzulage für das 2. Kind ....... € 102,82 pro Monat
Kinderzulage für das 3. Kind ....... € 108,60 pro Monat
und jedes weitere Kind ............... € 112,49 pro Monat

Haushalts- bzw Familienzulage sowie die Kinderzula-
ge kann nur ein Anspruchsberechtigter pro Kind be-
ziehen. Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinder-
zulage (oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienst-
verhältnis zu einem anderen Arbeitgeber) nur einmal,
dh nur für einen Elternteil. Diese beiden Zulagen sind
sonderzahlungsfähig.
Hat ein Arbeitnehmer bzw eine Arbeitnehmerin die
höchste Vorrückung lt Dienstjahren erreicht, so be-

steht auf Ansuchen die Möglichkeit, eine Dienstalters-
zulage lt folgender Tabelle zu erhalten. Ein Rechtsan-
spruch besteht nicht.

Dienstalterszulagen:

Verwendungsgruppe – Dienstpostengruppe (in Euro)

Gruppe
e/1

Gruppe
e/2

Gruppe
d/1

Gruppe
d/2

Gruppe
c/1

Gruppe
c/2

29,05 32,51 53,54 58,28 75,94 98,08

Gruppe
b/1

Gruppe
b/2

Gruppe
a/1

Gruppe
a/2

129,08 135,81 163,70 171,00

4. Überstundenteiler

Der Überstundenteiler beträgt für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen 1/173.

5. Reisegebührenregelung

Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen werden vom
Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin Reisegebüh-
ren vergütet, wenn folgende Umstände eintreten:
Dienstlich angeordnete bzw notwendige Fahrt im Sin-
ne der Aufgabenerfüllung mit dem Privat-PKW, wenn
die zurückgelegte Strecke zusätzlich zum Arbeitsweg
anfällt bzw den täglichen Arbeitsweg verlängert, wer-
den mit dem amtlichen Kilometergeld von derzeit
€ 0,50 vergütet.
Mehrkilometer zu Außenstellen der Hauptdienststelle
werden zur Ableistung der Dienste laut Dienstplan
mit dem halben amtlichen Kilometersatz in Höhe von
€ 0,25, vergütet, wenn der Kilometeraufwand größer
ist als zur Hauptdienststelle.
Reisekosten für Reisen in andere Bundesländer oder
ins Ausland werden zu 100% laut Beleg ersetzt, sofern

vor Antritt der Reise die Reise bewilligt und das Reise-
mittel mit dem direkten Vorgesetzten definiert wurde.
Nächtigungsgebühren für Reisen in andere Bundes-
länder oder ins Ausland werden zu 100% laut Beleg
ersetzt, sofern vor Antritt der Reise die Reise bewilligt
und das Quartier mit dem direkten Vorgesetzten defi-
niert wurde.
Ein voller Tagesverpflegungssatz kommt dann zur
Auszahlung, wenn der Aufenthalt außerhalb der Vor-
arlberger Landesgrenzenmehr als 10 Stunden beträgt
und keine Einladung vorliegt. Der Tagessatz in Höhe
von € 33,60 wird in 12/12 unterteilt, davon 2/12 für
Frühstück, 5/12 für Mittagessen und 5/12 für das
Abendessen. Ein teilweiser Tagessatz ist nicht vorgese-
hen.
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B. ARBEITNEHMER BZW ARBEITNEHMERINNEN, DIE AB 1.1.2019
EINGETRETEN ODER MIT 1.1.2019 INS NEUE GEHALTSSYSTEM

OPTIERT SIND
Anfor-

derungs-
wert-

gruppe

Ge-
haltsk-
lassen

RKT RKT Gesundheit Aus- und Wei-
terbildung Führung Kfm./Admin IKT

15 1
Kfm./Adm. Ser-
vicedienste18 2

21 3
24 4 RKT Rettungs-

sanitäter/innen Kfm./Adm. Sach-
bearbeitung All-

gemein

27 5

30 6

RKT Notfallsani-
täter/innen

Aus- und Wei-
terb. Erste Hilfe IKT Support

33 7
RKT Disponent/

innen
Kfm./Adm. Sach-
bearbeitung Spe-

zialisiert

36 8
39 9

IKT System-
betrieb

42 10 Aus-und Weiter-
bildung des Ret-
tungsdienstes

Führung III
45 11

Kfm./Adm. Fach-
bearbeitung48 12 IKT System-

entwicklung51 13
54 14
57 15

Führung II B

Kfm./Adm. Ex-
pert/innen

IKT System-
beratung60 16

63 17 Allgemein-
mediziner/innen

66 18
69 19

Führung II A72 20 Ärzt. Experten/
innen

75 21
78 22
81 23
84 24
87 25
90 26

1. Verwendungsgruppen

Grundlage für die Verwendungsgruppen bildet der
neue Einreihungsplan für die Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen in Vorarlberg. Dieser Einreihungs-
plan ist in Modellstellen mit Modellfunktionen einge-
teilt:

a.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion RKT Dis-
ponent und Disponentin:
Annahme und Weiterleitung der Einsätze des Ret-
tungsdienstes entsprechend ihrer Dringlichkeit, Über-
wachung und Koordination aller Hilfs- und Rettungs-
einsätze mit den Krankenhäusern, Funktionsüberprü-
fung der für das Leitstellenpersonal relevanten Ge-
räte.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus

• Selbstständigkeit/Fachkompetenz

7 8 9

1 2 3

Einsatzsachbear-
beiter/in im Nor-
maldienst: Wei-
terleitung und

Koordination der
Rettungseinsätze

Selbstständige
Koordination der

Leitstelle im
Schichtbetrieb,

Weiterleitung der
Rettungseinsätze

Zusätzlich zu Stu-
fe 2:

Durchführung
anspruchsvoller
Aufgaben wie
Einsatzleitung,
Training/Ausbil-
dung von Mitar-
beiter/innen, Ent-

wicklung von
Qualitätsstan-

dards
 Selbstständig-

keit/
Fachkompetenz
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b.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion RKT
Notfallsanitäter und Notfallsanitäterin
Qualifizierte Durchführung von Rettungseinsätzen so-
wie lebensrettender Sofortmaßnahmen, Betreuung
von Notfallpatient/innen, Tätigkeiten entsprechend
der Notfallkompetenz, Lenken der Einsatzfahrzeuge,
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge
und der medizinischen Ausrüstung.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Fachkompetenz/Aufgabenbereich

7 8 9

1 2 3

Selbstständige,
eigenverantwort-
liche Versorgung
kranker, verletzter

und sonstiger
hilfsbedürftiger
Personen ent-
sprechend der
aktuellen Stan-

dards;
qualifizierte

Durchführung
von lebensretten-
den Sofortmaß-

nahmen;
Unterstützung des
Arztes bei allen

notfall- und kata-
strophen-medizi-
nischen Maßnah-
men, Betreuung
von Notfallpati-

ent/innen

Zusätzlich zur
Stufe 2: Tätigkei-
ten entsprechend
der Berechtigung
zur Durchführung
von Notfallkom-
petenzen, Arznei-
mittellehre und
Venenzugang

und Infusion (ge-
mäß §10 und 11
Sanitätergesetz)

Zusätzlich zur
Stufe 3:

Vertretung des
Leiters in allen
Aufgaben der
operativen Füh-
rung der Dienst-
stelle, fachliche
Beratung und

Unterweisung von
Kolleg/innen

 Fachkompe-
tenz/Aufgaben-

bereich

c.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion RKT Ret-
tungssanitäter und RKT Rettungssanitäterin
Durchführung von Rettungseinsätzen, sowie lebens-
rettender Sofortmaßnahmen, Lenken der Einsatzfahr-
zeuge, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der
Fahrzeuge und medizinischen Ausrüstung, Reinigung
des Wageninneren von verschmutztem Inventar.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus

• Fachkompetenz/Aufgabenbereich

4 5

1 2

Rettungssanitä-
ter/innen in Aus-
bildung, Einsatz
im Aufgabenge-
biet der Rettungs-
sanitäter/innen

und/oder Fahrer/
innen von Ein-
satzfahrzeugen

Selbstständige,
eigenverantwort-
liche Versorgung
kranker, verletzter

und sonstiger
hilfsbedürftiger
Personen ent-
sprechend der
aktuellen Stan-

dards;
qualifizierte

 Fachkompe-
tenz/

Aufgabenbereich

Durchführung
von lebensretten-
den Sofortmaß-

nahmen

d.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Ge-
sundheit ärztlicher Experte / ärztliche Expertin
Erstellung von Expertisen zu komplexen, auch kontro-
versiellen medizinischen Aufgabenstellungen. Über-
nahme von konzeptionellen Aufgaben, wie Einführung
neuer Methoden / Verfahren, Entwicklung von Stan-
dards und Prozeduren, was profundes Expert/innen-
wissen erfordert, Beratung der Geschäftsführung in
der strategischen Ausrichtung. Unterweisung von Kol-
leg/innen in anspruchsvollen medizinischen Themen-
stellungen.

20

1

Ärztliche Expert/
innen

e.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Gesund-
heit Allgemeinmediziner / Allgemeinmedizinerin
Ärzte bzw Ärztinnen mit abgeschlossener Ausbildung
zum/zur Allgemeinmediziner/in. Ausführung spezifi-
scher Tätigkeiten, für die keine Ausbildung zum Fach-
arzt erforderlich ist.
Einsatz bei der medizinischen Begleitung von Kran-
kentransporten, als Betriebsarzt bzw Betriebsärztin,
Notarzt bzw Notärztin oder Sekundararzt bzw Sekun-
darärztin.

17

1

Allgemeinmedi-
ziner/innen

f.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Aus- und
Weiterbildung des Rettungsdienstes
Vorbereitung und Moderation von Aus- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen für den Rettungsdienst, Ab-
stimmung der Programme auf die Teilnehmerstruktur.
In anspruchsvoller Situation auch Organisation, Koor-
dination und Steuerung von Lehrgängen, Evaluierung
der Lehrgänge, Überarbeitung und Weiterentwick-
lung von Lehrgängen.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Wirkungsbreite

10 11

1 2

Selbstständige
Vorbereitung,
Durchführung
und Moderation
von Lehrgängen
für den Rettungs-
dienst, Anpassung

Zusätzlich zu
Stufe 1:

Organisation/Ko-
ordination, Eva-
luierung und
Weiterentwick-
lung von Lehr-

 Wirkungs-
breite
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der vorgegebe-
nen Programme
an die Teilneh-

mer/innen

gängen für den
Rettungsdienst,
fachliche Bera-
tung von Kolleg/

innen

g.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Aus-
und Weiterbildung Erste Hilfe
Vorbereitung und Moderation von Erste-Hilfe-Kursen
entsprechend detailliert vorgegebener Ausbildungs-
programme.

6

1

Selbstständige
Vorbereitung,
Durchführung
und Moderation
von Erste-Hilfe-

Kursen

h.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Führung
IIA
Führungskräfte der zweiten Führungsebene, die ein
Referat eigenverantwortlich führen. Das Referat ist di-
rekt einem/einer Geschäftsleiter/in unterstellt. Neben
der Führungsverantwortung ist der Aufgabenbereich
maßgeblich durch grundsätzliche Konzeptionen so-
wie Mitwirkung bei der Festlegung der Geschäftsbe-
reichsstrategie gekennzeichnet.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Wirkungsbreite

• Lösungsart

Lösungsart 
Erarbeitung

komplexer, viel-
seitiger Lösun-
gen in Grund-
satzfragen

20 21

2b 3

Erarbeitung
komplexer Lö-
sungen in be-
kannten Vorha-

ben

19 20

1 2a

Bearbei-
tung eines
umfassen-
den, stark
vernetzten
Fachbe-
reichs

Bearbei-
tung meh-
rerer an-

spruchsvol-
ler Fachbe-

reiche

 Wir-
kungsbreite

i.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Führung
IIB
Führungskräfte der zweiten Führungsebene, die ein
Referat eigenverantwortlich führen. Der/Die Referats-
leiter/in ist direkt einem/einer Geschäftsleiter/in un-
terstellt. Ausführung von anspruchsvollen Sachaufga-
ben, Erarbeitung von Problemlösungen und Experti-
sen sowie Führungsaufgaben wie Einsatzplanung
und -überwachung. Insbesondere auch Personalfüh-
rungsaufgaben wie:

• Personalbedarfsermittlung im Hinblick auf Erforder-
nisse der Organisation und absehbaren Personal-
wechsel: Bedarfsoptimierung in kapazitiver und
qualitativer Hinsicht

• Personalbeschaffung: Mitwirkung bei Ausschrei-
bung, Auswahl und Einführung

• Personalbetreuung und -entwicklung: Personalbe-
urteilung, Erkennen von Qualifikation/Fähigkeiten,
Mitarbeiter/innengespräch, Förderung, Karriere-
planung, Fortbildung, Gehaltsentwicklung

Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Handlungsspielraum

• Aufgabencharakter

Aufgabencha-
rakter 

Aufgaben in ei-
nem in der Or-
ganisation stark

vernetzen
Fachbereich

16 17

2b 3

Aufgaben in ei-
nem klar abge-
grenzten Fach-

bereich

15 16

1 2a

Grobe
Rahmen-
vorgaben

Konkrete
Ziele, brei-
ter Hand-
lungsspiel-
raum in der
Wahl der
Mittel

 Hand-
lungsspiel-

raum

j.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Führung
III
Direkte Führung von ausführenden Mitarbeiter/innen
auf der untersten Führungsebene. Ausführung von Sa-
chaufgaben und täglichen Führungsaufgaben wie
Einsatzplanung und -überwachung. Insbesondere
auch Personalführungsaufgaben wie:
Personalbedarfsermittlung im Hinblick auf Erforder-
nisse der Organisation und absehbaren Personal-
wechsel: Bedarfsoptimierung in kapazitativer und
qualitativer Hinsicht
Personalbetreuung und -entwicklung: Personalbeur-
teilung, Erkennen von Qualifikation/Fähigkeiten, Mit-
arbeiter/innengespräch, Förderung, Karrierepla-
nung, Fortbildung
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Aufgabenbereich

• Führungsspanne
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Führungs-
spanne 

Direkte Führung
von mehr als

40 Mitarbeiter/
innen (1)

12 13 14

3c 4b 5

Direkte Führung
von 21 bis

40 Mitarbeiter/
innen (1)

11 12 13

2b 3b 4a

Direkte Führung
von bis zu

20 Mitarbeiter/
innen (1)

10 11 12

1 2a 3a

Gleicharti-
ge Sachbe-

reiche

Mehrere,
heterogene
Sachberei-

che

Überschau-
barer ab-
gegrenzter
Fachbe-
reich

 Aufga-
benbereich

(1) Zur Führungsspanne zählen auch Zivildiener.

k.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Kfm./
Adm. Experte / Expertin
Dispositive / konzeptionelle Bearbeitung von komple-
xen, mitunter auch kontroversen Problemstellungen.
Die Aufgaben und Aufträge haben häufig Projektcha-
rakter. In anspruchsvoller Situation auch Entwicklung
von Konzepten / Strategien. Erstellung von Entschei-
dungsgrundlagen nach Prüfung der Sachverhaltsdar-
stellung. Tiefgreifende Kenntnis der fachspezifischen,
gesetzlichen Grundlagen.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Lösungsprozess

15 16

1 2a

Erarbeitung von
Standardlösun-
gen, Expertisen

Erarbeitung von
Lösungen/Exper-
tisen mit hohem
innovativem, kon-
zeptionellem An-

teil

 Lösungs-
prozess

l.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Kfm./
Adm. Fachbearbeitung
Bearbeitung von fallbezogenen, individuellen Aufga-
benstellungen innerhalb grober Rahmenvorgaben.
Erfordert systematische Kenntnisse der fachspezifi-
schen und gesetzlichen Grundlagen im Fachbereich,
auch die Fähigkeit zu analysieren und strukturiert zu
recherchieren. Erarbeitung von Analysen und Stel-
lungnahmen, Prüfung von Sachverhalten, Verfassung
von Gutachten und Berichten.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Grad der Fachführung

• Komplexität Fachbereich

Komplexität
Fachbereich 
Komplex, um-
fassend vielsei-

tig

12 13

2b 3

Abgegrenzt,
überschaubar

11 12

1 2a

Fachliche
Betreuung

Fachliche
Kontrolle,
Arbeitsver-
teilung

Grad der
Fachfüh-

rung

m.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Kfm./
Adm. Sachbearbeitung spezialisiert
Eigenverantwortliche Bearbeitung von fallbezogenen
Aufgabenstellungen nach Musterabläufen, Richtli-
nien, Gesetzen innerhalb von Sachbereichen im Ver-
waltungsbereich. Abklärungen, standardisierte Analy-
sen, Berichterstattung und Stellungnahmen.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Komplexität Sachbereiche

• Handlungskompetenz

Handlungs-
kompetenz 
Fachliche Be-
treuung, Unter-
weisung von
Kolleg/innen

9 10

3b 4

Aktiv: Vorberei-
tung, Durchfüh-
rung der Fälle,
Abstimmung

der Planungen/
Disposition auf
individuell,

wechselnde Si-
tuationen

8 9

2b 3a

Reaktiv: vielsei-
tige Ausführun-
gen nach gro-
bem Auftrag

7 8

1 2a

Homogen:
mehrere

gleichartige
Sachberei-

che

Heterogen:
mehrere
verschie-
denartige
Sachberei-

che

 Komple-
xität Sach-
bereiche

n.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Kfm./
Adm. Sachbearbeitung allgemein
Ausführung von Detailarbeiten innerhalb eines Sach-
gebietes im Verwaltungsbereich: Formularbearbei-
tung, Detailabklärungen, Erteilung von Routineaus-
künften usw
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Einsatzspektrum

• Handlungsspielraum
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Handlungs-
spielraum 
Aktive Bearbei-
tung: Eigen-

ständige Festle-
gung in Aus-
führungen

(Optimierung)

5 6

2b 3

Reaktive Bear-
beitung: Klare,
eng gesteckte
Richtlinien /
Vorgaben

4 5

1 2a

Einzelne
Stammauf-

gaben

Breites Auf-
gaben-
spektrum

 Einsatz-
spektrum

o.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion Kfm./
Adm. Servicedienste
Ausführung von einfachen Routinearbeiten im Ver-
waltungsbereich.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Auftragscharakter

• Selbstständigkeit

Selbstständig-
keit 

Eigenständig 2 3

2b 3

Erhält Unter-
stützung, Über-

prüfung

1 2

1 2a

Einzelne
Aufträge –
kein Eingriff
in Arbeits-
abläufe

Stammauf-
träge – An-
passung
Arbeitsab-
läufe im
Rahmen

dieser Auf-
gaben

 Auf-
tragscha-
rakter

p.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion IKT Sys-
temberatung
Analyse betrieblicher Abläufe, Entwicklung von Kon-
zepten und Vorgaben. Verantwortung für gesamte
Umsetzung (inhaltlich, technisch, organisatorisch ...).
Implementierung; großteils Projektarbeit.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Innovationsgrad

15 16

1 2

Großteils konven-
tionelle Prozesse,
Adaptierungen
nach konkreten

Zielen

Neugestaltung
von Prozessen

nach generellen
Zielen

 Innovations-
grad

q.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion IKT Sys-
tementwicklung
Entwicklung, Betreuung, Implementierung und Custo-
mizing von IT-Systemen: überwiegend in Projektarbeit.
Eigenverantwortliche Bearbeitung von umfassenden
Problemstellungen.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Projektumfang

12 13

1 2

Teilsysteme Gesamtsysteme  Projektumfang

r.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion IKT Sys-
tembetrieb
Einsatzplanung, Administration, Organisation des
operativen IT-Betriebes, Prozessoptimierung, Konzep-
tion von Ablaufroutinen.
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Aufgabencharakter

• Fachführung

Fachführung


Arbeitsvertei-
lung, Kontrolle,
Mitarbeiter/in-
neninstruktion

10 11

2b 3

Fachliche Be-
treuung

anderer Mitar-
beiter/innen

9 10

1 2a

Vielseitige
Aufgaben
nach ein-
deutigen
Richtlinien,
Gewohn-

heiten oder
Erfahrung

Anspruchs-
volle Auf-
gaben,
Analyse,
profunde
Fachkennt-

nisse

 Auf-
tragscha-
rakter
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s.) Modellstellenportfolio zur Modellfunktion IKT Sup-
port
Help-Desk-Unterstützung der IT-Benutzer. Installation
von Programmen, Einrichten von PCs. Bearbeitung
von fallbezogenen Problemstellungen nach Muster-
abläufen, (genauen) Richtlinien innerhalb des Aufga-
bengebietes, inkl dazu erforderlicher Erörterungen
und Abklärungen mit Benutzern (Anwendertipps) usw
Unterschiede in den Stellenanforderungen ergeben
sich aus:

• Kommunikationspartner

6 7

1 2

Routinepartner Fachlich an-
spruchsvolle Part-

ner

 Kommunika-
tionspartner
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2. Gehaltsschema

Sämtliche Stellen im neuen Gehaltssystem sind im
neuen Einreihungsplan Modellstellen undModellfunk-
tionen zugeordnet.
Die Basis für die Gehaltstabelle bildet die Tabelle für
die Vbg. Gemeindeangestellten (GAG 2005) in der ak-

tuellen Fassung. Diese Tabelle wird nach festgelegten
Prozentsätzen reduziert und bildet den KV Mindestge-
halt. Die Basisgehälter werden jährlich zum 31.12. va-
lorisiert. Die valorisierten Gehälter treten mit 1.1. des
folgenden Jahres in Kraft.

Gehaltsschema 2025

Ge-
halts-
klas-
se

Ge-
halts-
stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stel-
len-
wert

1 15 2.302,64 2.445,77 2.529,50 2.588,90 2.634,98 2.672,63 2.672,63 2.672,63 2.672,63 2.672,63 2.672,63 2.672,63

2 18 2.363,37 2.518,72 2.609,60 2.674,08 2.724,09 2.764,95 2.764,95 2.764,95 2.764,95 2.764,95 2.764,95 2.764,95

3 21 2.443,96 2.615,46 2.715,78 2.786,96 2.842,17 2.887,29 2.887,29 2.887,29 2.887,29 2.887,29 2.887,29 2.887,29

4 24 2.531,21 2.720,16 2.830,70 2.909,12 2.970,40 3.021,85 3.021,85 3.021,85 3.021,85 3.021,85 3.021,85 3.021,85

5 27 2.617,39 2.808,86 2.920,86 3.002,87 3.066,67 3.118,79 3.162,86 3.162,86 3.162,86 3.162,86 3.162,86 3.162,86

6 30 2.715,79 2.927,53 3.054,80 3.145,11 3.215,16 3.272,39 3.320,78 3.320,78 3.320,78 3.320,78 3.320,78 3.320,78

7 33 2.869,13 3.094,12 3.225,72 3.319,11 3.391,55 3.450,72 3.500,76 3.500,76 3.500,76 3.500,76 3.500,76 3.500,76

8 36 3.001,99 3.247,27 3.390,76 3.492,56 3.571,53 3.636,04 3.690,59 3.690,59 3.690,59 3.690,59 3.690,59 3.690,59

9 39 3.165,78 3.420,65 3.569,75 3.675,53 3.757,58 3.824,61 3.881,30 3.930,40 3.930,40 3.930,40 3.930,40 3.930,40

10 42 3.344,57 3.620,69 3.782,22 3.896,83 3.985,72 4.058,35 4.119,75 4.172,95 4.172,95 4.172,95 4.172,95 4.172,95

11 45 3.575,52 3.880,68 4.059,17 4.185,82 4.284,06 4.364,33 4.432,19 4.490,98 4.490,98 4.490,98 4.490,98 4.490,98

12 48 3.786,41 4.103,77 4.289,39 4.421,10 4.523,26 4.606,74 4.677,31 4.738,44 4.792,37 4.792,37 4.792,37 4.792,37

13 51 4.055,81 4.413,46 4.622,66 4.771,09 4.886,23 4.980,30 5.059,83 5.128,74 5.189,50 5.189,50 5.189,50 5.189,50

14 54 4.344,60 4.737,42 4.967,20 5.130,23 5.254,93 5.354,76 5.439,17 5.512,28 5.576,77 5.576,77 5.576,77 5.576,77

15 57 4.654,95 5.072,27 5.312,59 5.479,93 5.609,74 5.715,78 5.805,45 5.883,13 5.951,64 6.012,93 6.012,93 6.012,93

16 60 4.878,64 5.373,12 5.655,93 5.856,58 6.012,22 6.139,39 6.246,91 6.340,05 6.422,20 6.495,68 6.495,68 6.495,68

17 63 5.097,72 5.681,71 6.021,22 6.262,09 6.448,92 6.601,58 6.730,66 6.842,46 6.941,08 7.029,30 7.029,30 7.029,30

18 66 5.479,36 6.095,50 6.455,94 6.711,66 6.910,02 7.072,08 7.209,10 7.327,80 7.432,50 7.526,16 7.610,87 7.610,87

19 69 5.925,74 6.594,84 6.986,25 7.263,96 7.479,37 7.655,37 7.804,17 7.933,07 8.046,77 8.148,47 8.240,48 8.240,48

20 72 6.363,38 7.102,26 7.534,47 7.841,13 8.079,01 8.273,35 8.437,68 8.580,02 8.705,58 8.817,88 8.919,48 8.919,48

21 75 6.830,11 7.615,72 8.075,27 8.401,32 8.654,24 8.860,88 9.035,58 9.186,94 9.320,43 9.439,85 9.547,87 9.646,48

22 78 7.302,66 8.144,65 8.637,16 8.986,63 9.257,69 9.479,15 9.666,40 9.828,61 9.971,68 10.099,67 10.215,44 10.321,13

23 81 7.744,67 8.660,87 9.196,82 9.577,08 9.872,03 10.113,03 10.316,79 10.493,29 10.648,97 10.788,24 10.914,22 11.029,23

3. Zulagen

Folgenden Zulagen sind je nach Verwendung für Ar-
beitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen des RKT vorgese-
hen und erhöhen sich analog des Grundgehaltes lt
jährlicher Valorisierung (Stand 1.1.2025)

1. Nachtzulage RKT .................... € 86,95 pro Dienst
2. Bereitschaftszulage

12 Stunden RKT ...................... € 55,73 pro Dienst
14 Stunden RFL ...................... € 65,02 pro Dienst

3. Sonn- und Feiertagszulage ..... € 6,82 pro Stunde

Es wird eine Kinderzulage gewährt, sofern eine aktuell
gültige Bestätigung über den Familienbeihilfenbezug
vorgelegt wird. Für die Zeiten eines Zivil- oder Prä-
senzdienstes des Kindes wird ebenfalls die Kinderzula-

ge ausbezahlt. Unterbrechungen bis zu drei Monaten
für die Zeit zwischen Berufs-/Schulausbildung und
Präsenz-/Zivildienst unterbrechen die Kinderzulage
nicht. Das Höchstalter des Kindes für die Gewährung
der Kinderzulage während der Berufs-/Schulausbil-
dung beträgt 25 Jahre.

Stand 2025
Kinderzulage für das 1. Kind ....... € 101,70 pro Monat
Kinderzulage für das 2. Kind ....... € 102,82 pro Monat
Kinderzulage für das 3. Kind ....... € 108,60 pro Monat
und jedes weitere zu berücksichti-
gende Kind ............................... € 112,49 pro Monat
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Die Kinderzulage kann nur ein Anspruchsberechtigter
bzw eine Anspruchsberechtigte pro Kind beziehen. Für
ein und dasselbe Kind gebührt die Kinderzulage (oder

eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhältnis zu
einem anderen Arbeitgeber) nur einmal, dh nur für ei-
nen Elternteil

4. Überstundenteiler

Der Überstundenteiler beträgt für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen 1/173.

5. Reisegebührenregelung

Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen werden vom
Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin Reisegebüh-
ren vergütet, wenn folgende Umstände eintreten:
Dienstlich angeordnete bzw notwendige Fahrten im
Sinne der Aufgabenerfüllung mit dem Privat-PKW,
wenn die zurückgelegte Strecke zusätzlich zum Ar-
beitsweg anfällt bzw den täglichen Arbeitsweg verlän-
gert, werden mit dem amtlichen Kilometergeld von
derzeit € 0,50 vergütet.
Mehrkilometer zu Außenstellen der Hauptdienststelle
werden zur Ableistung der Dienste laut Dienstplan
mit dem halben amtlichen Kilometersatz in Höhe von
€ 0,25 vergütet, wenn der Kilometeraufwand größer
ist als zu Hauptdienststelle.
Reisekosten für Reisen in andere Bundesländer oder
ins Ausland werden zu 100% laut Beleg ersetzt, sofern

vor Antritt der Reise diese bewilligt und das Reisemittel
mit dem direkten Vorgesetzten definiert wurde.
Nächtigungsgebühren für Reisen in andere Bundes-
länder oder ins Ausland werden zu 100% laut Beleg
ersetzt, sofern vor Antritt der Reise diese bewilligt
und das Quartier mit dem direkt Vorgesetzten defi-
niert wurde.
Ein voller Tagesverpflegungssatz kommt dann zur
Auszahlung, wenn der Aufenthalt außerhalb der Vor-
arlberg Landesgrenzen mehr als 10 Stunden beträgt
und keine Einladung vorliegt. Der Tagessatz in Höhe
von € 33,60 wird in 12/12 unterteilt, davon 2/12 für
Frühstück, 5/12 für Mittagessen und 5/12 für das
Abendessen. Ein teilweiser Tagessatz ist nicht vorgese-
hen.
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VIII. ANHANG FÜR DAS BUNDESLAND WIEN
01. Jänner 2025

Dieser Anhang beinhaltet die bundeslandspezifi-
schen, dem Anhang vorbehaltenen Bestimmungen

des Kollektivvertrages, die einen integrierenden Be-
standteil desselben bilden.
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses An-
hangs sind
Praktikanten bzw Praktikantinnen sowie Volontäre bzw
Volontärinnen. Volontär bzw Volontärin ist, wer sich
kurzfristig ausschließlich zu Ausbildungszwecken in ei-
ner Einrichtung aufhält. Praktikant bzw Praktikantin ist,
wer im Rahmen einer schulischen oder universitären
Ausbildung aufgrund eines Lehrplanes bzw einer Stu-
dienordnung verpflichtet ist, praktische Tätigkeiten
nachzuweisen.

1.2. Für alle diesem Anhang des Kollektivvertrages
unterliegende Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen
und Betriebe gültige Bestimmungen:

1.2.1. Anrechenbare Vordienstzeiten
In Abänderung des § 29 (2) dieses Kollektivvertrages
gilt, dass Vordienstzeiten im maximalen Ausmaß von

nachweisbaren 5 Jahren in einschlägiger Tätigkeit
angerechnet werden.
Im Rettungsdienst bleibt die zum 01.01.2006 gültige
Regelung, wie im berufsgruppenspezifischen Teil er-
läutert, aufrecht, ausgenommen Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen der Entlohnungsgruppe e.

1.2.2. Erhöhung der Löhne und Gehälter
Die Erhöhung der Löhne und Gehälter erfolgt einheit-
lich nach Verhandlungsergebnis der jährlichen Kol-
lektivvertragsverhandlungen.
Die ab 01.01.2025 in Kraft tretende Erhöhung der KV-
Löhne und KV-Gehälter, IST-Bezüge und Zulagen
(bei Letzteren mit Ausnahmen analog zu den Vorjah-
ren) beträgt jeweils 4,00% wobei die Rundung kauf-
männisch auf einen Cent erfolgt, außer bei Stunden-
löhnen, diese werden auf den nächsten vollen Cent
aufgerundet.

2. Verwendungsgruppenschema

2.1. Angestellte Verwaltungsdienst

Verwendungsgruppe I
Tätigkeiten, die keine besondere Ausbildung erfor-
dern.

Verwendungsgruppe I a (neue Verwendungsgruppe
für neue Dienstverhältnisse beginnend ab 01.04.2018)
Tätigkeiten, die einfache EDV- und Textverarbeitungs-
kenntnisse voraussetzen, zB Büropersonal für einfache
Tätigkeiten (zB Callcenter-Agent, Telefonist bzw Tele-
fonistin, der/die Stationswart/in)

Verwendungsgruppe II (geänderte Fassung für neue
Dienstverhältnisse beginnend ab 01.04.2018)
Angestellte mit Verrechnungsaufgaben, Angestellte
von Jugendorganisationen mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung (während der ersten vier Jahre der Be-
triebszugehörigkeit)

Verwendungsgruppe III
Angestellte mit Branchenkenntnissen und Branchen-
erfahrung (Fakturierungskenntnisse), Verkaufsreprä-
sentanten bzw Verkaufsrepräsentantinnen, Angestell-
te von Jugendorganisationen mit abgeschlossener
Berufsausbildung (ab dem fünften Jahr der Betriebs-
zugehörigkeit), Angestellte der Lohnverrechnung
und der Buchhaltung, Einsatzleiter bzw Einsatzleiterin-

nen des Rettungsdienstes, Haustechniker bzw Haus-
technikerinnen, selbständige Materialverwalter bzw
Materialverwalterinnen und Angestellte in der Breiten-
ausbildung (Kurslehrer bzw Kurslehrerinnen)

Verwendungsgruppe IV
Gruppenleiter bzw Gruppenleiterinnen für Finanz-
buchhaltung, Personalverrechnung, Transportbuch-
haltung, EDV, Einkauf, Magazin, Controlling

Verwendungsgruppe V
Abteilungsleiter bzw Abteilungsleiterinnen für Finanz-
und Personalverwaltung, Rettungsdienst, PR, Ausbil-
dungswesen, Ärzte bzw Ärztinnen.

Verwendungsgruppe VI
Mitglieder der Geschäftsleitung, die für mehr als einen
Geschäftsbereich verantwortlich sind und in deren
Verantwortungsbereichen zumindest 100 hauptberuf-
liche Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen vollversi-
chert beschäftigt sind.

Verwendungsgruppe Lehrlingsentschädigung
Lehrlinge im 1., 2., 3. und 4. Lehrjahr. Die Höhe des An-
spruches auf Lehrlingsentschädigung richtet sich
nach § 24a des Rahmenkollektivvertrages BARS.
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2.2. Rettungsdienst

Verwendungsgruppe A: Arbeitnehmer bzw Arbeit-
nehmerinnen des Rettungs- und Krankentransport-
dienstes einschl. KAT
Das Verwendungsgruppenschema A lt § 26 des Kollek-
tivvertrages wird wie folgt ergänzt:

Verwendungsgruppe A3
Als Praxisanleiter bzw Praxisanleiterinnen können nur
Lehrsanitäter bzw Lehrsanitäterinnen nach Stellen-
plan eingestuft werden.

2.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerinnen

Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Essenszus-
telldienst sind Arbeiter bzw Arbeiterinnen und werden
in das Entlohnungsschema p2 eingereiht.
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die für beson-
dere Aufgabengebiete verwendet werden, sind in

das Entlohnungsschema p1 einzureihen. Unter diese
Aufgaben fallen u.a. Lagerverwaltung, Tourenpla-
nung etc.

2.4. Hilfsdienste, Transport- und Botendienste

Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die für Hilfsdienste, Transport- und Botendienste eingesetzt werden, die
keiner Ausbildung bedürfen.

2.5. Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikantinnen, Ferialarbeiter bzw
Ferialarbeiterinnen

Schüler bzw Schülerinnen oder Studenten bzw Studen-
tinnen, die in den Ferien ein Praktikum absolvieren
und kein Pflichtpraktikum im Sinne der jeweils gültigen

Ausbildungsbestimmungen zu absolvieren haben und
daher lt Pkt 1.1 von den Regelungen des vorliegenden
Kollektivvertrages ausgeschlossen sind.

2.6. Notärzte und Notärztinnen

Gruppe 1: Notärzte bzw Notärztinnen ohne zusätzliche
Facharztausbildung

Gruppe 2: Notärzte bzw Notärztinnen mit zusätzlicher
Facharztausbildung
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3. Gehaltstabellen

Gültig ab 1. Jänner 2025

3.1. Angestellte Verwaltung und Sonstige

Die Angestellten erhalten aufgrund ihrer Tätigkeit und
der anrechenbaren Verwendungsgruppenjahre ein

Brutto-Monatsgehalt nach der in der Folge angeführ-
ten Gehaltstafel.

Gehaltsordnung
Angestellte (in Euro)

Verw. Gr. I Verw. Gr. Ia Verw. Gr. II Verw. Gr. III Verw. Gr. IV Verw. Gr. V Verw. Gr. VI

1. u. 2. VGRJ. 2.379,87 2.467,83 2.555,81 3.063,32 3.965,35 5.337,70 8.131,51
nach 2 -,,- 2.476,84 2.577,15 2.677,44 3.238,80 4.198,14 5.657,63 8.790,82
nach 4 -,,- 2.573,79 2.686,72 2.808,34 3.414,37 4.431,04 5.977,58 9.337,46
nach 6 -,,- 2.670,78 2.804,83 2.939,86 3.589,82 4.663,98 6.297,50 9.884,15
nach 8 -,,- 2.774,51 2.922,94 3.071,39 3.765,27 4.896,77 6.617,57 10.430,80
nach 10 -,,- 2.879,38 3.041,09 3.202,76 3.940,85 5.129,71 6.937,49
nach 12 -,,- 2.984,07 3.159,19 3.334,28 4.116,31 5.362,59 7.257,41
nach 14 -,,- 3.088,82 3.277,24 3.465,66 4.291,77 5.595,41 7.577,35
nach 16 -,,- 3.193,69 3.395,42 3.597,16 4.467,22 5.828,31 7.897,28
nach 18 -,,- 3.245,96 3.454,41 3.662,85 4.555,08 5.944,70 8.057,35

Vorrückungen in höhere Gehaltsstufen
Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen rücken
nach jeweils zwei Jahren in die nächst höhere Ge-
haltsstufe vor. Haben diese die letzte Gehaltsstufe ih-
rer Verwendungsgruppe erreicht, verbleiben sie in
dieser. Für vor Oktober 2006 eingetretene Arbeitneh-
mer bzw Arbeitnehmerinnen gelten die Bestimmungen
bezüglich der Vorrückung wie folgt: Haben diese die

letzte Gehaltsstufe ihrer Verwendungsgruppe erreicht,
wird als Basis die nächste Verwendungsgruppe zur
weiteren Entlohnung in Anwendung gebracht. Der
Verbleib in der Verwendungsgruppe ist aufgrund der
Tätigkeit erforderlich. Diese Vorrückung in die nächst
höhere Verwendungsgruppe wird nur einmal unter oa
Richtlinien angewendet.
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3.2. Rettungsdienst

Entlohnungsschema Rettungsdienst 2025

Entlohnungsgruppe

Stufe a b c e

1 3.156,23 2.507,25 2.290,48 2.214,58
2 3.234,03 2.563,53 2.339,02
3 3.312,09 2.619,68 2.387,34
4 3.390,74 2.676,63 2.435,45
5 3.469,10 2.740,82 2.483,74
6 3.547,61 2.806,92 2.531,90
7 3.680,00 2.877,05 2.580,57
8 3.813,09 2.947,65 2.628,85
9 3.945,48 3.047,05 2.677,00

10 4.077,16 3.148,75 2.729,23
11 4.209,35 3.281,69 2.784,99
12 4.340,86 3.415,40 2.842,04
13 4.473,27 3.548,93 2.901,25
14 4.605,78 3.681,30 2.961,60
15 4.737,46 3.813,51 3.022,11
16 4.909,87 3.945,76 3.083,46
17 5.082,43 4.078,72 3.145,12
18 5.254,71 4.209,93 3.206,76
19 5.427,44 4.342,91 3.268,28
20 5.600,45 4.474,42 3.329,78
21 3.391,15

Rettungssanitäter bzw Rettungssanitäterinnen, die
max. 3 Monate pro Jahr (als Urlaubsaushilfen) be-
schäftigt werden, erhalten monatlich brutto
€ 1.940,12 und Zulagen entsprechend Pkt 4.2.

Gehaltsauszahlung
Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin ist verpflichtet,
dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehmerin das Ge-
halt jeweils am Letzten des Monats auszubezahlen so-
wie einen detaillierten Gehaltszettel auszuhändigen,
aus welchem zu ersehen ist:

• Bruttoverdienst

• sämtliche Zulagen

• gesetzliche Abzüge

• Nettoverdienst

Die Auszahlung von Überstunden, variablen Zulagen
und Zuschlägen erfolgt mit der Gehaltsabrechnung
des auf die Leistung folgenden Monates.
Die Aufzeichnungspflicht für Überstunden und varia-
ble Zulagen liegt beim Arbeitnehmer bzw bei der Ar-
beitnehmerin.
Für neu eintretende ArbeitnehmerInnen gilt ein befris-
tetes Arbeitsverhältnis von 3 Monaten, wobei das erste
Monat als Probemonat gilt. Diese Regelung kommt für
Dienstverhältnisse zur Anwendung, welche nach dem
30.4.2025 begründet werden. Für Dienstverhältnisse,

die vor dem 30.4.2025 begründet werden, gilt eine Be-
fristung von 4Monaten, wobei das erste Monat als Pro-
bemonat gilt. Das befristete Arbeitsverhältnis geht
nach positiver Beurteilung in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis über.

Alle neu eintretenden Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merinnen werden ohne Anrechnung etwaiger Vor-
dienstzeiten wie folgt eingestuft:

Verwendungsgruppe A.3:
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen der Notfallret-
tung werden nach befristetem Arbeitsverhältnis (in
e/1) in b/1 eingestuft.

Verwendungsgruppe A.2:
Alle ab 01.01.2025 eintretenden Arbeitnehmer bzw Ar-
beitnehmerinnen der Verwendungsgruppe A.2 wer-
den in Schema e eingestuft und bleiben dort bis zur
Vollendung des 2. Dienstjahres, außer es werden Vor-
dienstzeiten angerechnet. Danach wechseln diese Ar-
beitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen von e1 nach c1.

Ab 01.01.2025 gilt folgende Übergangsregelung:

• Die Stufen e/2 und e/3 werden mit Wirkung
01.01.2025 gestrichen;

• Die Stufe e/1 wird betraglich erhöht und entspricht
der vorherigen Stufe e/3.
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• Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die per
31.12.2024 in der vorherigen Stufe e/1 eingestuft
waren, bleiben in der Stufe e/1; Vorrückung nach
c/1 nach dem individuellem Stichtag; maximal nach
24 Monaten (Beispiel: ist per 01.01.2025 als indivi-
dueller Vorrückungsstichtag beispielsweise der
01.10.2025, so erfolgt die Vorrückung nach c/1 per
01.10.2025); danach erfolgt die Vorrückung alle
2 Jahre

• Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die per
31.12.2024 in der vorherigen Stufe e/2 eingestuft
waren, wechseln per 01.01.2025 in die Stufe e/1; Vor-
rückung nach c/1 nach dem individuellem Stichtag;
maximal nach 24 Monaten (Beispiel: ist per
01.01.2025 als individueller Vorrückungsstichtag
beispielsweise der 01.10.2025, so erfolgt die Vorrü-
ckung nach c/1 per 01.10.2025); danach erfolgt
die Vorrückung alle 2 Jahre.

• Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die per
31.12.2024 in der vorherigen Stufe e/3 eingestuft
waren, wechseln per 01.01.2025 in die Stufe e/1; Vor-
rückung nach c/1 nach dem individuellem Stichtag;
maximal nach 12 Monaten (Beispiel: ist per
01.01.2025 als individueller Vorrückungsstichtag
beispielsweise der 01.10.2025, so erfolgt die Vorrü-
ckung nach c/1 per 01.10.2025; max 12 Monate);da-
nach erfolgt die Vorrückung alle 2 Jahre.

• Allen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die
unter obige Übergangsregelung fallen, werden die
Zeiten der Zugehörigkeit in der Stufe e im Falle der
Vorrückung in die Stufe c bei der Erschwerniszulage
(vgl Punkt 4.2. Zulagen Rettungsdienst) angerech-
net.

Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Ret-
tungsdienst des vorliegenden Kollektivvertrages (aus-
genommen sind lediglich Ärztefunkdienst-Mitarbeiter
bzw Ärztefunkdienst-Mitarbeiterinnen) rücken nach
jeweils 2 Jahren in die nächsthöhere Entlohnungsstufe
vor.
Bei Erreichen der letzten Entlohnungsstufe der jeweili-
gen Entlohnungsgruppe wird der Arbeitnehmer bzw
die Arbeitnehmerin in die nächste Entlohnungsgruppe
umgereiht. Die Umreihung erfolgt so, dass bei der
nächsten Vorrückung in jene Entlohnungsstufe der
neuen Gruppe umgereiht wird, welche den nächst hö-
heren Bruttolohn aufweist.

Ärztefunkdienst-Arbeitnehmer bzw Ärztefunkdienst-
Arbeitnehmerinnen (Arbeiter bzw Arbeiterinnen)

Entlohnung pro
Dienst

12 Stunden 187,40

3.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerinnen

Entlohnungsschema Speisenzustellung 2025

Zusteller bzw Zustellerinnen
(Arbeiter bzw Arbeiterinnen)

Entlohnungsgruppe

Stufe p1 p2

1 2.254,38 2.211,54

2 2.302,90 2.253,69

3 2.351,72 2.295,44

4 2.400,40 2.337,18

5 2.449,63 2.378,94

6 2.497,93 2.420,82

7 2.546,99 2.462,96

8 2.595,66 2.504,06

9 2.644,64 2.546,06

10 2.694,86 2.588,32

11 2.751,31 2.629,94

Zusteller bzw Zustellerinnen
(Arbeiter bzw Arbeiterinnen)

Entlohnungsgruppe

Stufe p1 p2

12 2.808,66 2.671,83

13 2.870,00 2.718,49

14 2.931,25 2.767,87

15 2.992,15 2.816,85

16 3.054,24 2.869,58

17 3.116,03 2.922,16

18 3.178,27 2.974,31

19 3.240,34 3.027,16

20 3.302,59 3.080,15

21 3.364,22 3.133,77
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3.4. Hilfsdienste, Transport- und Botendienste

Stufe (je
2 Jahre) Arbeiter bzw Arbeiterinnen

1 2.169,11

2 2.209,94

3 2.250,49

4 2.291,72

5 2.335,33

6 2.379,87

7 2.426,02

8 2.473,23

9 2.520,58

Stufe (je
2 Jahre) Arbeiter bzw Arbeiterinnen

10 2.568,45

11 2.616,62

12 2.664,76

13 2.715,29

14 2.767,18

15 2.819,02

3.5. Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikantinnen, Ferialarbeiter bzw
Ferialarbeiterinnen

Bezug monatlich Vollzeit 1.294,98

3.6. Notärzte bzw Notärztinnen

Stufe (je
2 Jahre) Gruppe 1 Gruppe 2

1 3.675,09 4.131,02

2 3.729,99 4.193,38

3 3.804,88 4.275,36

4 3.942,15 4.430,19

5 4.079,44 4.585,18

6 4.216,71 4.740,34

7 4.355,44 4.895,16

8 4.464,04 5.019,93

9 4.576,25 5.142,93

10 4.649,44 5.224,75

Stufe (je
2 Jahre) Gruppe 1 Gruppe 2

11 4.722,46 5.308,46

12 4.795,50 5.390,29

13 4.832,97 5.431,33

14 4.870,41 5.472,24

15 4.905,85 5.515,01

16 4.943,29 5.556,08

17 4.979,03 5.597,12

18 5.016,32 5.638,19
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4. Zulagen

Gültig ab 1. Jänner 2025

4.1. Angestellte Verwaltungsdienst

Anspruchsgrundlage und -höhe richtet sich nach § 24b Kinderzulage des Rahmen Kollektivvertrages (BARS).

4.2. Rettungsdienst

Erschwerniszu-
lage

Entlohnungsgruppen e,c,b,a Entlohnungsstufen 1-8 € 242,44

Erschwerniszu-
lage

Entlohnungsgruppen e,c,b,a ab 9 € 307,85

Nachtdienstzu-
lage Leitstelle

Angestellte Leitstelle monatlich € 250,94

Gefahrenzula-
ge

Gruppe A-Dienste und Sprin-
ger bzw Springerinnen Not-

fallrettung („NFR“)
pro Einsatztag € 16,71

Nacht-/ Sonn-
tagszuschlag

pro Dienst € 34,85

Feiertagszu-
schlag

100% ZS

Kommandan-
tenzulage bzw
Kommandan-
tinnenzulage

monatlich € 66,26

Journaldienst-
Springer- bzw
Springerinzu-
lage
(§ 11 des KV
kommt nicht
zur Anwen-
dung)

für überwiegenden Dienst in
der Leitstelle (mindestens 90%

Leitstellentätigkeit)
monatlich € 446,83

Journaldienst-
Springer- bzw
Springerinzu-
lage

fallweise Springer- bzw Sprin-
gerintätigkeit

pro Dienst in der Leitstelle € 19,73

Wagenreini-
gung

ausgenommen Leitstellen-
Mitarbeiter bzw Mitarbeiterin-

nen
5 Std. p. M. lt Stundensatz

Uniformreini-
gung

monatlich € 14,00

Ärzte-Funk-
dienst RD/To-
tenbeschau

pro Dienst ÄFD (Totenbe-
schau)

€ 13,38

Springer- bzw
Springerinzu-
lage

pro Dienst bei Wechsel von
KTW in andere Gruppe

€ 6,89

Kinderzulage

für Kinder mit nachgewiese-
nem Anspruch auf Familien-
beihilfe (gem § 24b Rahmen

KV)

Anspruchsgrundlage und
-höhe richtet sich nach § 24b
Kinderzulage des Rahmen
Kollektivvertrages (BARS).
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Erschwerniszulage: Jeder Arbeitnehmer bzw jede Ar-
beitnehmerin, welcher bzw welche im Fahrdienst des
Rettungs- und Krankentransportdienstes, tätig ist, er-
hält eine Erschwerniszulage im ausgewiesenen Aus-
maß. Die Erschwerniszulage wird 12mal jährlich aus-
bezahlt.
Nacht- und Sonntagsdienstzuschlag: Für den Nacht-
und Sonntagsdienst laut Dienstplan gebührt pro
Dienst ein Zuschlag lt Tabelle.
Feiertagszuschlag: Für den Feiertagsdienst gebührt
pro Dienststunde ein Zuschlag von 100% zum Grund-
stundenlohn.
Anspruchsgrundlage und -höhe der Kinderzulage
richtet sich nach § 24b Kinderzulage des Rahmen Kol-
lektivvertrages (BARS).
Gefahren- und Infektionszulage: Jeder bzw jede in
der Notfallrettung eingesetzte Arbeitnehmer bzw Ar-
beitnehmerin (Einsätze auf „Notarztwagen („NAW“),
Rettungstransportwagen („RTW“) bzw Notfallkran-
kentransportwagen („NKTW“) unter der Vorausset-
zung, dass die Nutzung des „NKTW“ für die MA 70 für
eine ganze Dienstschicht erfolgt) erhält als Abgeltung
für erhöhtes Gefahren- bzw Infektionsrisiko pro Dienst
eine Zulage lt Tabelle.
Wagenreinigung: Jeder Arbeitnehmer bzw jede Ar-
beitnehmerin, welcher bzw welche im Krankentran-
sportdienst eingesetzt wird, erhält für die Instandhal-
tung und Reinigung (Innen- und Außenreinigung)
des ihm bzw ihr jeweils anvertrauten Einsatzfahrzeu-
ges eine monatliche Reinigungszulage, sofern diese
Tätigkeit vom Dienstnehmer bzw von der Dienstneh-
merin durchzuführen ist. Die Höhe dieser Reinigungs-
zulage entspricht der Entlohnung von 5 Grundstunden
des jeweiligen Dienstnehmers bzw der jeweiligen
Dienstnehmerin und gebührt als Abgeltung für Zeiten,
welche eventuell außerhalb seiner bzw ihrer Normal-
arbeitszeit anfallen.
Springerzulage: Jeder Arbeitnehmer bzw jede Arbeit-
nehmerin, welcher bzw welche aus seinem bzw ihrem
normalen Dienst bei Bedarf in ein anderes „Dienst-
radl“ springen muss, erhält – zusätzlich zu den ent-
sprechend anfallenden Dienstzulagen – eine Sprin-
gerzulage lt Tabelle.
Ärztefunkdienstzulage: Jeder Arbeitnehmer bzw jede
Arbeitnehmerin, welcher im Ärztefunkdienst eingesetzt
wird, erhält pro Dienst eine Zulage lt Tabelle. Ab
1.4.2025 erhalten pro Dienst auch Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen die Zulage, die nicht ständige im
Ärztefunkdienst eingesetzt sind, wenn sie einen sol-
chen Dienst oder einen Dienst im Rahmen der Toten-
beschau leisten.

Aufwandsentschädigung bei Tätigkeiten außerhalb
des Bundeslandes Wien:
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Rettungs-
und Krankentransportdienst, die zu Tätigkeiten außer-
halb des Bundeslandes Wien herangezogen werden,
haben Anspruch auf nachstehend angeführte Vergü-
tungen: Das Taggeld wird lt Tabelle nach Kalenderta-
gen berechnet und gebührt für die notwendige Dauer
der auswärtigen Dienstleistung, einschließlich der Rei-
sezeit. Bei einer notwendig gewordenen Nächtigung
außerhalb des Dienstortes gebührt der tatsächliche
Ersatz laut Rechnung eines zumutbaren Quartiers inkl
Frühstück. Sind in einer Diensteinheit mehrere Fahrten
außerhalb des Bundeslandes Wien erforderlich, so
können diese für die Berechnung des Taggeldes zu-
sammengerechnet werden. Wird der Dienstnehmer
bzw die Dienstnehmerin zu Auslandsdienstreisen he-
rangezogen, so gebühren Tages- und Nächtigungs-
gelder analog der Regelung für Bundesbedienstete
in der jeweils geltenden Fassung, siehe auch Pkt 8.3
des vorliegenden Dokuments.

Außerordentliches Entgelt
Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen, für die keine
Beiträge an die MVK geleistet werden, gebührt nach
mindestens 10-jähriger ununterbrochener Betriebszu-
gehörigkeit im Falle der ordnungsgemäßen Arbeit-
nehmer- bzw Arbeitnehmerinnenkündigung ein au-
ßerordentliches Entgelt. Bemessungsgrundlage ist
das Durchschnittsentgelt einschließlich der Zulagen
für die letzten sechs vollen Kalendermonate zuzüglich
des auf diesen Monat entfallenden Anteils von Ur-
laubszuschuss und Weihnachtsremuneration.
Das außerordentliche Entgelt beträgt bei einer unun-
terbrochenen Dienstdauer von

10 Jahren ................................. 3 Monatsentgelte
15 Jahren ................................. 4,5 Monatsentgelte
20 Jahren ................................. 6 Monatsentgelte

Hinsichtlich des außerordentlichen Entgelts bzw Ab-
fertigung werden Vordienstzeiten beim selben Arbeit-
geber bzw bei derselben Arbeitgeberin, für die bereits
ein außerordentliches Entgelt oder eine Abfertigung
gewährt wurde, nicht berücksichtigt.

Praxisanleiter/innen: Ab 01.02.2024 gebührt Mitarbei-
ter/innen eine Praxisanleiter*innenzulage in Höhe von
monatlich brutto € 52,00, 12x im Jahr. Diese Zulage
gebührt jenen Mitarbeiter*innen, welche als Praxisan-
leiter nach dem Stellenplan eingestuft sind. Der / die
Praxisanleiter*in wird bei Bedarf im Dienstplan einge-
teilt und hat den entsprechenden (Ausbildungs)dienst
als solchen zu absolvieren.
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4.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerinnen

ZULAGEN für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen die vor dem 01.01.2012 eingetreten sind

Dienstzulage Entlohnungsgruppen p1, p2 Entlohnungsstufen 1-8 € 242,44

Dienstzulage Entlohnungsgruppen p1, p2 Entlohnungsstufen ab 9 € 307,85

Uniformreini-
gung

monatlich € 14,00

Feiertagszu-
schlag

pro Stunde 100%

Sonntagszu-
schlag

pro Stunde 50%

Kinderzulage für Kinder mit nachgewiesenem Anspruch auf Familienbeihilfe

Anspruchsgrundlage und
-höhe richtet sich nach § 24b
Kinderzulage des Rahmen
Kollektivvertrages (BARS).

ZULAGEN für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen die nach dem 01.01.2012 eingetreten sind

Uniformreini-
gung

monatlich € 14,00

Feiertagszu-
schlag

pro Stunde 100%

Sonntagszu-
schlag

pro Stunde 50%

Kinderzulage Für Kinder mit nachgewiesenem Anspruch auf Familienbeihilfe

Anspruchsgrundlage und
-höhe richtet sich nach § 24b
Kinderzulage des Rahmen
Kollektivvertrages (BARS).

Feiertagszuschlag
Feiertage von Montag bis Freitag sind Zustelltage. Für
den Feiertagsdienst gebührt pro Dienststunde ein Zu-
schlag von 100% zum Grundstundenlohn.

Kinderzulage
Anspruchsgrundlage und -höhe richtet sich nach
§ 24b Kinderzulage des Rahmen Kollektivvertrages
(BARS).

4.4. Hilfsdienste, Transport- und Botendienste

Anspruchsgrundlage und -höhe der Kinderzulage
richtet sich nach § 24b Kinderzulage des Rahmen-Kol-
lektivvertrages (BARS).
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen des Betreuten
Fahrtendienstes zum Tageszentrum (BFTZ), welche

die Reinigung der ihnen zur Verfügung gestellten Ar-
beits- und Sicherheitsbekleidung übernehmen, erhal-
ten ab 01.01.2024 eine Zulage fürUniformreinigung in
Höhe von € 14,00 monatlich.

5. Überstundenteiler

Die Berechnungsbasis der Überstundengrundvergü-
tung bei Leistung von Überstunden wird für alle Ar-
beitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen vereinheitlicht

und entspricht der Fortschreibung des Normalbezu-
ges einer in der Normalarbeitszeit geleisteten Stunde.
Der Überstundenteiler beträgt somit einheitliche 173.

6. Abweichende Pausenregelungen

Allgemeine Regelung:
In Abänderung des § 14 (2) und § 14 (3) des vorliegen-
den Kollektivvertrages bleiben folgende Regelungen
bezüglich Mittagspausen bestehen:

Die gesetzlichen Mittagspausen im Ausmaß von 30 Mi-
nuten gelten für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen als unbezahlte Zeit. Darüber hinaus gehende
Regelungen werden im Folgenden berufsgruppen-
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spezifisch ausgeführt bzw in Betriebsvereinbarungen
geregelt.

Abweichende Regelung für den Rettungsdienst:
Die Pause hat frühestens zu Beginn der 4. Stunde und
spätestens vor Beginn der 6. Stunde Arbeitszeit zu be-
ginnen.
Zur gesetzlichen Mittagspause im Ausmaß von 30 Mi-
nuten (unbezahlte Zeit) erhält jeder Arbeitnehmer ei-
ne bezahlte Suchzeit von 10 Minuten.
Die Arbeitszeiteinteilung hat so zu erfolgen, dass dem
Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehmerin zwischen 22:00
bis 1:00 Uhr im Nachtdienst die Möglichkeit einge-

räumt wird, seine bzw ihre laut AZG festgelegte Ruhe-
zeit (Pause) einzuhalten.
Die Einsätze sind so einzuteilen, dass die festgelegte
Ruhezeit (Pause) – wenn möglich – am eingeteilten
Stützpunkt gehalten wird. Kann die festgelegte Ruhe-
zeit (Pause) nicht am eingeteilten Stützpunkt eingehal-
ten werden, so erhält der Arbeitnehmer bzw die Ar-
beitnehmerin Diäten entsprechend Pkt 8.2 dieses An-
hangs.
In Bezug auf Kurzpausen auf NAW und RTW wird auf
AZG § 11 Abs 1, 3 und 7 verwiesen.

7. Sonstige Bestimmungen

7.1. Angestellte Verwaltungsdienst

7.1.1. Bildungsfreistellung und Studienurlaub
Unter Berücksichtigung der Regelungen des § 8 –
Aus‑, Fort- und Weiterbildung – des vorliegenden Kol-
lektivvertrages, hat die Geschäftsführung den Ange-
stellten im Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine
Freistellung zu nachgewiesenen Bildungs- oder Stu-
dienzwecken unter Fortzahlung des Entgeltes bis zu ei-
nem Höchstausmaß von 10 Arbeitstagen oder 80 Nor-
malarbeitsstunden im Dienstjahr zu gewähren.
Davon umfasst sind jene nachgewiesenen Bildungs –
oder Studienzwecke, welche mit der Ausübung der

konkreten Tätigkeit des Angestellten / der Angestell-
ten in einem fachlichen Zusammenhang stehen.

7.1.2. Treueprämie
Gemäß § 28 – Dienstjubiläen – gebührt Arbeitneh-
mern bzw Arbeitnehmerinnen mit ununterbrochener
tatsächlicher Dauer des Dienstverhältnisses zum 25-
jährigen Dienstjubiläum ein Monatsentgelt. Mit In-
krafttreten des Kollektivvertrages wird Arbeitnehmern
bzw Arbeitnehmerinnen nach 35jähriger und 40jähri-
ger Betriebszugehörigkeit eine Treueprämie in Höhe
eines Monatsentgelt zugestanden.

7.2. Rettungsdienst

7.2.1. Wöchentliche bzw tägliche Arbeitszeit
Die Erstellung von Dienstplänen erfolgt im Einverneh-
men zwischen Arbeitgeber bzw Arbeitgeberin und Be-
triebsrat.

7.2.2. Überstunden und deren Abgeltung
Überstunden, die sich für aus dem aktuellen Dienstbe-
trieb zB durch Fernfahrten, verspätetes Einrücken
oder für den Mindestbetrieb erforderliche Touren er-
geben („angeordnete Überstunden“), werden ausbe-
zahlt. Für diese Überstunden erhält der Arbeitnehmer
bzw die Arbeitnehmerin zum einfachen Stundenlohn
einen Zuschlag. Dieser beträgt bei Tag (06.00 -
22.00 Uhr) 50%. Für Überstunden bei Nacht (22.00 -
6.00 Uhr) sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen
beträgt der Zuschlag 100%.
Alle anderen Überstunden sind im Rahmen eines
sechsmonatigen Durchrechnungszeitraumes in Frei-
zeit abzugelten. Als Berechnungsstichtage werden
der 01.03. und der 01.09. verwendet. Dasselbe gilt für
Zeitguthaben aus Diensten am 24.12. und 31.12.
Mehrstunden, die für den täglichen Dienstbetrieb
durch Ausfall von eingeteilten Arbeitnehmern bzw Ar-

beitnehmerinnen entstehen, sind ebenfalls in diesem
Durchrechnungszeitraum durch Zeitausgleich abzu-
gelten.
Durchrechnungszeitraum: 01.03. – 31.08. und 01.09. –
28.02. (bzw 29.02.). Die wöchentliche Arbeitszeit darf
60 Stunden nicht überschreiten.

7.2.3. Dienstkleidung
Für die Instandhaltung und Reinigung der Dienstklei-
dung hat der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin
selbst zu sorgen. Dafür erhält er bzw sie pro Monat
ein Reinigungsgeld laut Tabelle.

7.2.4. Supervision
Als erste Ebene zur Betreuung von Arbeitnehmern bzw
Arbeitnehmerinnen in besonderen Belastungssituatio-
nen ist ein permanent verfügbares Peer-System im
Einsatz. Darüber hinausgehender Betreuungsbedarf
kann durch anlassbezogene Supervision abgedeckt
werden.
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7.2.5. Dienstverhinderungen
Abweichend zu § 33 lit g) und j) dieses Kollektivvertra-
ges werden bei der Eheschließung von Kindern, Stief-

oder Pflegekindern unabhängig von der Entfernung
des Ereignisses zum Arbeitsort insgesamt 2 freie Ar-
beitstage gewährt.

7.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerinnen

Überstundenabgeltung
Für angeordnete Überstunden, die über die regelmä-
ßige, im Dienstplan festgelegte tägliche Arbeitszeit hi-
nausgehen, erhält der Dienstnehmer bzw die Dienst-
nehmerin zum einfachen Stundenlohn einen Zu-

schlag. Dieser Zuschlag beträgt in der Zeit von
06.00 Uhr – 20.00 Uhr 50%. Für Überstunden in der
Nacht (20.00 Uhr – 06.00 Uhr) sowie an Sonn- und ge-
setzlichen Feiertagen beträgt der Zuschlag 100%. Als
Stundenlohn gilt der 173. Teil des Grundlohnes.

8. Reisekosten

8.1. Reisekostenregelung allgemein

Die Auszahlung von Reisekosten erfolgt ausschließlich
nur in jenen Fällen, in denen den Arbeitnehmern bzw
Arbeitnehmerinnen eine schriftliche Genehmigung
vor Antritt der Dienstreise durch den Vorgesetzten
bzw die Vorgesetzte erteilt wurde.
Für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen die keiner
berufsgruppenspezifischen Regelung in Bezug auf
Diäten, km-Geld bzw sonstigen Reisekostenvergütun-
gen unterliegen, finden die folgenden Regelungen
Anwendung:

Die Auszahlung von Diäten erfolgt nach steuerrechtli-
chen Bestimmungen bei einer Dauer des Einsatzes au-
ßerhalb des Dienstortes von über 3 Stunden und wer-
den nach den aktuellen steuerfreien Sätzen (siehe Ta-
belle Pkt 8.3) aliquotiert nach Einsatzdauer ausbe-
zahlt. Kilometergeld in Höhe des aktuellen steuer-
freien Höchstausmaßes lt EStG von derzeit € 0,50 steht
für jene Strecken zu, die für Einsätze außerhalb des
Dienstortes mit dem eigenen PKW geleistet werden.
Beginn ist jeweils der Punkt des Verlassens des Ge-
meindegebietes von Wien.

8.2. Rettungsdienst – Außendienstmitarbeiter bzw Außendienstmitarbeiterinnen

Im Außendienst tätige Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merinnen erhalten pro Einsatztag/-nacht innerhalb
Wiens Diäten in Höhe von € 6,50. Für Einsätze außer-
halb

Wiens gelten abhängig von der km-Entfernung zum
Dienstort folgende Sätze:

150 – 299 km ............................................. € 8,80
300 – 449 km ............................................. € 17,60
ab 450 km ................................................. € 26,40

Für Auslandsfahrten gelten die Tabellen lt Pkt 8.3.2.
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8.3. Zur Anwendung kommende Diäten: Tages- und Nächtigungsgebühren

8.3.1. Inland

Tagesgebühr (Euro) Nächtigungsgebühr (Euro)

€ 30,00 € 17,00

8.3.2. Europa

Land höchste Gebührenstufe
(Euro)

Tagesge-
bühr

Nächti-
gungsge-

bühr

Albanien 27,9 20,9

Belarus 36,8 31,0

Belgien 35,3 22,7

Brüssel 41,4 32,0

Bosnien-Herzegowina 31,0 23,3

Bulgarien 31,0 22,7

Dänemark 41,4 41,4

Deutschland 35,3 27,9

Grenzorte 30,7 18,1

Estland 36,8 31,0

Finnland 41,4 41,4

Frankreich 32,7 24,0

Paris und Straßburg 35,8 32,7

Griechenland 28,6 23,3

Großbritannien und Nordir-
land 36,8 36,4

London 41,4 41,4

Irland 36,8 33,1

Island 37,9 31,4

Italien 35,8 27,9

Rom und Mailand 40,6 36,4

Grenzorte 30,7 18,1

Jugoslawien 31,0 23,3

Kroatien 31,0 23,3

Land höchste Gebührenstufe
(Euro)

Tagesge-
bühr

Nächti-
gungsge-

bühr

Lettland 36,8 31,0

Liechtenstein 30,7 18,1

Litauen 36,8 31,0

Luxemburg 35,3 22,7

Malta 30,1 30,1

Moldau 36,8 31,0

Niederlande 35,3 27,9

Norwegen 42,9 41,4

Polen 32,7 25,1

Portugal 27,9 22,7

Rumänien 36,8 27,3

Russische Föderation 36,8 31,0

Moskau 40,6 31,0

Schweden 42,9 41,4

Schweiz 36,8 32,7

Grenzorte 30,7 18,1

Slowakei 27,9 15,9

Preßburg 31,0 24,4

Slowenien 31,0 23,3

Grenzorte 27,9 15,9

Spanien 34,2 30,5

Tschechien 31,0 24,4

Grenzorte 27,9 15,9

Türkei 31,0 36,4

Ukraine 36,8 31,0

Ungarn 26,6 26,6

Budapest 31,0 26,6

Grenzorte 26,6 18,1

Zypern 28,6 30,5
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15 gute Gründe, vida-Mitglied zu sein!

Mit 
Gewerkschaft

Ohne
Gewerkschaft

Jährliche Lohnerhöhung 
(nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz)

JA NEIN

Urlaubs- und Weihnachtsgeld (kein Gesetz) JA NEIN

Informationen rund um deinen Kollektivvertrag JA NEIN

Kostenlose Beratung, Rechtsschutz und gerichtliche  Vertretung bei 
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

JA NEIN

Berufshaftpfl ichtversicherung bis 100.000 Euro JA NEIN

Berufsrechtsschutzversicherung bis 20.000 Euro JA NEIN

Arbeitslosenunterstützung und außerordentliche Unterstützung 
für unverschuldet in Notlage geratene Kolleg:innen

JA NEIN

Bildungsunterstützungen JA NEIN

Attraktive Urlaubsangebote und bis zu 
1000 Vergünstigungen mit der vida-Card

JA NEIN

Kostenloses Mitgliedermagazin „vida“ JA NEIN

Streikunterstützung JA NEIN

Spitaltaggeld bei Unfällen (Freizeit- und Berufsunfall) JA NEIN

Invaliditäts- und Todesfallversicherung JA NEIN

Begräbniskostenbeitrags-Versicherung JA NEIN

Hilfe bei Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz JA NEIN

Diese 15 Vorteile kannst du über Nacht verlieren! NEIN JA

DEINE

vida-CARD-
VORTEILSPLATTFORM

Hol dir über 

1.000 Angebote

Schau vorbei auf 

vida.at/vorteil

Es zahlt sich aus, vida-Mitglied zu sein!

vida – was ist das?
vida ist die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft und vertritt 

Arbeitnehmer:innen aus über 75 Berufsgruppen von der Lehre bis zur Pension.

                    vida ist deine Stimme!

  vida kämpft für faire Arbeitsbedingungen und ge-
rechte Löhne.

 vida verhandelt mit den Arbeitgebern mehr als 150 
Kollektivverträge, bis zu sechzig Jahr für Jahr neu, 
die eine jährliche Lohnerhöhung, Weihnachts- und 
Urlaubsgeld sowie vieles mehr festlegen.

vida unterstützt Betriebsrät:innen, Jugendvertrauens-
rät:innen und Behindertenvertrauenspersonen bei 
ihrer Arbeit mit rechtlichem Rat, mit Infor ma tions-
material oder bei der Verhandlung von Betriebsver-
einbarungen.

 vida setzt sich national 
und international für die 
politischen Grundrechte 
aller Mitglieder ein.

vida ist deine Plattform!

vida online 
Alle News, Themen und Ange-
bote der vida � ndest du auf 
vida.at! Und damit dir garantiert nichts mehr 
entgeht, abonniere den vida-Newsletter unter 
vida.at/newsletter

vida vernetzt
vida ist nicht nur online, sondern auch interaktiv. 
Du � ndest uns auf Facebook, Instagram & X.

vida informiert
Du bekommst das vida-Magazin 
nicht nur per Post ins Haus, du 
kannst es auch online nachlesen. 
Alle Ausgaben � ndest du unter
vida.at/magazin

! Und damit dir garantiert nichts mehr 

WIR LEBEN GEWERKSCHAFT

WIR LEBEN GEWERKSCHAFT

www.vida.at

Max Musterfrau

MitgliedsNr.: 1234567

Gültig bis: 01/2027*



vida.at

Auskunft, Beratung und Hilfe erhalten Mitglieder bei der Gewerkschaft vida:

vida Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1 
1020 Wien 
Tel.:  +43 1 53444 79 
E-Mail: info@vida.at

vida Burgenland
Wiener Straße 7 
7000 Eisenstadt 
Tel.: +43 2682 770 71000  
E-Mail: burgenland@vida.at

vida Kärnten
Villach 
Italiener Straße 10a
9500 Villach

Klagenfurt 
Bahnhofstraße 44 
9020 Klagenfurt

Tel.: +43 463 5870 72000 
E-Mail: kaernten@vida.at 

vida Niederösterreich
Gewerkschaftsplatz 1 
3100 St. Pölten 
Tel.:  +43 2742 311941 730  
E-Mail: niederoesterreich@vida.at

vida Oberösterreich
Volksgartenstraße 34 
4020 Linz 
Tel.: +43 732 653397 740 
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 871228 750  
E-Mail: salzburg@vida.at

vida Steiermark
Karl-Morre-Straße 32 
8020 Graz 
Tel.:  +43 316 7071 76000 
E-Mail: steiermark@vida.at

vida Tirol
Südtiroler Platz 14–16 
6020 Innsbruck 
Tel.:  +43 512 59777 77000 
E-Mail: tirol@vida.at

vida Vorarlberg
Widnau 2
6800 Feldkirch
Tel.: +43 5522 3553 78000 
E-Mail: vorarlberg@vida.at

vida Wien
Triester Straße 40/3/1 
1100 Wien 
Tel.: +43 1 53444 79680 
E-Mail: wien@vida.at
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